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BMF: Zweifelsfragen zur ertragsteuerlichen Behandlung von Fondsetablierungskosten als An-

schaffungskosten (§ 6e EStG) 

Am 14.11.2024 hatte das BMF den Entwurf eines BMF-Schreibens zur ertragsteuerlichen Behand-

lung von Fondsetablierungskosten (§ 6e EStG) auf seiner Homepage veröffentlicht und gleichzei-

tig die Anhörung der Verbände gestartet. Mit BMF-Schreiben vom 19.01.2026 hat die Finanzver-

waltung nun das finale Anwendungsschreiben veröffentlicht. 

Durch das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung 

weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12.12.2019 wurde § 6e EStG eingeführt und die ertrag-

steuerliche Behandlung von sog. Fondsetablierungskosten geregelt. Danach gehören Aufwendun-

gen im Zusammenhang mit der Etablierung bestimmter geschlossener Fonds während der Inves-

titionsphase nicht zu den sofort abziehbaren Betriebsausgaben oder Werbungskosten, sondern 

sind Anschaffungskosten der Investitionsobjekte. 

Wie schon im BMF-Entwurf wird unter Punkt „I. Anwendungsbereich“ zunächst angeführt, dass 

die Regelungen des Schreibens für alle geschlossenen Fonds in der Rechtsform einer Personenge-

sellschaft gelten, bei denen es sich regelmäßig um Investmentvermögen im Sinne des § 1 Abs. 1 

Satz 1 KAGB handelt. Hier wurde lediglich ergänzend klargestellt, dass bereits auf Ebene der Per-

sonengesellschaft zu entscheiden ist, ob § 6e EStG Anwendung findet (vgl. Rn. 2).  

Des Weiteren werden auch im finalen BMF-Schreiben unter Punkt „II. Grundsätze“ die „Erweite-

rung des Anschaffungskostenbegriffs (§ 6e Abs. 1 EStG)“ und das „Vorformulierte Vertragswerk“ 

sowie die „Wesentlichen Einflussnahmemöglichkeiten“ näher erläutert.  

Somit gehören Fondsetablierungskosten, die vom Anleger im Rahmen des Erwerbs eines 

Fondsanteils zu zahlen sind, zu den Anschaffungskosten der vom Fonds erworbenen Wirtschafts-

güter und sind damit nicht sofort in voller Höhe als Betriebsausgaben oder Werbungskosten ab-

zugsfähig. Von einem Anschaffungsvorgang sei immer dann auszugehen, wenn die Anleger in ih-

rer gesellschaftsrechtlichen Verbundenheit keine wesentlichen Einflussnahmemöglichkeiten auf 

das vom Projektanbieter (Initiator des Fonds) vorformulierte Vertragswerk haben. 

Ein vorformuliertes Vertragswerk liege immer dann vor, wenn der Projektanbieter das Vertrags-

werk vorgibt und der einzelne Anleger weder die Vertragsgestaltung noch die Vertragsdurchfüh-

rung wesentlich beeinflussen kann und nur die Möglichkeit hat, das Vertragswerk anzunehmen 

oder sich nicht am Projekt zu beteiligen.  

Wesentliche Einflussnahmemöglichkeiten der Anleger seien gegeben, wenn sie rechtlich und tat-

sächlich in der Lage sind, wesentliche Teile des Konzepts zu verändern. Dazu gehören insbeson-

dere die Auswahl der konkreten Investitionsobjekte, deren Finanzierung sowie deren Nutzung. 

Diesbezüglich wurde im finalen BMF-Schreiben lediglich ergänzend klargestellt, dass allein die 

Tatsache, dass die Verwaltung der Fonds aus aufsichtsrechtlichen Gründen durch eine Kapitalver-

waltungsgesellschaft erfolgt, der Annahme wesentlicher Einflussnahmemöglichkeiten nicht ent-

gegensteht (vgl. Rn. 7). 

Unter „III. Fondsetablierungskosten (§ 6e Abs. 2 EStG)“ befasst sich auch das finale BMF-Schreiben 

ohne wesentliche Änderungen im Vergleich zum BMF-Entwurf mit dem Umfang der Fondsetablie-

rungskosten sowie mit Beginn und Ende der maßgeblichen Investitionsphase. Neben den An-

schaffungskosten im Sinne des § 255 Abs. 1 HGB sollen alle aufgrund des vorformulierten Ver-

tragswerks vom Anleger an den Projektanbieter oder Dritte zu zahlenden Aufwendungen, die auf 

den Erwerb der Wirtschaftsgüter gerichtet sind, zu den Anschaffungskosten gehören. Hierzu sol-

len auch alle Aufwendungen gehören, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Abwicklung 
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des Projekts in der Investitionsphase anfallen (§ 6e Abs. 2 Satz 2 EStG). Die Investitionsphase be-

ginne mit den ersten Planungs- und Vorbereitungshandlungen (z.B. gesellschaftsvertragliche 

Fondsgründung vor Investorenbeitritt) in Hinblick auf den späteren Erwerb der jeweiligen Wirt-

schaftsgüter. Die Investitionsphase sei abgeschlossen, sobald alle laut Investitionskonzept ange-

schafften Wirtschaftsgüter betriebsbereit sind. 

Darüber hinaus befasst sich auch das finale BMF-Schreiben weiterhin mit der „IV. Aufteilung der 

Anschaffungskosten bei mehrjährigen Investitionsphasen und mehreren angeschafften Wirt-

schaftsgütern“. In Bezug auf mehrjährige Investitionsphasen wird im Vergleich zum BMF-Entwurf 

klargestellt, dass die zuvor für die nach § 6e Abs. 2 EStG zu Anschaffungskosten führenden Auf-

wendungen zu bildenden Ausgleichsposten (bei Bilanzierung) bzw. Merkposten (bei Gewinner-

mittlung nach § 4 Abs. 3 EStG bzw. bei Überschusseinkünften) nach der Anschaffung grundsätz-

lich den erworbenen Wirtschaftsgütern zuzuordnen sind. Bei der Gewinnermittlung nach § 4 

Abs. 1 Satz 1 und § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG bestehen keine Bedenken, dass insoweit ein eigenständi-

ger Bilanzposten (z. B. „Anschaffungskosten § 6e EStG“) gebildet wird. Dieser Bilanzposten kann, 

soweit er sich auf abnutzbare Wirtschaftsgüter bezieht, im Folgenden entsprechend gewinnmin-

dernd anteilig aufgelöst werden. Aus Vereinfachungsgründen kann für die Berechnung des Auflö-

sungsbetrags bei vollständiger oder anteiliger Veräußerung eines Wirtschaftsguts auch auf die 

bis zum Beginn des Wirtschaftsjahres oder Kalenderjahres insgesamt angefallenen Anschaffungs-

kosten abgestellt werden (vgl. Rn. 22). 

Abschnitt „V. Voraussetzungen für den Abzug von Betriebsausgaben oder Werbungskosten“ ist 

im finalen BMF-Schreiben weitgehend unverändert geblieben und wurde im Wesentlichen ledig-

lich weiter untergliedert, insbesondere um klarzustellen, dass bei Fonds mit Bilanzierung gegen-

über Fonds mit Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG bzw. Überschusseinkünften ggf. – insbe-

sondere im Hinblick auf die zeitliche Erfassung der Aufwendungen – abweichende (bilanzsteuer-

rechtliche) Regelungen zu beachten sind (vgl. Rn. 36). Zu den Zinsen und Bearbeitungskosten des 

Kreditinstituts im Rahmen der Zwischen- und Endfinanzierung wurde die im BMF-Entwurf formu-

lierte Voraussetzung für den Betriebsausgaben- bzw. Werbungskostenabzug, dass der Anleger 

sie aufgrund eigener Verpflichtung gegenüber dem Darlehensgeber gezahlt haben muss, gestri-

chen. So können Anleger von Private Equity und Venture Capital Fonds auch Zinsen, welche die 

Fonds auf sie umlegen, gewinn- bzw. einkommensmindernd geltend machen (vgl. Rn. 28). 

Weiterhin werden unter „VI. Vergleichbare Modelle mit nur einem Kapitalanleger und Gesamtob-

jekte“ und „VII. Verhältnis zu § 15b EStG“ näher erläutert.  Die Ausführungen zu „Besonderheiten 

bei Baumaßnahmen im Sinne der §§ 7h und 7i EStG“ wurden unverändert in einen eigenen Ab-

schnitt VII. genommen. 

Die Grundsätze des Schreibens sollen in allen noch offenen Fällen angewendet werden. Für die 

ertragsteuerrechtliche Einordnung der von einem Fonds außerhalb des Anwendungsbereichs des 

§ 6e EStG aufzubringenden Aufwendungen sind die Rn. 21 bis 30 und 41 bis 49 des BMF-Schrei-

bens vom 20.10.2003 (BStBl I S. 546) weiterhin anzuwenden. 

 

BMF: Durchgangserwerb bei einer Geschäftsveräußerung im Ganzen 

Der Wortlaut des § 1 Abs. 1a UStG setzt für eine nichtsteuerbare Geschäftsveräußerung im Gan-

zen u.a. voraus, dass die Veräußerung an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen 

erfolgt. Bereits im Jahr 2024 hatte der BFH jedoch entschieden, dass in Fällen eines sog. Durch-

gangserwerbs Besonderheiten bestehen (vgl. TAX WEEKLY # 45/2024). 
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Im damaligen Streitfall ging es um die Veräußerung von Versorgungsanlagen, welche zur Wasser-

lieferung und somit für umsatzsteuerbare Umsätze genutzt wurden. Aufgrund der vertraglichen 

Regelungen wurden die Anlagen dabei von einem Wasserversorgungsunternehmen an eine Ge-

meinde verkauft, wobei die Gemeinde lediglich als Zwischenerwerber agierte und die Versor-

gungsanlagen unmittelbar an ein weiteres Wasserversorgungsunternehmen veräußerte. Beide 

Versorgungsunternehmen waren Unternehmer im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Das für das ver-

äußernde Wasserversorgungsunternehmen zuständige Finanzamt ging davon aus, dass dessen 

Veräußerungsvorgang an die Gemeinde gerade keine der Umsatzsteuer nicht unterliegende Ge-

schäftsveräußerung war. Der BFH stellt klar, dass bei einer Geschäftsveräußerung im Falle eines 

Durchgangserwerbs der Zwischenerwerber selbst nicht Unternehmer sein müsse; es solle viel-

mehr ausreichen, wenn die Voraussetzung der Unternehmereigenschaft erst beim Letzterwerber 

erfüllt ist.  

Mit BMF-Schreiben vom 20.01.2026 passt die Finanzverwaltung ihre bislang gegenläufige Rechts-

auffassung in Abschn. 1.5 Abs. 1 Satz 8 UStAE an die Rechtsprechung des BFH an. 

Anlässlich des BFH-Urteils ergänzt die Finanzverwaltung zudem ihre Aussagen zur Unternehmerei-

genschaft. Nach dem Gesetz erfordert diese u.a. eine nachhaltige und somit eine auf Dauer ange-

legte gewerbliche oder berufliche Tätigkeit zur Erzielung von Entgelten. Solch eine auf Dauer an-

gelegte Tätigkeit soll selbst dann angenommen werden können, wenn üblicherweise auch grö-

ßere Zeitabstände (z. B. 20 Jahre) zwischen den einzelnen Verkaufsvorgängen liegen, vgl. Ab-

schn. 2.3 Abs. 5 Satz 5 UStAE. 

Die geänderten Vorgaben sollen in allen offenen Fällen Anwendung finden. 

 

BMF: Neue Vordrucke für Umsatzsteuer-Voranmeldung und -erklärung für das Jahr 2026 

Mit zwei BMF-Schreiben vom 29.12.2025 (BMF-Schreiben zur Umsatzsteuer-Voranmeldung und 

BMF-Schreiben zur Umsatzsteuererklärung) hat die Finanzverwaltung u.a. zwei relevante Anpas-

sungen vorgenommen. 

Wollte der Steuerpflichtige bislang über die Angaben in der Umsatzsteuer-Voranmeldung wei-

tere bzw. abweichende Angaben machen, so war dies in Zeile 55 des Formulars entsprechend zu 

vermerken und ein gesondertes Dokument mit den ergänzenden Angaben zu übermitteln. Ab 

dem Kalenderjahr 2026 sieht das Formular in Zeile 55 nunmehr eine weitergehende Differenzie-

rung vor. Der Steuerpflichtige muss durch Angabe bestimmter Kennziffern darlegen, ob in der 

Umsatzsteuer-Voranmeldung „steuerlich relevante Sachverhalte nicht erklärt werden“ konnten, 

„bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung vertreten“ wird, 

„Sachverhalte personell vertieft geprüft werden“ sollen (dann wohl durch das Finanzamt), oder 

ob ggf. „mehrere der vorgenannten Gründe (Mehrfachauswahl)“ vorliegen. Eine Eintragung ist in 

Zeile 55 nur vorzunehmen, wenn einer der dort genannten Sachverhalte vorliegt. Die entspre-

chenden Erläuterungen sind dann weiterhin in den „Ergänzenden Angaben zur Steueranmeldung“ 

beizufügen. Falls zusammen mit der Abgabe der Steueranmeldung lediglich Belege und Aufstel-

lungen übermittelt werden sollen, soll keine Eintragung in Zeile 55 erfolgen. Erläuterungen zu den 

verschiedenen Kategorien sind in der Ausfüllanleitung nicht enthalten. Die Finanzverwaltung 

scheint mit den Anpassungen das Ziel eines besseren Risikomanagements zu verfolgen und so 

mögliche Risiken auf Seiten der Steuerpflichtigen besser bewerten zu können. 
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Im Zuge der Neugestaltung des Formulars der Umsatzsteuer-Erklärung wurden für das Jahr 2026 

u.a. die Angaben zu den innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften ausgeweitet. Agieren Steu-

erpflichtige als mittlerer Unternehmer in einem Dreiecksgeschäft, müssen sie zukünftig dann auch 

Angaben zur Bemessungsgrundlage zu den von ihnen verwirklichten innergemeinschaftlichen Er-

werben (vereinfacht ausgedrückt, den an sie ausgeführten Lieferungen) im Rahmen des Dreiecks-

geschäfts machen (vgl. Zeile 55 des Formulars). Bislang waren derartige Angaben nicht erforder-

lich. Der Umfang der von dieser Meldepflicht umfassten innergemeinschaftlichen Erwerbe bleibt 

indes unklar: Soll die Meldepflicht nur Vorgänge umfassen, in denen der mittlere Unternehmer un-

ter seiner deutschen USt-IdNr. Auftritt, oder sollen auch die Fälle erfasst werden, in denen – unab-

hängig von der vom mittleren Unternehmer verwendeten USt-IdNr. – die Beförderung oder Ver-

sendung der Waren in Deutschland endet, vgl. Abschn. 25b.1 Abs. 7 UStAE. Unternehmer sollten 

dennoch prüfen, ob ihre Buchhaltung grundsätzlich die Identifizierung dieser Vorgänge, z.B. 

durch die Verwendung entsprechender Steuerkennzeichen, ermöglicht, um so den Meldepflich-

ten nachzukommen. 

 

BFH: Zur Besteuerung der laufenden Einnahmen aus einer Mitarbeiterbeteiligung  

Der BFH hatte im Urteil vom 21.10.2025 (VIII R 13/23) zu entscheiden, ob laufende Vergütungen 

aus einer typisch stillen Beteiligung des Arbeitnehmers am Arbeitgeber-Unternehmen zu den Ein-

künften aus Kapitalvermögen oder zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören.  

Im Streitfall war der Kläger als Prokurist bei der A GmbH (GmbH) angestellt und erzielte aus die-

ser Tätigkeit in den Streitjahren 2013 bis 2016 Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit i.S.d. § 19 

EStG. Im Jahr 2010 schlossen der Kläger und die GmbH einen "Gesellschaftsvertrag einer typi-

schen stillen Gesellschaft". Die GmbH behandelte die dem Kläger zugeflossenen Ergebnisanteile 

aus der stillen Beteiligung steuerlich als Einkünfte aus Kapitalvermögen und behielt Kapitalertrag-

steuer sowie Solidaritätszuschlag ein. In seinen Einkommensteuererklärungen für die Streitjahre 

gab der Kläger die Ergebnisanteile aus der stillen Beteiligung nicht an, sondern erklärte lediglich 

Kapitalerträge, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben und verwies in der An-

lage zur jeweiligen Einkommensteuererklärung insoweit auf eine Steuerbescheinigung der GmbH.  

Im Anschluss an eine bei der GmbH durchgeführte Lohnsteuer-Außenprüfung gelangte das Fi-

nanzamt zur Auffassung, dass es sich bei den Ergebnisanteilen des Klägers aus der stillen Beteili-

gung an der GmbH nicht um Einkünfte aus Kapitalvermögen, sondern um Einkünfte aus nichtselb-

ständiger Arbeit handele. Dem widersprach das Finanzgericht. Die Gewinnanteile seien als Ein-

künfte aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG und nicht als Einkünfte aus nichtselb-

ständiger Arbeit gemäß § 19 EStG zu qualifizieren, da die dem Kläger zugeflossenen Gewinnan-

teile nicht durch sein Arbeitsverhältnis veranlasst seien, sondern ihre Ursache in der Kapitalbeteili-

gung des Klägers hätten, die als Sonderrechtsverhältnis unabhängig von dessen Arbeitsverhältnis 

bestehe. 

Nunmehr hat der BFH das Urteil der Vorinstanz bestätigt und die Revision des Finanzamts zurück-

gewiesen. Das Finanzgericht habe im Ergebnis zutreffend erkannt, dass die Gewinnanteile des 

Klägers aus dessen stiller Beteiligung am Unternehmen der GmbH gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG 

zu den Einkünften des Klägers aus Kapitalvermögen gehörten und nicht zu Arbeitslohn i.S.d. § 19 

EStG führten. Zum Arbeitslohn gehörten alle Güter, die in Geld oder Geldeswert bestehen und 

die dem Arbeitnehmer aus dem Dienstverhältnis für das Zurverfügungstellen seiner individuellen 

Arbeitskraft zufließen. Dabei würden Vorteile "für" eine Beschäftigung gewährt, wenn sie durch 

das individuelle Dienstverhältnis des Arbeitnehmers veranlasst seien. Nach gefestigter Rechtspre-
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chung werde hingegen kein Arbeitslohn erzielt, wenn eine Zuwendung wegen anderer Rechtsbe-

ziehungen oder wegen sonstiger, nicht auf dem Dienstverhältnis beruhender Beziehungen zwi-

schen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gewährt werde.  

Die Veranlassung einer Zahlung durch ein gesellschaftsrechtliches Sonderrechtsverhältnis, welche 

zu einer Zuwendung außerhalb des Arbeitslohns führe, setze grundsätzlich voraus, dass dieses 

Rechtsverhältnis wirksam begründet worden sei, die Bedingungen des Sonderrechtsverhältnisses 

ernsthaft vereinbart sowie durchgeführt worden seien und das Sonderrechtsverhältnis im Hinblick 

auf seine Ausgestaltung einen eigenen wirtschaftlichen Gehalt neben dem Arbeitsverhältnis auf-

weise. Diese Voraussetzungen seien im Streitfall erfüllt gewesen.  

Die zivilrechtlich wirksam begründete Vereinbarung über die stille Beteiligung sei unstreitig ihrem 

Inhalt entsprechend durchgeführt worden. Sie stellte eine vom Arbeitsverhältnis des Klägers un-

abhängige Erwerbsgrundlage mit eigenem wirtschaftlichem Gehalt dar, denn die stille Beteili-

gung konnte zu substantiellen Einnahmen des Klägers führen, die diesem auch bei fehlender Ar-

beitsleistung, zum Beispiel im Krankheitsfall, zugestanden hätten. 

Dem Finanzamt sei zwar darin zuzustimmen, dass der Kläger in den Streitjahren aufgrund seiner 

Beteiligung von rund 2 % am vertraglich definierten Gesamtkapital und angesichts einer positiven 

Gewinnentwicklung der GmbH Erträge aus der stillen Beteiligung erzielt habe, die den Nennbe-

trag seiner stillen Einlage jeweils deutlich überstiegen. Allerdings enthalte die Regelung des § 20 

Abs. 1 Nr. 4 EStG keine Vorgabe des Inhalts, dass eine im Vergleich zur Einlage hohe Rendite des 

stillen Gesellschafters nicht mehr als Fruchtziehung aus dieser Beteiligung im Rahmen der Kapital-

einkünfte anzusehen und dann anderen Rechtsbeziehungen wie dem Arbeitsverhältnis zuzuord-

nen sei. Möglich wäre ein lohnsteuerrechtlicher Aufgriff laufender Gewinnanteile allerdings bei-

spielsweise dann, wenn dem Arbeitnehmer in bewusster Abweichung von den vertraglichen Ver-

einbarungen höhere als die vereinbarungsgemäß geschuldeten Ergebnisanteile zugewiesen wür-

den oder die Höhe der Ergebnisanteile sich nach dem freien Ermessen des Arbeitgebers richten 

würde. Im Streitfall bestehe für eine solche Prüfung kein Anlass, denn nach den Feststellungen 

des Finanzgerichts sei der typisch stille Gesellschaftsvertrag zwischen dem Kläger und der GmbH 

vereinbarungsgemäß durchgeführt worden.  

 

BFH: Zuordnung von Vergütungen aus einem obligatorischen Arbeitnehmer-Genussrecht zu den 

Kapitaleinkünften  

In diesem Urteil vom 21.10.2025 (VIII R 14/23) hatte der BFH zu einem ähnlich gelagerten Sach-

verhalt wie in dem zuvor besprochenen Urteilsfall darüber zu entscheiden, ob laufende Vergütun-

gen aus einem obligatorischen Arbeitnehmer-Genussrecht als Einkünfte aus nichtselbständiger 

Arbeit oder als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu behandeln sind.  

Der Kläger hatte vor dem Streitjahr 2018 Genussrechte gezeichnet. Die Genussrechtsausschüt-

tung erklärte der Kläger als Einkünfte aus Kapitalvermögen, während das Finanzamt die Ansicht 

vertrat, dass es sich bei den Zinszahlungen aus den Genussrechten im Streitjahr 2018 um Ein-

künfte aus nichtselbständiger Arbeit handele. Das Finanzgericht folgte der Auffassung des Finanz-

amts.  

Nunmehr hat der BFH das Urteil des Finanzgerichts aufgehoben und der Revision des Klägers 

stattgegeben. Die Genussrechtszinsen seien weder ganz noch teilweise als Arbeitslohn gemäß 

§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG einzuordnen. Daher bestünde auch kein Vorrang einer solchen Zu-

ordnung gegenüber der Besteuerung der Genussrechtszinsen als Kapitalerträge. Arbeitslohn i.S.d. 

§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG werde nach der gefestigten Rechtsprechung des BFH nicht erzielt, 
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wenn eine Zuwendung wegen anderer Rechtsbeziehungen oder wegen sonstiger, nicht auf dem 

Dienstverhältnis beruhender Beziehungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gewährt 

werde. Die Veranlassung einer Zahlung durch ein gesellschaftsrechtliches Sonderrechtsverhältnis, 

welches zu einer Zuwendung außerhalb des Einkünfteerzielungstatbestands des § 19 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 EStG führe, setze grundsätzlich voraus, dass dieses Rechtsverhältnis wirksam begrün-

det worden sei, die Bedingungen des Sonderrechtsverhältnisses ernsthaft vereinbart sowie 

durchgeführt worden seien und das Sonderrechtsverhältnis im Hinblick auf seine Ausgestaltung 

einen eigenen wirtschaftlichen Gehalt neben dem Arbeitsverhältnis aufweise. Sofern diese Vo-

raussetzungen erfüllt sind, wirke auch ein bei Erwerb des Genussrechts gegebenenfalls bestehen-

der arbeitslohnbegründender Veranlassungszusammenhang beim Bezug hier ausschließlich rele-

vanter laufender Vergütungen nicht fort. Vielmehr würden die laufenden Vergütungen ausschließ-

lich nur durch das Sonderrechtsverhältnis veranlasst und würden deshalb außerhalb des Ein-

künfteerzielungstatbestands des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG erzielt. 

Entgegen der Auffassung des Finanzgerichts spreche auch eine nicht fremdübliche Verzinsung 

des Genussrechtskapitals nicht gegen die Einordnung der Zinsen als Kapitalerträge gemäß § 20 

Abs. 1 Nr. 7 EStG. Die Regelung verlange für die Einkünfteerzielung tatbestandlich nur den Bezug 

von Kapitalerträgen für die Überlassung des (hier: Genussrechts-)Kapitals, enthalte aber für die 

Zuordnung zum Einkünfteerzielungstatbestand des § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG keinen gesetzlichen An-

gemessenheitsvorbehalt.  

Allerdings müsste Genussrechten ein eigenständiger wirtschaftlicher Gehalt neben dem Arbeits-

verhältnis abgesprochen werden, wenn die Höhe der Verzinsung auf der Unternehmensebene 

durch einen Partnerschaftsausschuss frei bestimmt werden könnte, da sich ein fremder Kapitalge-

ber auf eine in den Genussrechtsbedingungen zugesagte, nur als "angemessen" bezeichnete und 

damit völlig unbestimmte Verzinsung nicht einlassen würde. Gleiches gelte für Genussrechte, de-

ren Wert sich nicht selbständig und losgelöst vom Arbeitsverhältnis entwickeln könne, weil die 

Genussrechte vom Arbeitnehmer nur verwertet werden könnten, indem er sie nach Ablauf der 

Laufzeit an seine Arbeitgeberin veräußere und die Höhe des Rückkaufswerts davon abhänge, ob 

das Anstellungsverhältnis mit einer Kündigung mit oder ohne wichtigen Grund endete. Nur bei 

solchen spezifischen Ausgestaltungen würde die Verwertung des Genussrechts maßgeblich von 

dem Verhalten des Genussrechtsinhabers als Arbeitnehmer abhängig und Belohnung für seine Ar-

beitsleistung darstellen, was aber im Streitfall ausgeschlossen werden konnte. 

 

BFH: Beteiligung an KGaA als schenkungsteuerrechtlich nicht begünstigtes Verwaltungsvermö-

gen – Die Entscheidung wurde nachträglich zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt 

Der BFH hat mit Urteil vom 26.02.2025 (II R 54/22) entschieden, dass eine im Betriebsvermögen 

gehaltene Komplementär-Beteiligung an einer KGaA, deren Vermögen zu mehr als 50 % aus 

Wertpapieren besteht, als Verwaltungsvermögen „analog“ zu § 13b Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 3 

Alt. 1, Nr. 4 ErbStG einzuordnen ist. Die Entscheidung erging noch zum alten, bis Mitte 2016 an-

wendbaren Recht. Damals reichte es noch aus, wenn nicht mehr als 50 % des Betriebsvermögens 

dem sog. Verwaltungsvermögen zuzuordnen war, um insgesamt begünstigt übertragen werden 

zu können. Das Besondere an dieser Entscheidung ist, dass der II. Senat, der bisher dafür bekannt 

war, sehr stark am Gesetzeswortlaut orientiert zu argumentieren, hier nun eine nicht vom Wort-

laut gedeckte Analogie zu Lasten des Steuerpflichtigen vorgenommen hat. Der Regelungsmecha-

nismus des § 13b ErbStG sieht bis zum heutigen Tage vor, dass Betriebsvermögen begünstigt 

übertragen werden kann, soweit es nicht explizit im insoweit abschließenden sog. Verwaltungs-

vermögenskatalog aufgeführt ist. Dieser Mechanismus hatte z.B. dazu geführt, dass früher auch 

sog. Cash-GmbHs begünstigt übertragen werden konnten. Damals hatte der BFH noch zugunsten 
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des Steuerpflichtigen entschieden und den Gesetzgeber in die Pflicht genommen, ungewünsch-

ten Gestaltungen auf dem Gesetzesweg einen Riegel vorzuschieben. Diese Vorgehensweise hätte 

man auch in dem KGaA-Fall erwarten können (dürfen). Es ist nun aber anders gekommen. Der BFH 

wähnt sich zwar mit seiner Entscheidung nicht im Widerspruch zur bestehenden Rechtsprechung 

zum Verwaltungsvermögen, weil er bspw. Rückausnahmen in der Vergangenheit auch schon eng 

ausgelegt habe. Der Unterschied zum KGaA-Fall liegt jedoch darin, dass sich die Entscheidungen 

immer explizit auf den Wortlaut der jeweiligen Vorschrift gestützt haben. Als Steuerpflichtiger 

darf man sich nach der nun veröffentlichten Entscheidung die Frage stellen, inwieweit man sich 

künftig noch auf den Gesetzeswortlaut verlassen kann. Letztlich dürfte dieser Punkt vom Bundes-

verfassungsgericht entschieden werden. 
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Alle am 22.01.2026 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

II R 25/24 12.11.2025 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 12.11.2025 II 

R 3/25 - Verfassungsmäßigkeit des neuen Bewertungsrechts 

zur Grundsteuer im Bundesmodell 

II R 31/24 12.11.2025 

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 12.11.2025 II R 3/25 

- Verfassungsmäßigkeit des neuen Bewertungsrechts zur 

Grundsteuer im Bundesmodell 

II R 3/25 12.11.2025 
Verfassungsmäßigkeit des neuen Bewertungsrechts zur Grund-

steuer im Bundesmodell 

II R 54/22 26.02.2025 

Beteiligung an KGaA als schenkungsteuerrechtlich nicht be-

günstigtes Verwaltungsvermögen - Die Entscheidung wurde 

nachträglich zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt 

VI R 5/23 20.11.2025 
Alleiniges Antragsrecht des Insolvenzverwalters auf Veranla-

gung in Steuererstattungsfällen von Arbeitnehmern 

VIII R 13/23 21.10.2025 
Zur Besteuerung der laufenden Einnahmen aus einer Mitarbei-

terbeteiligung 

VIII R 14/23 21.10.2025 
Zuordnung von Vergütungen aus einem obligatorischen Arbeit-

nehmer-Genussrecht zu den Kapitaleinkünften 

 

Alle am 22.01.2026 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

III R 16/25 25.09.2025 Gewerbesteuerpflicht einer rechtsfähigen Stiftung 

IV R 12/24 23.10.2025 

Bezeichnung des Gegenstands des Klagebegehrens: Bezug-

nahme auf Bestandteile der noch nicht vorgelegten Behör-

denakte 

VI R 13/23 20.11.2025 
Nutzungspflicht des besonderen elektronischen Steuerbera-

terpostfachs ab dem 01.01.2023 

VI R 6/24 16.10.2025 

Pflicht zur elektronischen Kommunikation für Steuerberater 

auch bei Antrag auf mündliche Verhandlung nach Gerichts-

bescheid 

VI R 7/24 16.10.2025 

Inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 16.10.2025 - VI R 6/24 - 

Pflicht zur elektronischen Kommunikation für Steuerberater 

auch bei Antrag auf mündliche Verhandlung nach Gerichts-

bescheid 

VI R 8/24 16.10.2025 

Inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 16.10.2025 - VI R 6/24 - 

Pflicht zur elektronischen Kommunikation für Steuerberater 

auch bei Antrag auf mündliche Verhandlung nach Gerichts-

bescheid 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620008/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620007/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620006/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620016/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620010/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610003/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620009/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620004/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620023/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620005/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620011/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620012/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620013/
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Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VI R 9/24 16.10.2025 

Inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 16.10.2025 - VI R 6/24 - 

Pflicht zur elektronischen Kommunikation für Steuerberater 

auch bei Antrag auf mündliche Verhandlung nach Gerichts-

bescheid 

VIII R 11-12/23 25.11.2025 

Teilweise inhaltsgleich mit Urteil des BFH vom 25.11.2025 

VIII R 13/23 - Zur Besteuerung der laufenden Einnahmen aus 

einer Mitarbeiterbeteiligung 

 

Alle bis zum 23.01.2026 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort       

III C 2 - S 

7106/00069/003/117 
20.01.2026 

Umsatzsteuerliche Behandlung von dauerdefizitär be-

triebenen Einrichtungen unter gleichzeitiger Gewäh-

rung öffentlicher Zuschüsse 

III C 2 - S 7100-

b/00011/009/045 
20.01.2026 

Umsatzsteuer; Durchgangserwerb bei einer Geschäfts-

veräußerung im Ganzen: Folgen des BFH-Urteils vom 

25. September 2024 - XI R 19/22 

IV C 6 - S 2171-

d/00002/001/114 
19.01.2026 

Zweifelsfragen zur ertragsteuerlichen Behandlung von 

Fondsetablierungskosten als Anschaffungskosten (§ 6e 

Einkommensteuergesetz (EStG)) 

IV D 4 - S 

3224/00006/004/003 
14.01.2026 

Ermittlung der Bewirtschaftungskosten nach § 187 Be-

wertungsgesetz (BewG); Verbraucherpeisindizes zur 

Anpassung der Basiswerte für Verwaltungskosten und 

Instandhaltungskosten für Wohnnutzung aus Anlage 23 

BewG für Bewertungsstichtage im Kalenderjahr 2026 

IV D 4 - S 

3225/00006/007/004 
14.01.2026 

Ermittlung des Gebäudesachwerts nach § 190 Bewer-

tungsgesetz (BewG); Baupreisindizes zur Anpassung 

der Regelherstellungskosten aus der Anlage 24 BewG 

für Bewertungsstichtage im Kalenderjahr 2026 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620014/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650004/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-01-20-dauerdefizitaer-betriebene-einricht.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-01-20-dauerdefizitaer-betriebene-einricht.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-01-20-durchgangserwerb-geschaeftsveraeusser.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-01-20-durchgangserwerb-geschaeftsveraeusser.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2026-01-19-zweifelsfrag-fondseta-anschaffungskost.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2026-01-19-zweifelsfrag-fondseta-anschaffungskost.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2026-01-14-ermittlung-der-bewirtschaftungskosten.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2026-01-14-ermittlung-der-bewirtschaftungskosten.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2026-01-14-baupreisindizes-2026.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2026-01-14-baupreisindizes-2026.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Anwendungsregelung 


Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Für die ertragsteuer-
rechtliche Einordnung der von einem Fonds außerhalb des Anwendungsbereichs des § 6e EStG 
aufzubringenden Aufwendungen sind die Randnummern 21 bis 30 und 41 bis 49 des BMF-
Schreibens vom 20. Oktober 2003 (BStBl I S. 546) weiterhin anzuwenden. 


 


Inhaltsverzeichnis Randnummer 
I. Anwendungsbereich 1 - 3 
II. Grundsätze  


1. Erweiterung des Anschaffungskostenbegriffs (§ 6e Absatz 1 EStG) 4 


2. Vorformuliertes Vertragswerk 5 


3. Wesentliche Einflussnahmemöglichkeiten 6 - 10 


III. Fondsetablierungskosten (§ 6e Absatz 2 EStG)  
1. Umfang der Fondsetablierungskosten 11 - 15 
2. Beginn und Ende der Investitionsphase  


2.1. Beginn der Investitionsphase 16 - 17 


2.2. Ende der Investitionsphase 18 - 20 


IV. Aufteilung der Anschaffungskosten bei mehrjährigen Investitionsphasen und 
mehreren angeschafften Wirtschaftsgütern 21 - 25 
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V. Voraussetzungen für den Abzug von Betriebsausgaben oder Werbungskosten 26 - 36 
1. Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 3 EStG und Überschusseinkünfte 28 - 35 


1.1. Zinsen der Zwischen- und Endfinanzierung 28 
1.2. Vorauszahlung von Schuldzinsen 29 
1.3. Damnum, Disagio, Bearbeitungs- und Auszahlungskosten 30 
1.4. Kosten der Darlehenssicherung 31 
1.5. Kosten im Zusammenhang mit der Vermietung 32 
1.6. Kosten im Zusammenhang mit der Endfinanzierung 33 
1.7. Vergütungen an Steuer- und Rechtsberater 34 
1.8. Beiträge zu Sach- und Haftpflichtversicherungen 35 


2. Gewinnermittlung mittels Betriebsvermögensvergleich 36 
VI. Vergleichbare Modelle mit nur einem Kapitalanleger und Gesamtobjekte 37 – 39 
VII. Besonderheiten bei Baumaßnahmen im Sinne der §§ 7h und 7i EStG 40 
VIII. Verhältnis zu § 15b EStG 41 


 


Durch das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) wurde § 6e Einkom-
mensteuergesetz (EStG) eingeführt und die ertragsteuerrechtliche Behandlung von sogenannten 
Fondsetablierungskosten geregelt. Danach gehören Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
Etablierung bestimmter geschlossener Fonds während der Investitionsphase nicht zu den sofort 
abziehbaren Betriebsausgaben oder Werbungskosten, sondern sind Anschaffungskosten der 
Investitionsobjekte, wenn der Initiator des Fonds ein vorformuliertes Vertragswerk vorgibt und 
die Anleger in ihrer gesellschaftsrechtlichen Verbundenheit keine wesentlichen Einflussnahme-
möglichkeiten auf dieses haben. Nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder 
gilt für die ertragsteuerliche Behandlung von Fondsetablierungskosten (§ 6e EStG) Folgendes: 


I. Anwendungsbereich 


1 Die nachstehenden Regelungen gelten für alle geschlossenen Fonds in der Rechtsform einer 
Personengesellschaft, bei denen es sich regelmäßig um Investmentvermögen im Sinne des 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) handelt (im Folgenden: Fonds). Unbeachtlich 
ist dabei das aufsichtsrechtliche Kriterium des nicht operativ tätigen Unternehmens außerhalb 
des Finanzsektors. Die Regelungen gelten entsprechend für Gesamtobjekte (§ 1 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 der Verordnung zu § 180 Absatz 2 der Abgabenordnung) sowie für vergleichbare 
Modelle mit nur einem Kapitalanleger.  
 


2 § 6e EStG ist sowohl auf Fonds, die gewerbliche Einkünfte erzielen, anwendbar, als auch über § 9 
Absatz 5 Satz 2 EStG entsprechend auf vermögensverwaltende Fonds. Ob § 6e EStG Anwendung 
findet, ist bereits auf Ebene der Personengesellschaft zu entscheiden. 
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3 § 6e EStG ist auch auf Fonds anwendbar, deren konkrete Investitionsobjekte zum Zeitpunkt des 
Beitritts der Anleger noch nicht endgültig bestimmt sind (sog. (Semi-) Blind Pools). 


II. Grundsätze  


1. Erweiterung des Anschaffungskostenbegriffs (§ 6e Absatz 1 EStG) 
 


4 § 6e Absatz 1 EStG bestimmt, dass Fondsetablierungskosten, die vom Anleger im Rahmen des 
Erwerbs eines Fondsanteils zu zahlen sind, zu den Anschaffungskosten der vom Fonds erworbe-
nen Wirtschaftsgüter gehören und damit nicht sofort in voller Höhe als Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten abzugsfähig sind. Von einem Anschaffungsvorgang ist immer dann auszuge-
hen, wenn die Anleger in ihrer gesellschaftsrechtlichen Verbundenheit keine wesentlichen Ein-
flussnahmemöglichkeiten auf das vom Projektanbieter (Initiator des Fonds) vorformulierte 
Vertragswerk haben. In diesen Fällen erweitert § 6e Absatz 1 Satz 1 EStG den Umfang der An-
schaffungskosten der angeschafften Wirtschaftsgüter über § 255 Absatz 1 Handelsgesetzbuch 
(HGB) hinaus um die Fondsetablierungskosten (vgl. III.). Ob die Wirtschaftsgüter angeschafft 
oder hergestellt werden, spielt hierbei keine Rolle (§ 6e Absatz 1 Satz 2 EStG). 
 


2. Vorformuliertes Vertragswerk  
 


5 Eine Anschaffung gemäß einem vorformulierten Vertragswerk liegt immer dann vor, wenn der 
Projektanbieter das Vertragswerk (einen Gesellschaftsvertrag/ein Bündel von Einzelverträgen) 
vorgibt und der einzelne Anleger weder die Vertragsgestaltung, insbesondere in der Beitritts-
phase, noch die Vertragsdurchführung wesentlich beeinflussen kann und nur die Möglichkeit 
hat, das Vertragswerk anzunehmen oder sich nicht am Projekt zu beteiligen. Typischerweise, 
wenn auch nicht zwingend, wird das Investitionskonzept mittels eines Anlageprospekts oder in 
vergleichbarer Form vermarktet. Auch (Semi-)Blind Pools können ein vorformuliertes Vertrags-
werk haben.  
 


3. Wesentliche Einflussnahmemöglichkeiten 
 


6 Voraussetzung für die Anwendbarkeit des § 6e Absatz 1 Satz 1 und 2 EStG ist, dass die Anleger in 
ihrer gesellschaftsrechtlichen Verbundenheit keine wesentlichen Einflussnahmemöglichkeiten 
auf das vom Projektanbieter vorformulierte Vertragswerk haben. Ob Anleger wesentliche Ein-
flussnahmemöglichkeiten auf das vom Projektanbieter vorformulierte Vertragswerk haben, 
richtet sich nach den folgenden Grundsätzen: 
 


7 Eine ausreichende Einflussnahme der Anleger ist nur gegeben, wenn sie rechtlich und tatsächlich 
in der Lage sind, wesentliche Teile des Konzepts zu verändern. Die wesentlichen Teile des Kon-
zepts betreffen insbesondere die Auswahl der konkreten Investitionsobjekte, deren Finanzierung 
sowie deren Nutzung. Das kann auch dann bejaht werden, wenn Entscheidungsalternativen für 
die wesentlichen Konzeptbestandteile angeboten werden. Allein die Zustimmung zu dem vom 
Projektanbieter vorgelegten Konzept oder den Vertragsentwürfen bedeutet jedoch keine ausrei-
chende Einflussnahmemöglichkeit. Die Anleger müssen vielmehr über die wesentlichen Ver-
tragsgestaltungen und deren Umsetzung tatsächlich selbst bestimmen können. Allein die Tat-
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sache, dass die Verwaltung der Fonds aus aufsichtsrechtlichen Gründen durch eine Kapitalver-
waltungsgesellschaft erfolgt, steht der Annahme wesentlicher Einflussnahmemöglichkeiten 
nicht entgegen.  
 


8 Wesentliche Einflussnahmemöglichkeiten sind nur zu bejahen, wenn die Mitwirkungsrechte der 
Anleger über die zur Anerkennung der Mitunternehmereigenschaft nach § 15 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 EStG geforderte Initiative hinausgehen. Wesentliche Einflussnahmemöglichkeiten 
entstehen nicht bereits dadurch, dass der Projektanbieter als Gesellschafter oder Geschäftsführer 
für den Fonds gehandelt hat oder handelt. Die Einflussnahmemöglichkeiten müssen den Anle-
gern selbst gegeben sein, die sie innerhalb des Fonds im Rahmen ihrer gesellschaftsrechtlichen 
Verbundenheit ausüben. Eine Vertretung durch bereits konzeptionell vorbestimmte Dritte (z. B. 
Treuhänder, Beiräte) reicht nicht aus. Für die Begründung einer wesentlichen Einflussnahme-
möglichkeit über einen Beirat oder ein vergleichbares Gremium gilt Folgendes: 
 


- Einem von den Anlegern selbst aus ihrer Mitte bestimmten Beirat oder einem vergleich-
baren Gremium dürfen weder der Projektanbieter noch Personen aus dessen Umfeld 
angehören.  


- Über die Einrichtung und Zusammensetzung eines Beirats dürfen allein die Anleger 
frühestens zu einem Zeitpunkt entscheiden, in dem mindestens 50 % des zugesagten 
Kapitals eingezahlt sind. 
 


Beteiligen sich die Projektanbieter selbst, mittelbar, unmittelbar oder über nahestehende Per-
sonen, kommt es auf deren gesellschaftsrechtliche Möglichkeit der Einflussnahme nicht an. 
 


9 Die Einflussnahmemöglichkeiten dürfen auch faktisch nicht ausgeschlossen sein. 
 


10 Die Umsetzung der wesentlichen Konzeptbestandteile und Abweichungen hiervon sind durch 
geeignete Unterlagen, insbesondere (elektronischen) Schriftverkehr sowie Fassungsvergleiche 
der Verträge bzw. Konzeptbestandteile, vollständig zu dokumentieren. 


III. Fondsetablierungskosten (§ 6e Absatz 2 EStG) 


1. Umfang der Fondsetablierungskosten  
 


11 § 6e Absatz 2 Satz 1 EStG erweitert den Anschaffungskostenbegriff des § 255 Absatz 1 HGB. 
Neben den Anschaffungskosten im Sinne des § 255 Absatz 1 HGB gehören alle auf Grund des 
vorformulierten Vertragswerks vom Anleger an den Projektanbieter oder Dritte zu zahlenden 
Aufwendungen, die auf den Erwerb der Wirtschaftsgüter gerichtet sind, zu den Anschaffungs-
kosten. Hierzu gehören auch alle Aufwendungen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit 
der Abwicklung des Projekts in der Investitionsphase anfallen (§ 6e Absatz 2 Satz 2 EStG). 
 


12 Zu den Aufwendungen des § 6e Absatz 2 Satz 1 und 2 EStG gehören z. B. Abschlusskosten, Agio, 
Baubetreuungskosten, Baukosten für die Errichtung des Investitionsobjektes, Beratungs- und 
Bearbeitungskosten, Courtage, Kosten für die Finanzierungsvermittlung, Kosten für die Über-
nahme von Bürgschaften, Konzeptionskosten für die Ausarbeitung der technischen, wirtschaft-
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lichen und steuerlichen Grundkonzeption, Platzierungsgarantiekosten, Kosten für die Prospekt-
erstellung und -prüfung, Kosten für die Vermittlung des Eigenkapitals, sonstige Vorbereitungs-
kosten, Kosten für Marketing und Werbung. 
 


13 Zu den Anschaffungskosten gehören auch in vollem Umfang Haftungs- und Geschäftsführungs-
vergütungen (Management Fees) für Komplementäre, Geschäftsführungsvergütungen (Manage-
ment Fees) bei schuldrechtlichem Leistungsaustausch und Vergütungen für Treuhandkomman-
ditisten, soweit sie auf die Investitionsphase entfallen (§ 6e Absatz 2 Satz 3 EStG). Für die Beur-
teilung als Anschaffungskosten ist es irrelevant, ob die oben genannten Vergütungen schuld-
rechtlich oder gesellschaftsrechtlich als Gewinnvorab ausgestaltet sind. 
 


14 Eine Aufspaltung der Aufwendungen nach § 6e Absatz 2 EStG in sofort abziehbare Betriebsaus-
gaben oder Werbungskosten und Anschaffungskosten danach, ob sie auf die Finanzierung, die 
steuerliche Beratung oder die Anschaffung der Wirtschaftsgüter entfallen, kommt nicht in 
Betracht.  
 


15 Ohne Bedeutung ist, ob diese Aufwendungen von dem Anleger unmittelbar oder von dem Fonds 
geleistet werden und ob dafür seine Einlage oder Fremdkapital verwendet wird. Auf das Wissen 
des Anlegers über diese Zahlungen kommt es dabei nicht an. Unbeachtlich ist weiterhin, ob diese 
Aufwendungen an den Projektanbieter oder an Dritte gezahlt werden. 
 


2. Beginn und Ende der Investitionsphase  
2.1. Beginn der Investitionsphase 
 


16 Die Investitionsphase beginnt mit den ersten Planungs- und Vorbereitungshandlungen (z. B. 
gesellschaftsvertragliche Fondsgründung vor Investorenbeitritt) im Hinblick auf den späteren 
Erwerb der jeweiligen Wirtschaftsgüter. 
 


17 Anlegerbezogene Zeitpunkte (z. B. Einwerbung oder Beitritt) sind für den Beginn der Investi-
tionsphase nicht maßgeblich.  
 


2.2. Ende der Investitionsphase 
a) Anschaffung nur eines Wirtschaftsgutes  
 


18 Das Ende der Investitionsphase bei Ein-Objekt-Fonds wird regelmäßig durch das Erreichen der 
Betriebsbereitschaft des angeschafften Wirtschaftsgutes markiert.  
 


19 Keine Bedeutung für die Bestimmung des Endes der Investitionsphase kommt gesellschaftsver-
traglichen Regelungen oder der Erbringung der Einlage zu.  
 
b) Anschaffung mehrerer Wirtschaftsgüter 
 


20 Unabhängig von der Anzahl der erworbenen Wirtschaftsgüter gibt es stets nur eine einheitliche 
Investitionsphase des Fonds. Die Investitionsphase ist abgeschlossen, wenn alle laut Investitions-
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konzept angeschafften Wirtschaftsgüter betriebsbereit sind. Erfolgen die Investitionen mittelbar 
über eine Kapitalgesellschaft, ist für das Ende der Investitionsphase auf den Erwerb der Wirt-
schaftsgüter durch die Kapitalgesellschaft abzustellen. Stehen die zu erwerbenden Wirtschafts-
güter bei Beginn des Außenvertriebs, spätestens bei Beitritt des ersten Anlegers, nicht fest und 
erstreckt sich die Investitionstätigkeit über mehrere Jahre, bestehen keine Bedenken, das Ende 
der Investitionsphase anzunehmen, wenn 80 % des gesamten Investitionsvolumens des Fonds 
erstmalig für Investitionen in Wirtschaftsgüter verwendet wurde. Das Investitionsvolumen 
umfasst das Eigenkapital und das Fremdkapital des Fonds. Auf die konkrete Verwendung der 
Mittel durch den Fonds kommt es für die Bestimmung des Investitionsvolumens nicht an. 


IV. Aufteilung der Anschaffungskosten bei mehrjährigen Investitionsphasen und 
mehreren angeschafften Wirtschaftsgütern  


 
21 Werden mehrere Wirtschaftsgüter ggf. über mehrere Jahre hinweg angeschafft, sind die Anschaf-


fungskosten der einzelnen Wirtschaftsgüter zweistufig zu ermitteln. Auf der ersten Stufe sind die 
Aufwendungen im Sinne des § 6e Absatz 2 EStG, soweit sie den Wirtschaftsgütern unmittelbar 
einzeln zugeordnet werden können, als Anschaffungskosten der entsprechenden Wirtschafts-
güter zu erfassen. Auf der zweiten Stufe sind die Aufwendungen, die nicht unmittelbar einzeln 
einem Wirtschaftsgut zugeordnet werden können, entsprechend dem Verhältnis der auf der 
ersten Stufe ermittelten Anschaffungskosten der im jeweiligen Jahr angeschafften Wirtschafts-
güter zu verteilen. 
 


22 Bei der Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 1 Satz 1 und § 5 Absatz 1 Satz 1 EStG können die Auf-
wendungen, die nach § 6e Absatz 2 EStG als Anschaffungskosten zu aktivieren sind, während der 
Investitionsphase in einem Ausgleichsposten erfasst werden. Bei der Gewinnermittlung nach § 4 
Absatz 3 EStG bzw. bei Überschusseinkünften kann ein Merkposten aufgezeichnet werden.  
Der Ausgleichsposten und der Merkposten sind keine abschreibbaren Wirtschaftsgüter. Nach der 
Anschaffung sind die gebildeten Posten grundsätzlich den erworbenen Wirtschaftsgütern zuzu-
ordnen. Bei der Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 1 Satz 1 und § 5 Absatz 1 Satz 1 EStG bestehen 
keine Bedenken, dass insoweit ein eigenständiger Bilanzposten (z. B. „Anschaffungskosten § 6e 
EStG“) gebildet wird. Dieser Bilanzposten kann, soweit er sich auf abnutzbare Wirtschaftsgüter 
bezieht, im Folgenden entsprechend gewinnmindernd anteilig aufgelöst werden. Bei vollstän-
diger oder anteiliger Veräußerung eines Wirtschaftsgutes ist der Bilanzposten im Verhältnis 
zwischen den angefallenen Anschaffungskosten des vollständig oder anteilig veräußerten Wirt-
schaftsgutes und den bis zum Zeitpunkt der Veräußerung insgesamt angefallenen Anschaffungs-
kosten aufzulösen. Aus Vereinfachungsgründen kann für die Berechnung des Auflösungsbetra-
ges auch auf die bis zum Beginn des Wirtschaftsjahres oder Kalenderjahres insgesamt angefalle-
nen Anschaffungskosten abgestellt werden. 


 
23 Werden in einem Jahr der Investitionsphase keine Investitionen getätigt, so sind die Kosten über 


einen Ausgleichsposten/Merkposten im Sinne der Randnummer 22 abzubilden. 
 


24 Erfolgen die Investitionen des Fonds in Eigen- und Fremdkapital desselben Zielunternehmens, 
sind die Fondsetablierungskosten einheitlich dem Eigenkapitalanteil zuzuordnen. Bei Hybrid- 
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oder Fremdkapitalinstrumenten mit Wertpapiercharakter richtet sich die Zuordnung der Fonds-
etablierungskosten entsprechend dem Rechtsgedanken des § 3c Absatz 2 Satz 7 EStG nach dem 
Anteil am Exit- oder Liquidationserlös. Kann dieser im Voraus nicht bestimmt werden, so sind 
die Kosten über einen Ausgleichsposten/Merkposten im Sinne der Randnummer 22 abzubilden 
und bei Realisation zuzuordnen. 
 


25 Bei Umwandlungsvorgängen im Portfolio (z. B. der Verschmelzung von zwei Erwerbsgesellschaf-
ten), die erfolgsneutral zu Buchwerten erfolgen, kommt eine erfolgswirksame Auflösung der 
Fondsetablierungskosten erst bei endgültiger Veräußerung oder Liquidation des Investments in 
Betracht. 


V. Voraussetzungen für den Abzug von Betriebsausgaben oder Werbungskosten 


 
26 Aufwendungen, die nicht auf den Erwerb der Wirtschaftsgüter gerichtet sind, insbesondere 


solche, die auf die Nutzung und Verwaltung der angeschafften Wirtschaftsgüter entfallen und 
die auch der (Einzel-)Erwerber außerhalb einer Fondsgestaltung als Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten abziehen könnte, sind als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehbar. 
 


27 Werden sie an die Projektanbieterseite geleistet, sind sie unter den nachfolgenden Voraus-
setzungen Betriebsausgaben oder Werbungskosten (BFH-Urteil vom 14. November 1989 – 
IX R 197/84, BStBl II 1990 S. 299): 


 
- Bereits vor der Zahlung müssen klare Vereinbarungen über den Grund und die Höhe 


dieser Aufwendungen bestehen. 
- Die vereinbarten Leistungen und das jeweils zugehörige Entgelt müssen den tatsächli-


chen Gegebenheiten entsprechen; der Rechtsgedanke des § 42 Abgabenordnung darf dem 
Betriebsausgaben- oder Werbungskostenabzug in der begehrten Höhe nicht entgegen-
stehen. 


- Die Aufwendungen müssen von den übrigen Aufwendungen, die mit der Anschaffung 
des Erwerbsgegenstandes in Zusammenhang stehen, einwandfrei abgrenzbar sein. 


- Die Vergütung darf nur dann zu zahlen sein, wenn die Anleger die Gegenleistung in An-
spruch nehmen. 


- Die rechtliche und tatsächliche Abwahlmöglichkeit der Leistung und die dann eintreten-
de Ermäßigung des Gesamtpreises muss den Anlegern in ihrer gesellschaftsrechtlichen 
Verbundenheit gegeben sein und in dem Vertrag klar und eindeutig zum Ausdruck kom-
men. 
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1. Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 3 EStG und Überschusseinkünfte 


 
Im Fall der Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 3 EStG und bei Überschusseinkünften gilt im 
Einzelnen folgendes:  
 


1.1. Zinsen der Zwischen- und Endfinanzierung 
 


28 Zinsen und Bearbeitungskosten des Kreditinstituts sind Entgelt für die Überlassung des Kredits 
und damit Betriebsausgaben oder Werbungskosten. Eine andere Beurteilung ist jedoch z. B. dann 
geboten, wenn hinsichtlich der Zinsen eine Vereinbarung mit der Projektanbieterseite besteht, 
nach der eine bestimmte Zinsbelastung garantiert wird, und hierbei höhere Zinsen vom Garan-
tiegeber getragen, niedrigere Zinsen jedoch dem Erwerber nicht erstattet werden. In einem der-
artigen Fall stellen die vom Darlehensnehmer zu zahlenden Zinsen und die Gebühr für die Zins-
garantie lediglich einen Kalkulationsbestandteil des Gesamtpreises und damit Anschaffungs-
kosten dar. 
 


1.2. Vorauszahlung von Schuldzinsen 
 


29 Zinsen sind im Regelfall spätestens am Ende des jeweiligen Jahres zu entrichten. Die steuerliche 
Berücksichtigung richtet sich nach § 11 Absatz 2 EStG. Bei einer Vorauszahlung liegt ein im Jahr 
der Zahlung zu berücksichtigender Zahlungsabfluss nur vor, wenn für die Vorauszahlung ein 
wirtschaftlich vernünftiger Grund maßgebend ist. Hiervon kann ausgegangen werden, wenn 
Schuldzinsen für einen Zeitraum von nicht mehr als 12 Monaten vorausgezahlt werden. Bei einer 
Vorauszahlung für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten ist der wirtschaftlich vernünftige 
Grund vom Steuerpflichtigen im Einzelfall darzulegen. Bestehen für die Vorauszahlung von 
Schuldzinsen für einen Zeitraum von mehr als einem Jahr keine vernünftigen wirtschaftlichen 
Gründe, sind die vorausgezahlten Schuldzinsen anteilig in den Jahren als Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten abziehbar, zu denen sie wirtschaftlich gehören. 
 


1.3. Damnum, Disagio, Bearbeitungs- und Auszahlungskosten 
 


30 Ein Damnum oder ein Disagio ist als Betriebsausgabe oder Werbungskosten abziehbar, soweit 
unter Berücksichtigung der jährlichen Zinsbelastung die marktüblichen Beträge nicht über-
schritten werden (§ 11 Absatz 2 Satz 4 EStG). Der über die marktüblichen Beträge hinausgehende 
Teil ist auf den Zinsfestschreibungszeitraum oder bei dessen Fehlen auf die Laufzeit des Darle-
hens zu verteilen. Eine Zinsvorauszahlung ist regelmäßig anzunehmen, wenn der Nominalzins 
ungewöhnlich niedrig und das Damnum entsprechend hoch bemessen ist. Aus Vereinfachungs-
gründen kann von der Marktüblichkeit ausgegangen werden, wenn für ein Darlehen mit einem 
Zinsfestschreibungszeitraum von mindestens 5 Jahren ein Damnum in Höhe von bis zu 5 % ver-
einbart worden ist. Damnum-/Disagiovereinbarungen mit Geschäftsbanken sind regelmäßig als 
marktüblich anzusehen. Diese Vermutung kann durch besondere Umstände wie beispielsweise 
Kreditunwürdigkeit des Darlehensnehmers, atypische Vertragsgestaltungen oder persönliche 
Beziehungen der Beteiligten zueinander widerlegt werden (BFH-Urteil vom 8. März 2016 – 
IX R 38/14, BStBl II S. 646). Ist ein Damnum nicht mehr als 3 Monate vor Auszahlung der Dar-







 


Seite 9 von 11 


 


lehensvaluta oder einer ins Gewicht fallenden Teilauszahlung des Darlehens (mindestens 30 % 
der Darlehensvaluta einschließlich Damnum) geleistet worden, kann davon ausgegangen wer-
den, dass ein wirtschaftlich vernünftiger Grund besteht (BFH-Urteil vom 3. Februar 1987 – 
IX R 85/85, BStBl II S. 492). 
 


1.4. Kosten der Darlehenssicherung 
 


31 Die anteiligen Notariats- und Grundbuchkosten für die Darlehenssicherung sind in der Höhe 
sofort abziehbare Betriebsausgaben oder Werbungskosten, in der sie an den Notar und das 
Grundbuchamt abgeführt worden sind. 
 


1.5. Kosten im Zusammenhang mit der Vermietung 
 


32 Handelt es sich bei den angeschafften Wirtschaftsgütern um Immobilien, sind Kosten für die 
erstmalige Vermietung eines Objekts Betriebsausgaben oder Werbungskosten, soweit sie die 
ortsübliche Maklerprovision nicht überschreiten. Im Allgemeinen kann ein Entgelt in Höhe von 
bis zu 2 Monatsmieten als angemessen angesehen werden. An einer wirtschaftlich ernsthaften 
Gegenleistung fehlt es, wenn z. B. das Objekt schon von der Planung her für einen ganz bestimm-
ten Mieter errichtet werden soll oder, wenn bereits zum Beitrittszeitpunkt des Anlegers ein Miet-
vertrag oder eine entsprechende Vorvereinbarung mit dem Mieter bestand. Eine Mietervermitt-
lungsgebühr ist auch nicht zu berücksichtigen, wenn der Vermittler mit dem Mieter identisch 
oder wirtschaftlich verflochten ist, der Anleger das Objekt selbst bezieht oder aus anderen Grün-
den die angebotenen Leistungen nicht in Anspruch nimmt. In diesen Fällen stellen die erhobe-
nen Kosten anteilig Anschaffungskosten des Grund und Bodens und des Gebäudes oder der 
Eigentumswohnung dar.  
 


1.6. Kosten im Zusammenhang mit der Endfinanzierung 
 


33 Geldbeschaffungskosten für die Endfinanzierung sind unter der Voraussetzung, dass diese 
marktüblich sind, als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehbar.  
 


1.7. Vergütungen an Steuer- und Rechtsberater 
 


34 Beratungskosten im wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Investitionsphase sind den An-
schaffungskosten zuzurechnen. Weitere Beratungskosten können entsprechend den allgemeinen 
Grundsätzen als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden, insbesondere so-
weit die Leistungen den Zeitraum nach der Anschaffung betreffen. Ist der Steuer- und Rechtsbe-
rater zugleich Vermittler, Projektanbieter oder Treuhänder, ist bei vereinbarter gesonderter Be-
rechnung der Kosten zu prüfen, ob die Kosten dem jeweiligen Leistungsumfang angemessen 
sind. Ist für die Vermittler-, Projektanbieter- oder Treuhandtätigkeit und die Steuer- und Rechts-
beratungstätigkeit ein Gesamthonorar vereinbart, gehören die Kosten zu den Anschaffungs-
kosten. Das gilt auch, wenn ein pauschales Steuer- und Rechtsberatungshonorar, das die Zeit vor 
und nach der Anschaffung umfasst, vereinbart worden ist und die Tätigkeit mit der Anschaffung 
des Wirtschaftsgutes wirtschaftlich zusammenhängt. 
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1.8. Beiträge zu Sach- und Haftpflichtversicherungen 
 


35 Beiträge zu den Sach- und Haftpflichtversicherungen für während der Bauzeit eintretende 
Schäden sind Betriebsausgaben oder Werbungskosten, soweit sie der Erwerber als Versiche-
rungsnehmer gezahlt hat. 
 


2. Gewinnermittlung mittels Betriebsvermögensvergleich 
 


36 Die Regelungen der Randnummern 28 bis 35 gelten grundsätzlich auch für Fonds, die ihren 
Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich ermitteln. Ggf. sind – insbesondere im Hinblick auf 
die zeitliche Erfassung der Aufwendungen – abweichende (bilanzsteuerrechtliche) Regelungen 
zu beachten. 
 


VI. Vergleichbare Modelle mit nur einem Kapitalanleger und Gesamtobjekte 
 


37 Die Ausführungen dieses Schreibens gelten auch für Einzelinvestments mit nur einem Anleger 
und für Gesamtobjekte (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Verordnung zu § 180 Absatz 2 der 
Abgabenordnung) außerhalb einer Fondskonstruktion, bei denen mit Fondsetablierungskosten 
vergleichbare Aufwendungen zu zahlen sind und die auf einem vorformulierten Vertragswerk 
beruhen.  
 


38 Bei der Errichtung, Sanierung, Modernisierung oder dem Erwerb von Gebäuden und Eigentums-
wohnungen gelten für die Abgrenzung der Eigenschaft als Bauherr oder Erwerber außerdem die 
folgenden Grundsätze:  


 
39 Wird für den Gesamtaufwand (einschließlich der bis zur Fertigstellung des Bauobjekts angefal-


lenen Finanzierungskosten) ein Höchstpreis vereinbart, über den nach Abschluss der Bauarbei-
ten nicht gegenüber dem Anleger selbst detailliert Rechnung gelegt zu werden braucht, ist der 
Anleger ebenfalls Erwerber. Das gilt auch, wenn die tatsächlichen Baukosten zwar abgerechnet 
werden, der Unterschiedsbetrag zu dem vereinbarten Höchstpreis jedoch als Gebühr für die 
Höchstpreisgarantie beansprucht wird.  
 


VII. Besonderheiten bei Baumaßnahmen im Sinne der §§ 7h und 7i EStG 
 


40 Der Gesamtaufwand ist, soweit das eindeutig möglich ist, unmittelbar dem Grund und Boden, 
der Altbausubstanz des Gebäudes, den bescheinigten Baumaßnahmen im Sinne der §§ 7h, 7i 
EStG, den übrigen Baumaßnahmen und den sofort abziehbaren Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten zuzuordnen. Aufwendungen, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen, sind auf die 
Kostenarten, mit denen sie zusammenhängen, aufzuteilen. Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis 
der auf diese Kostenarten eindeutig entfallenden Kosten. Die eindeutig den bescheinigten Bau-
maßnahmen im Sinne der §§ 7h, 7i EStG zuzuordnenden Aufwendungen zuzüglich der nach den 
vorstehenden Grundsätzen ermittelten Anteile der nicht eindeutig zuzuordnenden Anschaf-
fungskosten, die den Aufwendungen für bescheinigte Baumaßnahmen im Sinne der §§ 7h, 7i 
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EStG zuzurechnen sind, ergeben die begünstigten Anschaffungskosten im Sinne der §§ 7h, 7i 
EStG. Ist der Anleger dem Gesamtobjekt erst nach Beginn der begünstigten Baumaßnahmen im 
Sinne der §§ 7h, 7i EStG beigetreten, gehören die Aufwendungen für Baumaßnahmen, soweit sie 
bis zu seinem Beitritt durchgeführt worden sind, zu den nicht begünstigten Anschaffungskosten. 
Der Anleger hat die Aufteilung darzulegen. Ist er später beigetreten, hat er darzulegen, inwieweit 
die anteilig den Baumaßnahmen im Sinne der §§ 7h, 7i EStG zuzurechnenden Aufwendungen 
auf Maßnahmen entfallen, die nach dem rechtswirksamen Abschluss des obligatorischen 
Erwerbsvertrags oder eines gleichstehenden Rechtsakts durchgeführt worden sind. 
 


VIII. Verhältnis zu § 15b EStG 
 


41 Die Verlustverrechnungsbeschränkung für Steuerstundungsmodelle des § 15b EStG ist auf den 
nach Maßgabe des § 6e EStG ermittelten Verlust anzuwenden.  
 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.  
 


Im Auftrag 


 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Nach Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt Folgendes: 


I. Allgemeines 


1 Mit Urteil vom 25. September 2024 - XI R 19/22, hat der BFH u. a. entschieden, dass für eine 
Geschäftsveräußerung im Sinne des § 1 Absatz 1a UStG im Falle eines Durchgangserwerbs der 
Zwischenerwerber nicht Unternehmer sein muss. Der BFH begründet diese Ansicht mit einer 
unionsrechtskonformen Auslegung des § 1 Absatz 1a Satz 1 UStG. 


2 Die Verwaltungsauffassung wird an diese Rechtsprechung angepasst. 
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II. Änderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses 


3 Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I S. 846, der zuletzt 
durch das BMF-Schreiben vom BMF-Schreiben vom 29. Dezember 2025 – III C 3 – 
S 7157/00010/002/077 (COO.7005.100.2.13545986), BStBl I S. 2106, geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. Abschnitt 1.5 Abs. 1 Satz 8 wird wie folgt gefasst: 


„8Für das Vorliegen einer Geschäftsveräußerung im Sinne des § 1 Abs. 1a UStG muss in Fällen 
eines Durchgangserwerbs der Zwischenerwerber nicht Unternehmer sein (vgl. BFH-Urteil 
vom 25.09.2024 – XI R 19/22, BStBl II 2026 S. xxx).“ 
 


2. Nach Abschnitt 2.3 Abs. 5 Satz 4 wird folgender Satz 5 angefügt: 


„5Soweit üblich, kann eine auf Dauer angelegte Tätigkeit angenommen werden, selbst 
wenn größere Zeitabstände (z. B. 20 Jahre) zwischen den einzelnen Verkaufsvorgängen 
liegen (vgl. BFH-Urteil vom 25.09.2024 – XI R 19/22, BStBl II 2026 S. xxx).“ 
 


Anwendungsregelung 


Die Regelungen dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. 


 


Schlussbestimmungen  


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.  


 


Im Auftrag 


 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Nach Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt Folgendes: 


I. Vordruckmuster 


1 Im Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und -Vorauszahlungsverfahren werden für die Voran-
meldungszeiträume ab Januar 2026 die beiliegenden Vordruckmuster eingeführt: 


- USt 1 A Umsatzsteuer-Voranmeldung 2026 


- USt 1 H Antrag auf Dauerfristverlängerung und Anmeldung der Sondervorauszahlung 
2026 


- USt 1 E Anleitung zur Umsatzsteuer-Voranmeldung 2026 


- USt 5 E Anleitung zum Antrag auf Dauerfristverlängerung/zur Anmeldung der 
Sondervorauszahlung 2026 
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II. Änderungen 


2 Durch Artikel 4 Nummer 2 i. V. m. Artikel 23 Absatz 2 des Gesetzes zur Modernisierung und 
Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung vom 29. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 369) 
tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2026 eine Übergangsregelung in § 27 Absatz 40a UStG für bis 
zum 1. Januar 2026 nach § 4 Nummer 4a UStG eingelagerte und nach dem 31. Dezember 2025 
ausgelagerte Gegenstände in Kraft. Die materiell-rechtlichen Vorgaben zur Auslagerung und der 
damit einhergehenden Besteuerung der einer Auslagerung nach dem 31. Dezember 2025 
vorangegangenen Umsätze bleiben für einen Übergangszeitraum bis einschließlich 31. Dezember 
2029 erhalten. 


3 Der auf die jeweilige Bemessungsgrundlage anzuwendende Durchschnittssatz für Land- und 
Forstwirte (§ 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UStG; im Kalenderjahr 2026: 19 %) ist um den zum 
Zeitpunkt des Umsatzes aktuellen Satz1 für den pauschalierten Vorsteuerbetrag (§ 24 Absatz 1 
Satz 3 i.V.m. Satz 1 Nummer 2 UStG) zu vermindern. Der danach berechnete Prozentsatz ist auf 
die Bemessungsgrundlage anzuwenden und das Ergebnis als Steuerbetrag in der Zeile 18 
(Kennzahl - Kz. - 76/80) des Vordruckmusters USt 1 A einzutragen. 


4 Unternehmer, die Umsätze nach Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2025/1106 des Rates 
vom 27. Mai 2025 zur Festlegung des Instruments „Sicherheitsmaßnahmen für Europa (SAFE) 
durch die Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie“ erbringen, haben diese in Zeile 22 
in der Kz. 43 zu erklären. 


5 Die übrigen Änderungen in den beiliegenden Vordruckmustern gegenüber den Mustern des 
Vorjahres dienen der zeitlichen Anpassung oder sind redaktioneller oder drucktechnischer Art. 


III. Herstellung und Übermittlung der Vordruckmuster 


6 Die Vordrucke sind auf der Grundlage der unveränderten Vordruckmuster herzustellen.  


7 Die Umsatzsteuervoranmeldung sowie der Antrag auf Dauerfristverlängerung/die Anmeldung 
der Sondervorauszahlung sind grundsätzlich nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die 
amtlich bestimmte Schnittstelle authentifiziert zu übermitteln (§ 18 Absatz 1 Satz 1 UStG i. V. m. 
§ 48 Absatz 1 Satz 2 UStDV). Informationen hierzu sind unter der Internet-Adresse www.elster.de 
erhältlich. 


  


                                                             
1 Die Sätze werden jährlich überprüft und erforderlichenfalls durch Rechtsverordnung angepasst (§ 24 
Absatz 5 UStG). 
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Schlussbestimmungen 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.  


 


Mit freundlichen Grüßen 


Im Auftrag 


 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


Umsatzsteuer-Voranmeldung 
Steuernummer Wirtschafts-Identifikationsnummer 


D E 


An das Finanzamt 


Unternehmer – ggf. abweichende Firmenbezeichnung – Anschrift – Telefon – E-Mail-Adresse 


Voranmeldungszeitraum 


bei monatlicher Abgabe bitte hier ankreuzen bei vierteljährlicher Abgabe bitte hier ankreuzen 


X Januar X Mai X September X I. Kalendervierteljahr 


X Februar X Juni X Oktober X II. Kalendervierteljahr 


X März X Juli X November X III. Kalendervierteljahr 


X April X August X Dezember X IV. Kalendervierteljahr 


Berichtigte Anmeldung 10 1 = Ja 


Belege (z. B. Verträge, Rechnungen) sind beigefügt bzw. werden gesondert eingereicht 22 1 = Ja 


Wechsel von der Kleinunternehmer-Regelung (§ 19 UStG) zur Regelbesteuerung


Datum des Wechsels 70 


Bemessungsgrundlage


ohne Umsatzsteuer Steuer 


EUR EUR Ct 


A. Steuerpflichtige Lieferungen, sonstige Leis-


tungen und unentgeltliche Wertabgaben 


Steuerpflichtige Umsätze 


zum Steuersatz von 19 % 
81 


zum Steuersatz von 7 % 
86 


zum Steuersatz von 0 % 
87 


zu anderen Steuersätzen 
35 36 


Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach


§ 24 UStG an Abnehmer mit Umsatzsteuer-Identifikations-


nummer 
77 


Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten


ist (Sägewerkserzeugnisse, Getränke und alkoholische Flüs-


sigkeiten, z. B. Wein) 
76 80 


B. Steuerfreie Lieferungen, sonstige Leistun-


gen und unentgeltliche Wertabgaben 


Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug 


Innergemeinschaftliche Lieferungen 
(§ 4 Nummer 1 Buchstabe b UStG) 


an Abnehmer mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
41 


neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne Umsatzsteuer-Identifi-


kationsnummer 
44 


— Eingangsstempel — 


30 


11 


19 


20 


2026 


2026USt1A561 - Dezember 2025 - 2026USt1A561 







                                       


  


     


    


   


    


 


 


 


   


  


 


  


 


 


 


  


 


 


 


 


    


 


 


    


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


Bemessungsgrundlage


ohne Umsatzsteuer Steuer 


EUR EUR Ct 


neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens


(§ 2a UStG) 
49 


Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug 


z. B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Num-


mer 2 bis 7 UStG, Umsätze nach Verordnungen der EU 
43 


Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug 


z. B. Umsätze nach § 4 Nummer 8 bis 29 oder


§ 19 Absatz 1 UStG 
48 


C. Innergemeinschaftliche Erwerbe 


Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe 


von bestimmten Gegenständen und Anlagegold


(§§ 4b und 25c UStG) 
91 


Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe 


zum Steuersatz von 19 % 
89 


zum Steuersatz von 7 % 
93 


zum Steuersatz von 0 % 
90 


zu anderen Steuersätzen 
95 98 


neuer Fahrzeuge (§ 1b Absatz 2 und 3 UStG) von Lieferern 
ohne Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zum allgemeinen


Steuersatz 
94 96 


D. Leistungsempfänger als Steuerschuldner 
(§ 13b UStG) 


Sonstige Leistungen nach § 3a Absatz 2 UStG eines im übri-


gen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers


(§ 13b Absatz 1 UStG) 
46 47 


Umsätze, die unter das GrEStG fallen 
(§ 13b Absatz 2 Nummer 3 UStG) 


73 74 


Andere Leistungen


(§ 13b Absatz 2 Nummer 1, 2, 4 bis 12 UStG) 
84 85 


E. Ergänzende Angaben zu Umsätzen 


Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftli-


chen Dreiecksgeschäften (§ 25b UStG) 
42 


Steuerpflichtige Umsätze des leistenden Unternehmers, für


die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b 
Absatz 5 UStG schuldet 


60 


Nicht steuerbare sonstige Leistungen gemäß § 18b Satz 1 
Nummer 2 UStG 


21 


Übrige nicht steuerbare Umsätze


(Leistungsort nicht im Inland) 
45 


Umsatzsteuer (Summe der Zeilen 13 bis 18 und 25 bis 32) 


F. Abziehbare Vorsteuerbeträge und Berichti-


gung des Vorsteuerabzugs 


Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unterneh-


mern (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG), aus Leistun-


gen im Sinne des § 27 Absatz 40a UStG und aus innerge-


meinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Absatz 5 UStG) 
66 


Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb


von Gegenständen (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 UStG) 
61 


Entstandene Einfuhrumsatzsteuer 
(§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UStG) 


62 


Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG


(§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UStG) 
67 


Steuernummer - 2 -


2026USt1A562 2026USt1A562 







                                       


  


       


  


 


        


 


 


 


   


   


 


     


 


  


 


 


 


  


 


  


 


 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


52 


53 


54 


G. Andere Steuerbeträge


H. Vorauszahlung/Überschuss


I. Ergänzende Angaben zu Minderungen nach


§ 17 Absatz 1 Sätze 1 und 2 in Verbindung mit


Absatz 2 Nummer 1 Satz 1 UStG


ohne Umsatzsteuer 


EUR 


 


EUR Ct 


Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittssätzen


berechnet sind (§ 23a UStG) 


Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen


neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens


(§ 2a UStG) sowie von Kleinunternehmern im Sinne des


§ 19 Absatz 1 UStG (§ 15 Absatz 4a UStG)


63


59


Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG) 
64


Verbleibender Betrag


(Zeile 37 abzüglich der Zeilen 38 bis 44) 


Steuer infolge des Wechsels der Besteuerungsform sowie


Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen und ähnlichem


wegen Steuersatzänderung 


In Rechnungen unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene


Steuerbeträge (§ 14c UStG) sowie Steuerbeträge, die nach


§ 6a Absatz 4 Satz 2, § 17 Absatz 1 Satz 7, § 25b Absatz 2
UStG oder von einem Auslagerer oder Lagerhalter nach § 27


Absatz 40a UStG geschuldet werden


Umsatzsteuer-Vorauszahlung/Überschuss


(Summe der Zeilen 45 bis 47)


Abzug der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauer-


fristverlängerung (in der Regel nur in der letzten Voranmel-


dung des Besteuerungszeitraums auszufüllen) 


Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung


Verbleibender Überschuss – bitte dem Betrag ein Minus


voranstellen -


(Bitte in jedem Fall ausfüllen)


65


69


39


83


Minderung der Bemessungsgrundlage


(in den Zeilen 13 bis 18 enthalten) 


Minderung der abziehbaren Vorsteuerbeträge


(in der Zeile 38 aus Rechnungen von anderen Unternehmen


(§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG) sowie in den Zei-


len 42 und 43 enthalten)


50


37


J. Sonstige Angaben 11 / 86


Ein Erstattungsbetrag wird auf das dem Finanzamt benannte Konto überwiesen, soweit der Betrag nicht mit Steuerschulden verrech-


net wird. 


Verrechnung des Erstattungsbetrags erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten.


Geben Sie bitte die Verrechnungswünsche auf einem gesonderten Blatt an oder auf dem beim Finanzamt erhältli-
1 = Ja29


chen Vordruck „Verrechnungsantrag“. 


Das SEPA-Lastschriftmandat soll ausnahmsweise (z. B. wegen Verrechnungswünschen) für diesen Voranmel-


dungszeitraum nicht verwendet werden (falls ja, bitte eine „1“ eintragen).
1 = Ja26


Ein ggf. verbleibender Restbetrag ist gesondert zu entrichten. 


Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung


Eine Eintragung ist in Zeile 55 nur vorzunehmen, wenn einer der dort genannten Sachverhalte vorliegt. In diesem Fall erläutern Sie


bitte diese Sachverhalte in den „Ergänzenden Angaben zur Steueranmeldung“. Die ergänzenden Angaben werden gesondert geprüft.


Dies kann die Bearbeitungsdauer verlängern. Falls Sie mit der Abgabe der Steueranmeldung lediglich Belege und Aufstellungen über-


mitteln, ist in Zeile 55 keine Eintragung vorzunehmen. 
1 = konnten steuererhebliche Sachverhalte nicht erklärt werden.


In dieser 
2 = wird bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung vertreten. 500


Steueranmeldung 
3 = sollen Sachverhalte personell vertieft geprüft werden.


4 = liegen mehrere der vorgenannten Gründe vor (Mehrfachauswahl). 


Hinweis: Bitte übermitteln Sie Ihre ergänzenden Angaben nur für die vorstehend genannten Sachverhalte mit einer gesonderten An-


lage mit der Überschrift „Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung“.


Datenschutzhinweis:


Die mit der Steueranmeldung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149, 150 AO und der §§ 18, 18b UStG erhoben. Die An-


gabe der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse ist freiwillig. Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der


Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfra-


gen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie 
unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt. 


Datum, Unterschrift


55 


56 


Bemessungsgrundlage
Steuer


Steuernummer - 3 -


2026USt1A563 2026USt1A563







2026


 


 


 


 


 


  


  


 


 


 


 


 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


Antrag auf Dauerfristverlängerung


Anmeldung der Sondervorauszahlung


(§§ 46 bis 48 UStDV)


Steuernummer 
Zur Beachtung


für Unternehmer, die ihre Voranmeldungen vierteljährlich zu übermitteln haben:


Der Antrag auf Dauerfristverlängerung ist nicht zu stellen, wenn Dauerfristverlänge-


rung bereits gewährt worden ist. Er ist nicht jährlich zu wiederholen. Eine Sonder-


vorauszahlung ist nicht zu berechnen und anzumelden. 


Wirtschafts-Identifikationsnummer 


D E


An das Finanzamt 


Unternehmer – ggf. abweichende Firmenbezeichnung – Anschrift – Telefon – E-Mail-Adresse 


I. Antrag auf Dauerfristverlängerung


(Dieser Abschnitt ist gegenstandslos, wenn Dauerfristverlängerung bereits gewährt worden ist.)


Ich beantrage, die Fristen für die Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldungen und für die Entrichtung der Umsatzsteuer-Vor-


auszahlungen um einen Monat zu verlängern.


II. Berechnung und Anmeldung der Sondervorauszahlung auf die Steuer für das Kalenderjahr 2026 von


Unternehmern, die ihre Voranmeldungen monatlich zu übermitteln haben


Berichtigte Anmeldung
10 1 = Ja 


1. Summe der verbleibenden Umsatzsteuer-Vorauszahlungen zuzüglich der zu berücksichtigenden Son-


dervorauszahlung für das Kalenderjahr 2025


EUR 


2. Davon 1/11 = Sondervorauszahlung 2026
38


III. Sonstige Angaben 11 / 86


Verrechnung des Erstattungsbetrags erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten


Geben Sie bitte die Verrechnungswünsche auf einem gesonderten Blatt an oder auf dem beim Finanzamt


erhältlichen Vordruck „Verrechnungsantrag“. 29 1 = Ja 


Das SEPA-Lastschriftmandat soll ausnahmsweise (z. B. wegen Verrechnungswünschen) für die Sondervoraus-


zahlung dieses Jahres nicht verwendet werden (falls ja, bitte eine „1“ eintragen).


Ein ggf. verbleibender Restbetrag ist gesondert zu entrichten. 26 1 = Ja 


Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung


Eine Eintragung ist in Zeile 12 nur vorzunehmen, wenn einer der dort genannten Sachverhalte vorliegt. In diesem Fall erläutern Sie


bitte diese Sachverhalte in den „Ergänzenden Angaben zur Steueranmeldung“. Die ergänzenden Angaben werden gesondert geprüft.


Dies kann die Bearbeitungsdauer verlängern. Falls Sie mit der Abgabe der Steueranmeldung lediglich Belege und Aufstellungen über-


mitteln, ist in Zeile 12 keine Eintragung vorzunehmen. 


In dieser 
Steueranmeldung 500


1 = konnten steuererhebliche Sachverhalte nicht erklärt werden. 
2 = wird bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung vertreten. 
3 = sollen Sachverhalte personell vertieft geprüft werden.


4 = liegen mehrere der vorgenannten Gründe vor (Mehrfachauswahl). 


Hinweis: Bitte übermitteln Sie Ihre ergänzenden Angaben nur für die vorstehend genannten Sachverhalte mit einer gesonderten An-


lage mit der Überschrift „Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung“.


Datenschutzhinweis:


Die mit der Steueranmeldung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149, 150 der Abgabenordnung und des § 18 des Um-


satzsteuergesetzes erhoben. Die Angabe der Telefonnummern und der E-Mail-Adressen ist freiwillig. Informationen über die Verar-


beitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie


über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung.


Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Fi-


nanzamt. 


Datum, Unterschrift


— Eingangsstempel — 


30


11


12 


13 


2026USt1H571 - Dezember 2025 - 2026USt1H571







  


 


   


   


 


 


 


 


  


   


 


 


  


   


    


 


 


 


 


  


  


 


  


 
  


  


 


 
    


 
 


  
 


 
 


 


 


 
  


 
 


 


 
 


 
 


 
 


  
 


 


 
 


 


   
 


 


 


 
 


 


 


  
   


  
 


 
 


 


Anleitung zur Umsatzsteuer-Voranmeldung 2026 
Abkürzungen: AO = Abgabenordnung UStDV = Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 


UStAE = Umsatzsteuer-Anwendungserlass UStG = Umsatzsteuergesetz 


Diese Anleitung soll Sie informieren, wie Sie die Vordrucke richtig ausfüllen. 


Die Anleitung kann allerdings nicht auf alle Fragen eingehen. Wesentliche Änderungen gegenüber der Anlei-


tung des Vorjahres sind mit „Neu!“ gekennzeichnet. 


Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung auf elektronischem Weg 


Die Umsatzsteuer-Voranmeldung ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung 
authentifiziert zu übermitteln (§ 18 Absatz 1 Satz 1 UStG in Verbindung mit § 87a Absatz 6 Satz 1 AO). Für die 
elektronische authentifizierte Übermittlung benötigen Sie ein Zertifikat. Dieses erhalten Sie nach kostenloser 
Registrierung unter www.elster.de. Bitte beachten Sie, dass die Registrierung bis zu zwei Wochen dauern kann. 
Unter www.elster.de/elsterweb/softwareprodukt finden Sie Programme zur elektronischen Übermittlung. Auf An-


trag kann das Finanzamt zur Vermeidung von unbilligen Härten auf eine elektronische Übermittlung verzichten. 


So werden die Vordrucke ausgefüllt: 


Die Wirtschafts-Identifikationsnummer dient der eindeutigen Identifizierung von juristischen Personen, Perso-


nenvereinigungen und natürlichen Personen, die wirtschaftlich tätig sind. Sie wird schrittweise vom Bundeszen-


tralamt für Steuern zugeteilt. Tragen Sie die Wirtschafts-Identifikationsnummer in Zeile 1 nur ein, wenn diese 
Ihnen bereits bekannt ist. 


Bitte tragen Sie aus erfassungstechnischen Gründen die Steuernummer auf jeder Vordruckseite (oben) ein. 
Füllen Sie bitte nur die weißen Felder der Vordrucke deutlich und vollständig aus, bei denen Sie Angaben zu er-


klären haben; nicht benötigte Felder lassen Sie bitte frei und sehen von Streichungen ab. 


Als Bemessungsgrundlagen tragen Sie bitte die Entgelte für Umsätze sowie die Anzahlungen für steuerpflichti-


ge Umsätze ein. Bitte berücksichtigen Sie Entgelterhöhungen und Entgeltminderungen bei den Bemes-


sungsgrundlagen. Kennzeichnen Sie negative Beträge durch ein Minuszeichen. Werte in fremder Währung 
rechnen Sie bitte in Euro um. 


Werden Belege (Verträge, Rechnungen usw.) eingereicht, tragen Sie bitte in Zeile 11 eine „1“ ein. 


Tragen Sie bei den Bemessungsgrundlagen bitte nur Beträge in vollen Euro ein; bei den Umsatzsteuer- und 
Vorsteuerbeträgen ist dagegen stets auch die Eintragung von Centbeträgen erforderlich. 


Haben Sie meldepflichtige grenzüberschreitende innergemeinschaftliche Warenbewegungen durchgeführt? 
Dann melden Sie bitte dem Statistischen Bundesamt monatlich die Umsätze dieser Warenbewegungen für die 
Intrahandelsstatistik. Nähere Informationen zur Intrahandelsstatistik erhalten Sie beim Statistischen Bundes-


amt unter www.destatis.de. 


Die Umsatzsteuer-Voranmeldung ist von Ihnen als Unternehmer oder Ihrem Bevollmächtigten zu unterschrei-


ben. 


Wechsel von der Kleinunternehmer-Regelung (§ 19 UStG) zur Regelbesteuerung 


Zeile 12 Für im Inland ansässige Unternehmer gilt: 


Bitte tragen Sie nur in folgenden Fällen das Datum 
des Wechsels von der Kleinunternehmer-Regelung 
zur Regelbesteuerung ein, wenn: 


– Sie Ihr Unternehmen im laufenden Kalenderjahr 
gegründet haben und Ihr Gesamtumsatz nach 
§ 19 Absatz 2 UStG 25.000 € überschreitet (§ 19 
Absatz 1 UStG). In diesem Fall tragen Sie bitte 
das Datum des Umsatzes, mit dem die Grenze in 
Höhe von 25.000 € überschritten wurde, in Zeile 
12 ein. 


– Ihr Gesamtumsatz nach § 19 Absatz 2 UStG im 
laufenden Kalenderjahr 100.000 € überschreitet (§ 
19 Absatz 1 UStG). In diesem Fall tragen Sie bitte 


das Datum des Umsatzes, mit dem die Grenze in 
Höhe von 100.000 € überschritten wurde, in Zeile 
12 ein. 


– Sie ab Beginn des laufenden Kalenderjahres auf 
die Anwendung der Kleinunternehmer-Regelung 
nach § 19 Absatz 3 UStG verzichten. In diesem 
Fall tragen Sie bitte in Zeile 12 den 1. Januar 2026 
ein. An den Verzicht sind Sie für mindestens fünf 
Jahre gebunden (§ 19 Absatz 3 UStG). 


Hat Ihr Gesamtumsatz (§ 19 Absatz 2 UStG) in 2025 
den Betrag von 25.000 € überschritten, unterliegen 
Ihre Umsätze ab dem 1. Januar 2026 der Regelbe-


steuerung. In diesem Fall tragen Sie bitte in Zeile 12 
kein Datum ein. 


USt 1 E - Anleitung zur Umsatzsteuer-Voranmeldung - Dezember 2025 



www.destatis.de
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Für im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unter- auf die Anwendung der Kleinunternehmer-Regelung 
nehmer gilt: erklären Sie bitte gegenüber dem Mitgliedstaat, in dem 


Sie ansässig sind.
Bitte füllen Sie die Zeile 12 nicht aus. Einen Verzicht 


Steuerpflichtige Lieferungen und sonstige Leistungen 


Zeilen 13 bis 16 Bitte tragen Sie hier die Bemessungsgrundlagen Ihrer 
Umsätze und die erhaltenen Anzahlungen ein, für die 
die Umsatzsteuer entstanden ist. Bemessungsgrund-


lagen sind stets Nettobeträge (ohne Umsatzsteuer), 
die in vollen Euro (ohne Centbeträge) anzugeben sind. 
Soweit die sogenannte Mindestbemessungsgrundlage 
(§ 10 Absatz 5 UStG) anzuwenden ist, tragen Sie bitte 
die hiernach ermittelte Bemessungsgrundlage ein. 


Sofern Sie als leistender Unternehmer Umsätze er-


bracht haben, für die Ihr Leistungsempfänger die Um-


satzsteuer nach § 13b Absatz 5 UStG schuldet, tragen 
Sie diese bitte in Zeile 34 ein. Weitere Erläuterungen 
zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 
finden Sie in den Hinweisen zu den Zeilen 30 bis 32 
und 34. 


Bitte tragen Sie hier auch unentgeltliche Wertabgaben 
ein. Zu den unentgeltlichen Wertabgaben zählen: 


– die unentgeltliche Abgabe von Gegenständen, 
– die unentgeltliche Abgabe oder Ausführung von 


sonstigen Leistungen sowie 
– die unentgeltlichen Sachzuwendungen und die 


sonstigen Leistungen an Arbeitnehmer. 
Bitte tragen Sie auch die Umsätze bei der Lieferung 
von Gegenständen aus einem Umsatzsteuerlager ein, 
wenn dem liefernden Unternehmer die Auslagerung 
zuzurechnen ist. 
In allen anderen Fällen der Auslagerung – insbeson-


dere, wenn dem Abnehmer die Auslagerung zuzurech-


nen ist – tragen Sie die Steuerbeträge bitte in Zeile 47 
ein. 


Bitte tragen Sie die Umsätze und erhaltenen Anzah-


lungen zum ermäßigten Steuersatz von 0 % (§ 12 Ab-


satz 3 UStG) in die Zeile 15 ein. Diesem Steuersatz 
unterliegen ausschließlich die Lieferung, Installation 
und unentgeltliche Wertabgabe von 


– Solarmodulen, 
– wesentlichen Komponenten für den Betrieb einer 


Photovoltaikanlage und 


– Speichern, die dazu dienen, den mit den Solarmo-


dulen erzeugten Strom zu speichern, 
an den Betreiber einer Photovoltaikanlage. 
Voraussetzung dafür ist, dass die Photovoltaikanlage 
auf oder in der Nähe von 


– Privatwohnungen, 
– Wohnungen sowie 
– öffentlichen und anderen Gebäuden, die für dem 


Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt werden, 
installiert wird. Diese Voraussetzungen gelten als er-


füllt, wenn die installierte Bruttoleistung der Photovol-


taikanlage laut Marktstammdatenregister nicht mehr 
als 30 kW (peak) beträgt oder betragen wird. Zu den 
weiteren Voraussetzungen beachten Sie bitte die Ab-


schnitte 3.2 Absatz 3 und 12.18 UStAE. 


Änderungen von Bemessungsgrundlagen (§ 17 UStG) 
für Umsätze, die den vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezem-


ber 2020 geltenden Steuersätzen von 16 % bzw. 5 % 
unterlegen haben, tragen Sie bitte zusammen mit dem 
selbst berechneten Steuerbetrag in Zeile 16 zu den 
Umsätzen ein, die anderen Steuersätzen unterliegen. 


Sofern aufgrund besonderer Genehmigung die soge-


nannte Istversteuerung (Besteuerung nach verein-


nahmten Entgelten) anzuwenden ist, tragen Sie bitte 
im aktuellen Voranmeldungszeitraum vereinnahmte 
Beträge für nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. 
Januar 2021 ausgeführte Umsätze in Zeile 16 ein. 


Die Nachversteuerung von nach dem 30. Juni 2020 
und vor dem 1. Januar 2021 vereinnahmten und ver-


steuerten Anzahlungen für nach dem 31. Dezember 
2025 ausgeführte Umsätze, nehmen Sie bitte in Zeile 
46 vor. Weitere Erläuterungen zur Nachversteuerung 
finden Sie in den Hinweisen zu der Zeile 46. 


Im Inland steuerpflichtige Umsätze, die in den beson-


deren Besteuerungsverfahren nach §§ 18i, 18j oder 
18k UStG erklärt werden, tragen Sie hier bitte nicht 
ein. Informationen zu den besonderen Besteuerungs-


verfahren erhalten Sie unter www.bzst.de. 


Zeilen 17 und 18 Bitte beachten Sie, dass für land- und forstwirt-


schaftliche Betriebe, die ihre Umsätze nach den 
Durchschnittssätzen des § 24 Absatz 1 UStG versteu-


ern, Lieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet 
an Abnehmer mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
getrennt von den sonstigen Umsätzen aufzuzeichnen 
sind. Tragen Sie diese Entgelte bitte in Zeile 17 ein. 
Über diese Lieferungen übermitteln Sie bitte Zusam-


menfassende Meldungen an das Bundeszentralamt 
für Steuern. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie 
beim Bundeszentralamt für Steuern unter 
www.bzst.de. 


Sind Sie Land- oder Forstwirt und versteuern Ihre 
Umsätze nach den Durchschnittssätzen des § 24 Ab-


satz 1 UStG, tragen Sie bitte Ihre steuerpflichtigen 
Umsätze von alkoholischen Flüssigkeiten (z. B. Wein) 
sowie von in der Anlage 2 zum UStG nicht aufgeführ-


ten Sägewerkserzeugnissen und Getränken in Zeile 
18 ein. Bitte mindern Sie die auf die jeweilige Bemes-


sungsgrundlage anzuwendenden Durchschnittssätze 
(§ 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UStG; im Kalender-


jahr 2026: 19 %) um die zum Zeitpunkt des Umsatzes 
aktuellen Sätze für pauschalierte Vorsteuerbeträge 
(§ 24 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit Satz 1 Num-


mer 2 UStG). Den danach berechneten Prozentsatz 
wenden Sie bitte auf die Bemessungsgrundlage an 
und tragen das Ergebnis als Steuerbetrag ein. 


Sind Sie Land- oder Forstwirt und versteuern Ihre Um‐



www.bzst.de

www.bzst.de





 


  


    


 


 


  


 


  


   


 


 


  


 


 


 


 


 


  


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


  


 


  


 


 


 


 


 


  


  


 


  


  


  


  


   


 


   


 


  
  


  
     


 


   


 
 


  
 
 


 


 
 
 


  


  
 


 


 


 
  


 
 


 
 


 


  


 


  
 


 
 


 


 


  


  
  


 
  


 
  


 
 


  
 


 
 


 


 
  


 
 


 
 


 
 


 
  


 


   
 


 
  


 
  


 
 


 
  


 
 


 
  


   
 


 


  


   
 


  
  
  


 
   


  
 
 


  
 


- 3 -


sätze nach den allgemeinen Vorschriften des UStG UStG) im vorangegangenen Kalenderjahr mehr als 
(Regelbesteuerung), tragen Sie diese bitte in den Zei- 600.000 € betragen hat, müssen Sie die Umsätze 
len 13 bis 16 und 19 bis 23 ein. Sofern nach § 24 Ab- zwingend nach der Regelbesteuerung versteuern. 
satz 1 Satz 1 UStG der Gesamtumsatz (§ 19 Absatz 2 


Steuerfreie Lieferungen und sonstige Leistungen 


Bitte tragen Sie die steuerfreien innergemeinschaft-


lichen Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b in 
Verbindung mit § 6a Absatz 1 und 2 UStG) an Abneh-


mer mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Zeile 
19 ein. Dies gilt nicht für Kleinunternehmer, deren Um-


sätze nach § 19 Absatz 1 UStG steuerfrei sind, ausge-


nommen für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer 
Fahrzeuge. Tragen Sie die nach § 19 Absatz 1 UStG 
steuerfreien Umsätze bitte in Zeile 23 ein. 


Sie müssen steuerfreie innergemeinschaftliche Liefe-


rungen in dem Voranmeldungszeitraum erklären, in 
dem die Rechnung ausgestellt wird; spätestens jedoch 
in dem Voranmeldungszeitraum, in dem der Monat 
endet, der auf die Lieferung folgt (§ 18b UStG). 


Über die in Zeile 19 einzutragenden Lieferungen über-


mitteln Sie bitte Zusammenfassende Meldungen an 
das Bundeszentralamt für Steuern. 


Innergemeinschaftliche Lieferungen, die Sie nicht, 
unrichtig oder unvollständig in der Zusammenfassen-


den Meldung für den betreffenden Meldezeitraum an-


gegeben haben, sind steuerpflichtig (vergleiche Ab-


schnitt 4.1.2 Absatz 2 und 3 UStAE). Tragen Sie diese 
bitte ausschließlich in den Zeilen 13 bis 16 bzw. 46 
ein. Nähere Informationen zu diesem Verfahren erhal-


ten Sie beim Bundeszentralamt für Steuern unter 
www.bzst.de. 


Anzahlungen zu steuerfreien innergemeinschaftlichen 
Lieferungen tragen Sie bitte nicht ein. Den Gesamtbe-


trag (Anzahlungen und Restzahlung) geben Sie bitte 
nach Leistungsausführung im zutreffenden Voranmel-


dungszeitraum (§ 18b Satz 2 UStG) an. 


Über die in den Zeilen 20 und 21 einzutragenden Um-


sätze übermitteln Sie bitte für jede innergemeinschaft-


liche Lieferung eines neuen Fahrzeugs an einen Ab-


nehmer ohne Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
eine Meldung nach der Fahrzeuglieferungs-Melde-


pflichtverordnung an das Bundeszentralamt für 
Steuern. 


Nähere Informationen zu den vorgenannten Verfahren 
erhalten Sie beim Bundeszentralamt für Steuern 
(www.bzst.de). 


Zeilen 19 bis 21 


Tragen Sie bitte in Zeile 22 neben steuerfreien Aus-


fuhrlieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe a, § 6 
UStG) weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerab-


zug ein, z. B.: 
– Lohnveredelungen an Gegenständen der Ausfuhr 


(§ 4 Nummer 1 Buchstabe a, § 7 UStG); 
– Umsätze für die Seeschifffahrt und für die Luftfahrt 


(§ 4 Nummer 2, § 8 UStG); 
– grenzüberschreitende Güterbeförderungen und 


andere sonstige Leistungen nach § 4 Nummer 3 
UStG; 


– Vermittlungsleistungen nach § 4 Nummer 5 UStG 
(z. B. Provisionen im Zusammenhang mit Ausfuhr-


lieferungen); 
– Umsätze im Sinne des Offshore-Steuerabkom-


mens, des Zusatzabkommens zum NATO-Trup-


Neu! 


Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug sind z. B. 
– Grundstücksvermietungen nach § 4 Nummer 12 


UStG, 
– Umsätze nach § 4 Nummer 14 UStG aus der Tä-


tigkeit als Arzt oder aus ähnlicher heilberuflicher 
Tätigkeit oder 


– Umsätze nach § 19 Absatz 1 UStG als Kleinunter-


nehmer. 
Anzahlungen zu steuerfreien Umsätzen tragen Sie 
bitte nicht ein. Den Gesamtbetrag (Anzahlungen und 
Restzahlung) geben Sie bitte im Voranmeldungszeit-


raum der Leistungsausführung an. 


Bei den steuerfreien Umsätzen nach § 19 Absatz 1 
UStG als Kleinunternehmer beachten Sie bitte Fol-


penstatut, des Ergänzungsabkommens zum Proto-


koll über die NATO-Hauptquartiere; 
– Umsätze nach Verordnungen der EU (z. B. SAFE 


– 2025/1106) 
– Reiseleistungen, soweit die Reisevorleistungen im 


Drittlandsgebiet bewirkt werden (§ 25 Absatz 2 
UStG). 


Anzahlungen zu steuerfreien Umsätzen tragen Sie 
bitte nicht ein. Den Gesamtbetrag (Anzahlungen und 
Restzahlung) geben Sie bitte im Voranmeldungszeit-


raum der Leistungsausführung an. 


Umsätze, die aufgrund der Kleinunternehmerregelung 
(§ 19 Absatz 1 UStG) steuerfrei sind, tragen Sie hier 
bitte nicht ein. Bitte tragen Sie diese Umsätze in Zeile 
23 ein. 


Zeile 22 


gendes: Zeile 23 


Ihre Lieferungen, sonstigen Leistungen und unentgelt-


lichen Wertabgaben sind nach § 19 Absatz 1 UStG im 
Inland steuerfrei, soweit der Gesamtumsatz (§ 19 Ab-


satz 2 UStG) 
– im vorangegangenen Kalenderjahr 25.000 €, 
– im laufenden Kalenderjahr 100.000 € nicht über-


stiegen hat und 
– Sie nicht auf die Steuerbefreiung nach § 19 Ab-


satz 3 UStG verzichtet haben. 
Bereits der Umsatz, der die Grenze in Höhe von 
100.000 € im laufenden Kalenderjahr übersteigt, ist 
nicht mehr nach § 19 Absatz 1 UStG steuerfrei, son-


dern unterliegt der Regelbesteuerung. 
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Wenn Sie die unternehmerische Tätigkeit im Laufe 
des Kalenderjahres aufgenommen haben, unterliegt 
bereits der Umsatz, der die Grenze in Höhe von 
25.000 € übersteigt, der Regelbesteuerung und ist 
nicht nach § 19 Absatz 1 UStG steuerfrei. 


Gesamtumsatz im Sinne des § 19 Absatz 2 UStG ist 
die Summe der vom Unternehmer ausgeführten steu-


erbaren Umsätze im Sinne des § 1 Absatz 1 Num-


mer 1 UStG abzüglich 
– der Umsätze, die nach § 4 Nummer 8 Buchstabe i, 


Nummer 9 Buchstabe b und Nummer 11 bis 29 
steuerfrei sind und 


– der Umsätze, die nach § 4 Nummer 8 Buchstabe a 
bis h, Nummer 9 Buchstabe a und Nummer 10 
steuerfrei sind, wenn sie Hilfsumsätze sind. 


Für den Zeitraum der Anwendung der Kleinunterneh-


mer-Regelung sind Sie nicht berechtigt, 
– die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche 


Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b, § 6a 


Innergemeinschaftliche Erwerbe 


UStG) in Anspruch zu nehmen; 
– auf Steuerbefreiungen nach § 9 UStG zu verzich-


ten und 
– Vorsteuern nach § 15 UStG abzuziehen. 


Wenn Sie als Kleinunternehmer neue Fahrzeuge in-


nergemeinschaftlich liefern, beachten Sie bitte die Er-


läuterungen zu den Zeilen 19 bis 21. Zum Vorsteuer-


abzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer 
Fahrzeuge beachten Sie bitte die Erläuterungen zu 
Zeile 43. Wegen der Erklärungspflichten zu innerge-


meinschaftlichen Erwerben, die für Sie als Kleinunter-


nehmer in Betracht kommen, beachten Sie bitte die 
Erläuterungen zu den Zeilen 24 bis 29. Hinsichtlich der 
Umsätze, für die Sie als Kleinunternehmer die Steuer 
nach § 27 Absatz 40a UStG schulden, beachten Sie 
bitte die Erläuterungen zu Zeile 47 und hinsichtlich der 
Steuerbeträge, die Sie als Kleinunternehmer nach § 
13b Absatz 5 UStG schulden, die Erläuterungen zu 
den Zeilen 30 bis 32. 


Zeilen 24 bis 29 Erklären Sie innergemeinschaftliche Erwerbe bitte in 
dem Voranmeldungszeitraum, 


– in dem die Rechnung ausgestellt wird, 
– spätestens jedoch in dem Voranmeldungszeit-


raum, in dem der Monat endet, der auf den Erwerb 
folgt (§ 13 Absatz 1 Nummer 6 UStG). 


Anzahlungen zu innergemeinschaftlichen Erwerben 
tragen Sie bitte nicht ein. Den Gesamtbetrag (Anzah-


lungen und Restzahlung) geben Sie bitte nach dem 
Erwerb im zutreffenden Voranmeldungszeitraum an. 


Die steuerfreien innergemeinschaftliche Erwerbe tra-


gen Sie bitte in Zeile 24 ein. 


Steuerbefreit ist der innergemeinschaftliche Erwerb: 
– bestimmter Gegenstände, deren Lieferung im In-


land steuerfrei wäre (§ 4b Nummer 1 und 2 UStG), 
– der Gegenstände, deren Einfuhr steuerfrei wäre 


(§ 4b Nummer 3 UStG), 
– von Gegenständen, die der Unternehmer für Um-


sätze verwendet, für die der Ausschluss vom Vor-


steuerabzug nach § 15 Absatz 3 UStG nicht eintritt 
(§ 4b Nummer 4 UStG) und 


– von Anlagegold (§ 25c Absatz 1 Satz 1 UStG). 


Bitte tragen Sie in Zeile 27 die steuerpflichtigen inner-


gemeinschaftlichen Erwerbe ein, die dem ermäßigten 
Steuersatz von 0 % (§ 12 Absatz 3 UStG) unterliegen. 
Diesem Steuersatz unterliegen ausschließlich die in-


nergemeinschaftlichen Erwerbe von 
– Solarmodulen, 


– für den Betrieb einer Photovoltaikanlage wesentli-


chen Komponenten und 
– Speichern, die dazu dienen, den mit den Solarmo-


dulen erzeugten Strom zu speichern, 
durch den Betreiber einer Photovoltaikanlage. 
Voraussetzung dafür ist, dass die Photovoltaikanlage 
auf oder in der Nähe von 


– Privatwohnungen, 
– Wohnungen sowie 
– öffentlichen und anderen Gebäuden, die für dem 


Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt werden, 
installiert wird. Diese Voraussetzungen gelten als er-


füllt, wenn die installierte Bruttoleistung der Photovol-


taikanlage laut Marktstammdatenregister nicht mehr 
als 30 kW (peak) beträgt oder betragen wird. 
Zu den weiteren Voraussetzungen beachten Sie bitte 
Abschnitt 12.18 UStAE. 


Bei neuen Fahrzeugen liegt ein innergemeinschaftli-


cher Erwerb selbst dann vor, wenn das Fahrzeug nicht 
von einem Unternehmer geliefert wurde. Erwerben Sie 
neue Fahrzeuge von Lieferern ohne Umsatzsteuer-


Identifikationsnummer – insbesondere von „Privatper-


sonen“ -, tragen Sie die Erwerbe bitte in Zeile 29 ein. 
Haben Sie hingegen das neue Fahrzeug außerhalb 
Ihres Unternehmens (z. B. als Privatperson oder als 
Unternehmer für Ihren privaten Bereich) erworben, er-


klären Sie bitte den innergemeinschaftlichen Erwerb in 
einem gesonderten Verfahren (sogenannte Fahrzeug-


einzelbesteuerung nach § 1b UStG) mit dem Vordruck 
USt 1 B. 
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Leistungsempfänger als Steuerschuldner


(§ 13b UStG) 


Vorbehaltlich der Ausnahmeregelungen des § 13b Ab-


satz 6 UStG tragen Sie bitte folgende im Inland steuer-


pflichtige Umsätze ein, für die Sie die Steuer als Leis-


tungsempfänger schulden: 
– sonstige Leistungen nach § 3a Absatz 2 UStG 


eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen 
Unternehmers (Zeile 30); dies gilt auch, sofern Sie 
als Leistungsempfänger eine juristische Person 
sind; 


– unter das Grunderwerbsteuergesetz fallende Um-


sätze, insbesondere Lieferungen von Grundstü-


cken, für die der leistende Unternehmer nach § 9 
Absatz 3 UStG zur Steuerpflicht optiert hat (Zeile 
31); dies gilt auch, sofern Sie als Leistungsemp-


fänger eine juristische Person sind; 
– Werklieferungen und die nicht in Zeile 30 einzutra-


genden sonstigen Leistungen eines im Ausland 
ansässigen Unternehmers (Zeile 32); dies gilt 
auch, sofern Sie als Leistungsempfänger eine ju-


ristische Person sind; 


– Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände 
durch den Sicherungsgeber an den Sicherungs-


nehmer außerhalb des Insolvenzverfahrens (Zeile 
32); dies gilt auch, sofern Sie als Leistungsemp-


fänger eine juristische Person sind; 
– Bauleistungen, einschließlich Werklieferungen und 


sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit 
Grundstücken, die der Herstellung, Instandset-


zung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung 
von Bauwerken dienen, mit Ausnahme von Pla-


nungs- und Überwachungsleistungen, wenn Sie 
als Leistungsempfänger ein Unternehmer sind, der 
selbst solche Bauleistungen erbringt (Zeile 32); 


– Lieferungen von Gas über das Erdgasnetz oder 
von Elektrizität sowie von Wärme oder Kälte durch 
einen im Ausland ansässigen Unternehmer unter 
den Bedingungen des § 3g UStG (Zeile 32); 


– Lieferungen von Gas über das Erdgasnetz durch 
einen im Inland ansässigen Unternehmer, wenn 
Sie als Leistungsempfänger Wiederverkäufer von 
Gas im Sinne des § 3g UStG sind (Zeile 32); 


– Lieferungen von Elektrizität eines im Inland ansäs-


sigen Unternehmers, wenn der liefernde Unterneh-


mer und Sie als Leistungsempfänger Wiederver-


käufer von Elektrizität im Sinne des § 3g UStG 
sind; nicht hierunter fallen Betreiber von Photovol-


taikanlagen (Zeile 32); 
– Übertragung der in § 13b Absatz 2 Nummer 6 


UStG bezeichneten sogenannte CO2-Emissions-, 
Gas- und Elektrizitätszertifikate (Zeile 32); 


– Lieferungen der in der Anlage 3 zum UStG aufge-


führten Gegenstände, insbesondere Altmetalle und 


Schrott (Zeile 32); 
– Reinigung von Gebäuden und Gebäudeteilen, 


wenn Sie als Leistungsempfänger ein Unterneh-


mer sind, der selbst solche Leistungen erbringt 
(Zeile 32); 


– Lieferungen von Gold in der in § 13b Absatz 2 
Nummer 9 UStG bezeichneten Art (Zeile 32); 


– Lieferungen von Mobilfunkgeräten, Tablet-Compu-


tern und Spielekonsolen sowie von integrierten 
Schaltkreisen vor Einbau in einen zur Lieferung 
auf der Einzelhandelsstufe geeigneten Gegen-


stand, wenn Sie als Leistungsempfänger ein Un-


ternehmer sind und die Summe der Ihnen in Rech-


nung gestellten Entgelte im Rahmen eines wirt-


schaftlichen Vorgangs mindestens 5.000 € beträgt; 
nachträgliche Minderungen des Entgelts bleiben 
dabei unberücksichtigt (Zeile 32); 


– Lieferungen der in der Anlage 4 zum UStG aufge-


führten Metalle, wenn Sie als Leistungsempfänger 
ein Unternehmer sind und die Summe der Ihnen in 
Rechnung gestellten Entgelte im Rahmen eines 
wirtschaftlichen Vorgangs mindestens 5.000 € be-


trägt; nachträgliche Minderungen des Entgelts blei-


ben dabei unberücksichtigt (Zeile 32); 
– sonstige Leistungen auf dem Gebiet der Telekom-


munikation, wenn Sie als Leistungsempfänger ein 
Unternehmer sind, Ihre Haupttätigkeit in Bezug auf 
den Erwerb dieser Leistungen in deren Erbringung 
besteht und Ihr eigener Verbrauch dieser Leistun-


gen von untergeordneter Bedeutung ist (soge-


nannter Wiederverkäufer) (Zeile 32). 
Für die in Zeile 30 einzutragenden Umsätze entsteht 
die Steuer mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in 
dem die Leistungen ausgeführt worden sind. 


Die Steuer für die übrigen Umsätze entsteht mit Aus-


stellung der Rechnung, spätestens jedoch mit Ablauf 
des Kalendermonats, der auf die Ausführung der Leis-


tung folgt. 


Wird das Entgelt oder ein Teil des Entgelts verein-


nahmt, bevor die Leistung oder die Teilleistung ausge-


führt worden ist, entsteht insoweit die Steuer mit Ab-


lauf des Voranmeldungszeitraums, in dem das Entgelt 
oder Teilentgelt vereinnahmt worden ist. Abweichend 
von diesen Grundsätzen entsteht die Steuer bei soge-


nannten Dauerleistungen für die unter dem ersten und 
dem dritten Spiegelstrich aufgeführten sonstigen Leis-


tungen spätestens mit Ablauf eines jeden Kalenderjah-


res, in dem sie tatsächlich erbracht werden. 


Zum Vorsteuerabzug für die von Ihnen geschuldete 
Umsatzsteuer vergleiche Erläuterungen zu den Zeilen 
38 bis 42. 


Zeilen 30 bis 32 
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Ergänzende Angaben zu Umsätzen 


Zeile 33 Bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften 
(§ 25b UStG) füllen Sie bitte 


– als erster Abnehmer Zeile 33 aus, 
– wenn für diese Lieferungen der letzte Abnehmer 


die Steuer schuldet. 
Tragen Sie bitte die Bemessungsgrundlage (§ 25b Ab-


satz 4 UStG) Ihrer Lieferungen an den letzten Abneh-


mer ein. 


Anzahlungen im Rahmen eines innergemeinschaftli-


chen Dreiecksgeschäfts für Lieferungen des ersten 
Abnehmers (§ 18b Satz 1 Nummer 3 UStG) tragen Sie 


bitte nicht ein. Den Gesamtbetrag (Anzahlungen und 
Restzahlung) geben Sie bitte im Voranmeldungszeit-


raum der Leistungsausführung (§ 18b Satz 3 UStG) 
an. 


Die Steuer, die Sie als letzter Abnehmer nach § 25b 
Absatz 2 UStG für die Lieferung des ersten Abneh-


mers schulden, tragen Sie bitte in Zeile 47 ein (verglei-


che Erläuterungen zu Zeile 47). Zum Vorsteuerabzug 
für diese Lieferung vergleiche Erläuterungen zu den 
Zeilen 38 bis 42. 


Zeile 34 Tragen Sie bitte als leistender Unternehmer Ihre im tungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b Ab-


Inland ausgeführten steuerpflichtigen Umsätze satz 5 UStG schuldet. 
nach § 13b Absatz 1 und 2 UStG ein, für die Ihr Leis-


Zeile 35 Tragen Sie bitte Ihre nach § 3a Absatz 2 UStG im 
übrigen Gemeinschaftsgebiet ausgeführten sonsti-


gen Leistungen ein, für die die Steuer in einem ande-


ren Mitgliedstaat von einem dort ansässigen Leis-


tungsempfänger geschuldet wird. Über die in Zeile 35 
einzutragenden sonstigen Leistungen übermitteln Sie 
bitte Zusammenfassende Meldungen an das Bundes-


zentralamt für Steuern auf elektronischem Weg (ver-


gleiche Erläuterungen zu den Zeilen 19 bis 21). 


Anzahlungen zu diesen sonstigen Leistungen tragen 
Sie bitte nicht ein. Den Gesamtbetrag (Anzahlungen 
und Restzahlung) geben Sie bitte im Voranmeldungs-


zeitraum der Leistungsausführung (§ 18b Satz 3 
UStG) an. 


Zeile 36 Tragen Sie bitte Ihre übrigen nicht steuerbaren Um-


sätze (Nettoumsätze) ein, deren Leistungsort nicht im 
Inland liegt und die steuerbar wären, wenn sie im In-


land ausgeführt worden wären. Hierzu gehören auch 
– Telekommunikationsleistungen, 
– Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen, 
– auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leis-


tungen und alle übrigen am Ort des Verbrauchs 
ausgeführten sonstigen Leistungen, 


– sowie innergemeinschaftliche Fernverkäufe, 
die ein Unternehmer an Nichtunternehmer mit Sitz, 
Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im übrigen 
Gemeinschaftsgebiet ausführt. 


Außerdem gehören dazu Umsätze im übrigen Ge-


meinschaftsgebiet, die aufgrund der Sonderregelung 


Abziehbare Vorsteuerbeträge 


für Kleinunternehmer des jeweiligen Mitgliedstaates 
steuerfrei sind. 


Ausgenommen sind die Umsätze des § 3a Absatz 5 
Satz 3 UStG sowie des § 3c Absatz 4 Satz 1 UStG, 
die in Abschnitt A (Zeilen 13 bis 16) einzutragen sind. 


Bitte tragen Sie hier nicht die Umsätze ein, die in den 
Zeilen 33 bis 35 zu erklären sind. Bitte geben Sie 
ebenfalls nicht die im Inland ausgeführten, nicht steu-


erbaren Umsätze an (z. B. Geschäftsveräußerungen 
im Ganzen, Innenumsätze zwischen Unternehmens-


teilen). Nicht steuerbare Umsätze im Rahmen einer 
Geschäftsveräußerung im Ganzen tragen Sie jedoch 
bitte in der Umsatzsteuererklärung für das Kalender-


jahr ein. 


Zeilen 38 bis 42 Sie können nur die nach dem deutschen Umsatzsteu-


ergesetz geschuldeten Steuerbeträge abziehen. Zur 
Vergütung von ausländischen Vorsteuerbeträgen er-


halten Sie Informationen beim Bundeszentralamt für 
Steuern (www.bzst.de). 


Sie können folgende Vorsteuerbeträge eintragen: 
– Die gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferungen 


und sonstige Leistungen, die von einem anderen 
Unternehmer für Ihr Unternehmen ausgeführt wor-


den sind, sofern eine Rechnung nach den §§ 14, 
14a UStG vorliegt (Zeile 38); 


– die in einer Kleinbetragsrechnung enthaltene Um-


satzsteuer, sofern eine Rechnung nach § 33 
UStDV vorliegt (Zeile 38); 


– bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften 
(vergleiche Erläuterungen zu Zeile 33) die vom 
letzten Abnehmer nach § 25b Absatz 2 UStG ge-


schuldete Umsatzsteuer (Zeile 38); 
– die Umsatzsteuer, die der Unternehmer schuldet, 


dem die Auslagerung aus einem Umsatzsteuerla-


ger zuzurechnen ist; vergleiche Erläuterungen zu 
Zeile 47 (Zeile 38); 


– die Umsatzsteuer für im Inland nach § 3d Satz 1 
UStG bewirkten innergemeinschaftlichen Erwerbe 
(Zeile 39); 


– die entstandene Einfuhrumsatzsteuer für Gegen-


stände, die für das Unternehmen nach § 1 Ab-


satz 1 Nummer 4 UStG eingeführt worden sind 
(Zeile 40); 


– die Umsatzsteuer aus Leistungen im Sinne des 
§ 13b Absatz 1 und 2 UStG, die Sie als Leistungs-


empfänger nach § 13b Absatz 5 UStG schulden 
(vergleiche Erläuterungen zu den Zeilen 30 bis 
32), wenn die Leistungen für Ihr Unternehmen 



www.bzst.de





 


 


 


  


 


 


  


 


 


 


 


 


 


    


  


  


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


  


   


   


   


 


 


  


  


 


  


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 
 


 
 
 


 
 


 
 


 


 


 


 
 


 


 
 


 
 
 
 


 
 


  
 
 
 
 


  
 


  
  


 


 
 
 


 
 


 


  
  


 


 
 


 
  


 


  
 


 
 


  
 
 


  
    


  
  


    
    


 


 


  
  


   
 


 


 
 


  
  


 


  
  


 


 


 
 
 
 


  
   


 


 


- 7 -


ausgeführt worden sind (Zeile 41); 
– nach einem Durchschnittssatz (§ 23a UStG) ermit-


telte Beträge bei Körperschaften, Personenvereini-


gungen und Vermögensmassen im Sinne des § 5 
Absatz 1 Nummer 9 Körperschaftsteuergesetz, 
deren steuerpflichtiger Umsatz, mit Ausnahme 
der Einfuhr und des innergemeinschaftlichen Er-


werbs, im vorangegangenen Kalenderjahr 
45.000 € nicht überstiegen hat und die nicht ver-


pflichtet sind, Bücher zu führen und aufgrund jähr-


licher Bestandsaufnahmen regelmäßig Abschlüsse 
zu machen (Zeile 42). 


Bitte berücksichtigen Sie Vorsteuerbeträge, die auf 


Entgelterhöhungen und Entgeltminderungen entfallen, 
sowie herabgesetzte, erlassene oder erstattete Ein-


fuhrumsatzsteuer. 


Ein Vorsteuerabzug für Wirtschaftsgüter, die Sie zu 
weniger als 10 % für Ihr Unternehmen nutzen, ist ge-


nerell nicht möglich (§ 15 Absatz 1 Satz 2 UStG). 


Zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung eines ein-


heitlichen Gegenstands, den Sie sowohl unternehme-


risch als auch nichtunternehmerisch nutzen, verglei-


che Abschnitt 15.2c Absatz 2 und Abschnitt 15.6a 
UStAE. 


Als Fahrzeuglieferer im Sinne des § 2a UStG oder als 
Kleinunternehmer im Sinne des § 19 Absatz 1 UStG 
können Sie die auf die Anschaffung (Lieferung, Einfuhr 
oder innergemeinschaftlicher Erwerb) eines neuen 
Fahrzeugs entfallende Umsatzsteuer unter den sonsti-


gen Voraussetzungen des § 15 UStG abziehen. Der 
Vorsteuerabzug ist nur bis zu dem Betrag zulässig, 


den Sie für die nachfolgende innergemeinschaftliche Zeile 43 
Lieferung des neuen Fahrzeugs schulden würden, 
wenn die Lieferung nicht steuerfrei wäre. Der Abzug ist 
erst mit der Ausführung der innergemeinschaftlichen 
Lieferung des neuen Fahrzeugs (Eintragung in 
Zeile 21 bzw. bei Kleinunternehmern in Zeile 19 oder 
20) zulässig (§ 15 Absatz 4a UStG). 


Bitte berichtigen Sie den Vorsteuerabzug nach Maß- Handelt es sich bei den Berichtigungsbeträgen um zu- Zeile 44 
gabe des § 15a UStG in Verbindung mit § 44 UStDV. rückzuzahlende Vorsteuerbeträge, tragen Sie bitte vor 


dem Betrag ein Minuszeichen ein. 


Beispiel 
Der Unternehmer hat im Kalenderjahr 2023 ein Bürogebäude errichtet, das er ab 1. Dezember 2023 zur Hälfte 
steuerpflichtig und zur Hälfte steuerfrei vermietet. Die auf die Herstellungskosten entfallende Vorsteuer von 
60.000 € hat er in Höhe von 30.000 € abgezogen. Am 2. Juli 2026 wird das gesamte Gebäude steuerfrei veräu-


ßert. Die steuerfreie Veräußerung führt zu einer Berichtigung des Vorsteuerabzugs in Höhe von 22.250 €. Die-


ser Betrag ist mit einem Minuszeichen versehen in Zeile 44 einzutragen. 


Berechnung: 30.000 € Vorsteuer : 120 Monate Berichtigungszeitraum = 250 € monatliche Berichtigung x 89 
Monate restlicher Berichtigungszeitraum (Juli 2026 bis November 2033) = 22.250 €. 


Andere Steuerbeträge 


Bitte tragen Sie in Zeile 46 unter anderem die Nach-


steuer aufgrund des Wechsels der Besteuerungs-


form ein, wenn Sie 
– in einem vorangegangenen Kalenderjahr Kleinun-


ternehmer (§ 19 UStG) waren und 
– währenddessen Anzahlungen für Umsätze verein-


nahmt haben, die erst in diesem Kalenderjahr aus-


geführt worden sind und nun der Regelbesteue-


rung oder der Durchschnittssatzbesteuerung (§ 24 
UStG) unterliegen. 


Bitte tragen Sie hier ebenfalls die Nachsteuer für be-


reits versteuerte Anzahlungen ein. Die Umsatzsteu-


er, die für vor dem 1. Januar 2021 vereinnahmte Ent-


gelte und Teilentgelte geschuldet wird, berechnen und 
entrichten Sie bitte für den Voranmeldungszeitraum, in 


dem die Leistung bzw. Teilleistung ausgeführt wird Zeile 46 
(§ 27 Absatz 1 Satz 2 und 3 UStG). 


Hierbei beachten Sie bitte, dass vom 1. Juli 2020 bis 
zum 31. Dezember 2020 


– der allgemeine Steuersatz von 19 % auf 16 % und 
– der ermäßigte Steuersatz von 7 % auf 5 % 


gesenkt wurde. 


Wurde eine Leistung erst nach dem 31. Dezember 
2025 erbracht, für die Sie eine An- oder Vorauszah-


lung bereits vor dem 1. Januar 2021 zu 16 % bzw. 
5 % versteuert haben, tragen Sie in Zeile 46 bitte eine 
entsprechende Nachsteuer von 3 % bzw. 2 % ein. 
Eine Eintragung in den Zeilen 13 bis 18 nehmen Sie 
bitte nicht vor. 


Tragen Sie bitte hier ein: 
– in Rechnungen unrichtig ausgewiesene Steuerbe-


träge, die Sie als Unternehmer schulden (§ 14c 
Absatz 1 UStG); 


– in Rechnungen unberechtigt ausgewiesene Steu-


erbeträge, die Sie als Rechnungsaussteller schul-


den (§ 14c Absatz 2 UStG); 
– Steuerbeträge für Umsätze, die Auslagerungen 


von Gegenständen aus einem Umsatzsteuerlager 


vorangegangen sind (§ 27 Absatz 40a UStG) und 
die der Unternehmer schuldet, dem die Auslage-


rung zuzurechnen ist (Auslagerer). Lieferungen, 
die dem liefernden Unternehmer zuzurechnen 
sind, wenn die Auslagerung im Zusammenhang 
mit diesen Lieferungen steht, tragen Sie hier bitte 
nicht ein. Diese Umsätze tragen Sie bitte in den 
Zeilen 13 bis 16 ein (vergleiche Erläuterungen zu 
den Zeilen 13 bis 16); 


Zeile 47 
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– Steuerbeträge, die der Lagerhalter eines Umsatz- – Steuerbeträge, die ein dritter Unternehmer (insbe-


steuerlagers als Gesamtschuldner schuldet (§ 27 sondere Zentralregulierer) schuldet (§ 17 Absatz 1 
Absatz 40a UStG); Satz 7 UStG); 


– Steuerbeträge, die der Abnehmer bei einer als – Steuerbeträge, die der letzte Abnehmer im Rah-


steuerfrei behandelten innergemeinschaftlichen men eines innergemeinschaftlichen Dreiecksge-


Lieferung in den Fällen des § 6a Absatz 4 UStG schäfts für die Lieferung des ersten Abnehmers 
schuldet; schuldet (§ 25b Absatz 2 UStG). 


Abzug der Sondervorauszahlung 


Zeile 49 Die festgesetzte Sondervorauszahlung ziehen Sie Dauerfristverlängerung verzichtet haben, tragen Sie 
bitte grundsätzlich in der Voranmeldung für Dezember die Sondervorauszahlung bitte im letzten Voranmel-


ab. dungszeitraum des Besteuerungszeitraums ein, für 
Wenn Sie im Laufe des Kalenderjahres Ihre gewerbli- den die Fristverlängerung gilt. 
che oder berufliche Tätigkeit eingestellt oder auf die 


Ergänzende Angaben zu § 17 UStG 


Zeile 51 Hat sich die Bemessungsgrundlage für einen steuer-


pflichtigen Umsatz geändert, berichtigen Sie bitte den 
dafür geschuldeten Steuerbetrag nach § 17 Absatz 1 
Satz 1 UStG. Tragen Sie die Änderungen bitte bei den 
Bemessungsgrundlagen der jeweiligen Umsätze ein. 


Erfolgt die Änderung nach § 17 Absatz 2 Nummer 1 
Satz 1 UStG, weil das vereinbarte Entgelt für einen 
steuerpflichtigen Umsatz uneinbringlich geworden ist, 
tragen Sie die Minderung der Bemessungsgrundlage 
bitte zusätzlich in Zeile 51 ein. 


Folgende Änderungen der Bemessungsgrundlage tra-


gen Sie bitte nicht zusätzlich in Zeile 51 ein: 
– Änderungen nach § 17 Absatz 1 Satz 5 UStG (in-


nergemeinschaftliche Erwerbe und Umsätze, für 
die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b 
UStG schuldet), 


– Änderungen im Fall der Steuerschuld des Ausla-


gerers (§ 27 Absatz 40a UStG) und 
– Änderungen bei der Lieferung an den letzten Ab-


nehmer im innergemeinschaftlichen Dreiecksge-


schäft (§ 25b UStG). 
Die Berichtigung der Bemessungsgrundlage nehmen 
Sie bitte in dem Voranmeldungszeitraum vor, in dem 
die Änderung der Bemessungsgrundlage eingetreten 
ist (§ 17 Absatz 1 Satz 8 in Verbindung mit § 18 Ab-


satz 1 Satz 3 UStG). 


Zeile 52 Hat sich die Bemessungsgrundlage für Ihren Vorsteu-


erabzug geändert, berichtigen Sie den Vorsteuerabzug 
bitte nach § 17 Absatz 1 Satz 2 UStG. 


Erfolgt die Änderung nach § 17 Absatz 2 Nummer 1 
Satz 1 UStG, weil das vereinbarte Entgelt für einen 
steuerpflichtigen Umsatz uneinbringlich geworden ist, 
tragen Sie die Minderung der abziehbaren Vorsteuer-


beträge bitte zusätzlich in Zeile 52 ein. 


Folgende Änderungen des Vorsteuerabzugs tragen 
Sie bitte nicht zusätzlich in Zeile 52 ein: 


– Änderungen nach § 17 Absatz 1 Satz 5 UStG (in-


nergemeinschaftliche Erwerbe und Umsätze, für 


Sonstige Angaben 


die der Leistungsempfänger die Steuer schuldet), 
– Änderungen nach § 17 Absatz 3 Satz 1 UStG (Ein-


fuhrumsatzsteuer) und 
– Änderungen im Fall der Steuerschuld des Ausla-


gerers (§ 27 Absatz 40a UStG) und 
– Änderungen bei der Lieferung an den letzten Ab-


nehmer im innergemeinschaftlichen Dreiecksge-


schäft (§ 25b UStG). 
Die Berichtigung des Vorsteuerabzugs nehmen Sie 
bitte in dem Voranmeldungszeitraum vor, in dem die 
Änderung der Bemessungsgrundlage eingetreten ist 
(§ 17 Absatz 1 Satz 8 UStG in Verbindung mit § 18 Ab-


satz 1 Satz 3 UStG). 


Zeilen 53 bis 54 Die Vorauszahlung ist am 10. Tag nach Ablauf des 
Voranmeldungszeitraums fällig und von Ihnen an das 
Finanzamt zu entrichten. Wenn Sie ein SEPA-Last-


schriftmandat ausnahmsweise wegen Verrechnungs-


wünschen nicht verwenden möchten, tragen Sie bitte 
in Zeile 54 eine „1“ ein. Bitte achten Sie darauf, einen 
nicht durch die Verrechnung gedeckten Betrag recht-


zeitig zu überweisen. 


Ein Überschuss wird nach Zustimmung (§ 168 AO) 
ohne gesonderten Antrag ausgezahlt, soweit der Be-


trag nicht mit Steuerschulden verrechnet wird. Wün-


schen Sie eine Verrechnung oder liegt eine Abtre-


tung vor, tragen Sie bitte ausschließlich in Zeile 53 
eine „1“ ein. Liegt dem Finanzamt bei Abtretungen die 
Abtretungsanzeige nach amtlichem Muster noch nicht 
vor, fügen Sie diese bitte bei oder reichen Sie sie ge-


sondert ein. 







   


 


 


 


   


  


 


  


 


 


 


 


  


 


  


    


   


  


 


 


 


Anleitung 2026


zum Antrag auf Dauerfristverlängerung/


zur Anmeldung der Sondervorauszahlung


Übermittlung des Antrags auf Dauerfristverlängerung/der Anmeldung der Sondervorauszahlung auf


elektronischem Weg


Sie müssen den Antrag auf Dauerfristverlängerung/die Anmeldung der Sondervorauszahlung nach amtlich vor-


geschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung authentifiziert übermitteln (§ 48 Absatz 1 Satz 2 
UStDV). Informationen hierzu erhalten Sie unter der Internet-Adresse www.elster.de. Auf Antrag kann das Fi-


nanzamt zur Vermeidung von unbilligen Härten auf eine elektronische Übermittlung verzichten. In diesem Fall 
ist der Antrag auf Dauerfristverlängerung/die Anmeldung der Sondervorauszahlung von Ihnen oder Ihrem Be-


vollmächtigten zu unterschreiben. 


Antrag auf Dauerfristverlängerung


Sie können die Fristverlängerung in Anspruch neh- dem Finanzamt erklären, dass Sie die Fristverlänge-


men, wenn das Finanzamt Ihren Antrag nicht ablehnt; rung nicht mehr in Anspruch nehmen wollen oder das 
ein Bewilligungsbescheid wird nicht erteilt. Finanzamt die Fristverlängerung widerruft (§ 46 
Die Fristverlängerung gilt solange, bis Sie gegenüber UStDV). 


Wirtschafts-Identifikationsnummer


Zeile 2 Die Wirtschafts-Identifikationsnummer dient der ein- deszentralamt für Steuern zugeteilt. Tragen Sie die 
deutigen Identifizierung von juristischen Personen, Wirtschafts-Identifikationsnummer hier nur ein, wenn 
Personenvereinigungen und natürlichen Personen, die diese Ihnen bereits bekannt ist. 
wirtschaftlich tätig sind. Sie wird schrittweise vom Bun-


Anmeldung der Sondervorauszahlung


Zeilen 8 bis 9 Die Fristverlängerung wird bei monatlicher Übermitt- satzsteuer–Vorauszahlungen – ohne Berücksichtigung 
lung der Voranmeldungen unter der Auflage erteilt, der Sondervorauszahlung – für das Kalenderjahr 2025 
dass während der Geltungsdauer der Fristverlänge- (§ 47 Absatz 1 und § 48 Absatz 2 UStDV). Ergibt sich 
rung jährlich bis zum 10. Februar eine Sondervoraus- bei der Berechnung der Sondervorauszahlung in 
zahlung angemeldet und entrichtet wird. Die Sonder- Zeile 8 ein Überschuss zu Ihren Gunsten, ist die Son-


vorauszahlung beträgt ein Elftel der Summe der Um- dervorauszahlung in Zeile 9 mit 0 € einzutragen. 


Beispiel 


Unternehmer A hat für das Kalenderjahr 2025 Umsatzsteuer–Vorauszahlungen in Höhe von 39.000 € angemel-


det (Summe der verbleibenden Umsatzsteuer–Vorauszahlungen aus Zeile 50 – Kennzahl 83 – der Umsatzsteu-


er–Voranmeldungen). In der Umsatzsteuer–Voranmeldung für Dezember 2025 (Zeile 49 – Kennzahl 39 – der 
Umsatzsteuer-Voranmeldung) hat A die Sondervorauszahlung für das Kalenderjahr 2025 in Höhe von 5.000 € 
berücksichtigt. 


Zur Berechnung der Sondervorauszahlung für das Kalenderjahr 2026 ist die Summe der Umsatzsteuer–Vor-


auszahlungen 2025 in Höhe von 39.000 € um die zu berücksichtigende Sondervorauszahlung in Höhe von 
5.000 € zu erhöhen. Aus der Bemessungsgrundlage von 44.000 € (einzutragen in Zeile 8) errechnet sich für A 
eine Sondervorauszahlung von 4.000 € (einzutragen in Zeile 9 – Kennzahl 38). 


USt 5 E - Anleitung zum Antrag auf Dauerfristverlängerung/zur Anmeldung der Sondervorauszahlung - Dezember 2025 
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Haben Sie die gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 
nur in einem Teil des vorangegangenen Kalenderjah-


res ausgeübt, ist die Summe der Vorauszahlungen 
dieses Zeitraums in eine Jahressumme umzurechnen. 
Angefangene Kalendermonate sind hierbei als volle 
Kalendermonate zu behandeln (§ 47 Absatz 2 UStDV). 


Bei Beginn der gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit 
im laufenden Kalenderjahr ist die Sondervorauszah-


lung auf der Grundlage der zu erwartenden Voraus-


zahlungen dieses Kalenderjahres zu berechnen (§ 47 
Absatz 3 UStDV). Die Sondervorauszahlung soll der 


Sonstige Angaben 


durchschnittlichen Vorauszahlung eines Kalendermo-


nats entsprechen. Fügen Sie bitte in diesem Fall ein 
gesondertes Blatt mit kurzer Erläuterung der Berech-


nung bei. 


Die festgesetzte Sondervorauszahlung ist bei der 
Festsetzung der Vorauszahlung für den letzten Vor-


anmeldungszeitraum des Besteuerungszeitraums zu 
berücksichtigen, für den die Fristverlängerung gilt. Der 
Abzug erfolgt somit grundsätzlich bei der Berechnung 
der Vorauszahlung für den Monat Dezember. 


Zeile 11  Falls Sie für die zu entrichtende Sondervorauszahlung ist ein durch die Verrechnung nicht gedeckter Restbe -


das SEPA-Lastschriftmandat wegen Verrechnungs - trag rechtzeitig zu überweisen. 
wünschen ausnahmsweise nicht verwenden möchten, 


Unterschrift 


Zeile 13 Bitte vergessen Sie nicht, den Antrag auf Dauerfrist - lung zu unterschreiben, sofern diese nicht elektronisch 
verlängerung/die Anmeldung der Sondervorauszah - übermittelt werden. 
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Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt Folgendes: 


I. Vordruckmuster 


1 Für die Abgabe der Umsatzsteuererklärung 2026 werden die folgenden Vordruckmuster 
eingeführt: 


- USt 2 A Umsatzsteuererklärung 2026 


- Anlage UN zur Umsatzsteuererklärung 2026 


- Anlage FV zur Umsatzsteuererklärung 2026 


- USt 2 E Anleitung zur Umsatzsteuererklärung 2026 


- USt 6 E Anleitung zur Anlage UN 2026 


II. Änderungen 
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2 Durch Artikel 4 Nummer 2 i. V. m. Artikel 23 Absatz 2 des Gesetzes zur Modernisierung und 
Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung vom 29 Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 369) tritt 
mit Wirkung zum 1. Januar 2026 eine Übergangsregelung in § 27 Absatz 40a UStG für bis zum 1. 
Januar 2026 nach § 4 Nummer 4a UStG eingelagerte und nach dem 31. Dezember 2025 
ausgelagerte Gegenstände in Kraft. Die materiell-rechtlichen Vorgaben zur Auslagerung und der 
damit einhergehenden Besteuerung der einer Auslagerung nach dem 31. Dezember 2025 
vorangegangenen Umsätze bleiben für einen Übergangszeitraum bis einschließlich 31. Dezember 
2029 erhalten. 


3 Der auf die jeweilige Bemessungsgrundlage anzuwendende Durchschnittssatz für Land- und 
Forstwirte (§ 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UStG; im Kalenderjahr 2026: 19%) ist um den zum 
Zeitpunkt des Umsatzes aktuellen Satz1 für den pauschalierten Vorsteuerbetrag (§ 24 Absatz 1 
Satz 3 i.V.m. Satz 1 Nummer 2 UStG) zu vermindern. Der danach berechnete Prozentsatz ist auf 
die Bemessungsgrundlage anzuwenden und das Ergebnis als Steuerbetrag in der Zeile 35 
(Kennzahl – Kz. – 347) des Vordruckmusters USt 2 A einzutragen. 


4 Im Ausland ansässige Unternehmer müssen in den „allgemeinen Angaben“ nun ihre 
Auslandsanschrift für die Bekanntgabe von Umsatzsteuerbescheiden angeben. 


5 Unternehmer, die Umsätze nach Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2025/1106 des Rates 
vom 27. Mai 2025 zur Festlegung des Instruments „Sicherheitsmaßnahmen für Europa (SAFE) 
durch die Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie“ erbringen, haben diese in Zeile 48 
und Kz. 237 zu erklären. 


6 Erbringt der Unternehmer Reiseleistungen (§ 25 UStG), ist die Bemessungsgrundlage (Kz. 308) 
und die entsprechende Steuer (Kz. 309) in der Zeile 37 des Vordruckmusters USt 2 A zu erklären. 


7 Wendet der Unternehmer die Differenzbesteuerung (§ 25a UStG) an, ist die 
Bemessungsgrundlage in Kz. 310 in der Zeile 38 des Vordruckmusters USt 2 A zu erklären. 


8 Hat der Unternehmer einen innergemeinschaftlichen Erwerb als erster Abnehmer im Rahmen 
eines Dreiecksgeschäfts (§ 25b Absatz 3 UStG), ist die Bemessungsgrundlage in Zeile 55 (Kz. 789) 
zu erklären. 


9 Ist der Unternehmer ein Fiskalvertreter (§ 22a UStG) und wurde ihm eine EORI-Nummer 
(Economic Operators´ Registration and Identification number - Nummer zur Registrierung und 
Identifizierung von Wirtschaftsbeteiligten) zugeteilt, ist diese in Zeile 2 des Vordruckmusters 
Anlage FV einzutragen. 


10 Die übrigen Änderungen in den beiliegenden Vordruckmustern gegenüber den Mustern des 
Vorjahres dienen der zeitlichen Anpassung oder sind redaktioneller oder drucktechnischer Art. 


                                                             
1 Die Sätze werden jährlich überprüft und erforderlichenfalls durch Rechtsverordnung angepasst (§ 24 
Absatz 5 UStG). 
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III. Herstellung und Übermittlung der Vordruckmuster 


11 Die Vordrucke sind auf der Grundlage der unveränderten Vordruckmuster herzustellen.  


12 Die Umsatzsteuererklärung ist grundsätzlich nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die 
amtlich bestimmte Schnittstelle authentifiziert zu übermitteln (§ 18 Absatz 3 Satz 1 UStG i. V. m. 
§ 87a Absatz 6 Satz 1 AO). Informationen hierzu sind unter der Internet-Adresse www.elster.de 
erhältlich. 


Schlussbestimmungen 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.  


Mit freundlichen Grüßen 


Im Auftrag 


 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Umsatzsteuererklärung 
An das Finanzamt 


Steuernummer 


Berichtigte Steuererklärung 110 1 = Ja 


A. Allgemeine Angaben 11 / 86 


Wirtschafts-Identifikationsnummer 


D E 
Name des Unternehmers 


ggf. abweichender Firmenname 


Art des Unternehmens 


Straße 


Hausnummer Hausnummerzusatz Adressergänzung 


Postleitzahl (Inland) Postleitzahl (Ausland) 


Ort 


Postleitzahl Postfach 


Staat (falls Anschrift im Ausland) 


Telefon 


E-Mail-Adresse 


Im Ausland ansässiger Unternehmer


Bitte tätigen Sie in diesem Fall auch Angaben auf der Anlage UN. 125 1 = Ja 


Fiskalvertreter 
Bitte tätigen Sie in diesem Fall auch Angaben auf der Anlage FV. 126 1 = Ja 


Wechsel von der Kleinunternehmer-Regelung (§ 19 UStG) zur Regelbesteuerung


Datum des Wechsels 136 T T M M J J J J 


Dauer der Unternehmereigenschaft 
(falls nicht vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2026) 


1. Zeitraum 


vom bis zum 


T T M M T T M M 


2. Zeitraum T T M M T T M M 


Die Steuer wurde berechnet nach 


133 
1 = vereinbarten Entgelten (§ 16 Absatz 1 Satz 1 UStG) 
2 = vereinnahmten Entgelten (§ 20 UStG)


3 = vereinnahmten Entgelten nur für einzelne Unternehmensteile (§ 20 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Satz 2 oder § 20 Satz 1 Nummer 3 UStG) 


Die Abschlusszahlung ist innerhalb eines Monats nach der Abgabe der Steuererklärung zu entrichten (§ 18 Absatz 4 UStG).


Ein Erstattungsbetrag wird auf das dem Finanzamt benannte Konto überwiesen, soweit der Betrag nicht mit Steuerschulden verrech-


net wird. 


Verrechnung des Erstattungsbetrages erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten 129 1 = Ja 


Geben Sie bitte die Verrechnungswünsche auf einem besonderen Blatt an oder auf dem beim Finanzamt erhältli-


chen Vordruck „Verrechnungsantrag“. 


— Eingangsstempel — 


121 


11 
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Steuernummer - 2 -


Ergänzende Angaben zur Steuererklärung 
Eine Eintragung ist in Zeile 23 nur vorzunehmen, wenn einer der dort genannten Sachverhalte vorliegt. In diesem Fall erläutern Sie


bitte diese Sachverhalte in den „Ergänzenden Angaben zur Steuererklärung“. Die ergänzenden Angaben werden gesondert geprüft.


Dies kann die Bearbeitungsdauer verlängern. Falls Sie mit der Abgabe der Steuererklärung lediglich Belege und Aufstellungen über-


mitteln, ist in Zeile 23 keine Eintragung vorzunehmen. 
1 = konnten steuererhebliche Sachverhalte nicht erklärt werden. 
2 = wird bewusst eine von der Verwaltungsmeinung abweichende Rechtsauffassung vertreten. 
3 = sollen Sachverhalte personell vertieft geprüft werden.


500
In dieser Steuererklärung 4 = liegen mehrere der vorgenannten Gründe vor (Mehrfachauswahl). 


Hinweis: Bitte übermitteln Sie Ihre ergänzenden Angaben nur für die vorstehend genannten Sachverhalte mit einer gesonderten An-


lage mit der Überschrift „Ergänzende Angaben zur Steuererklärung“. 


B. Steuerpflichtige Lieferungen, sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben 11 


Bemessungsgrundlage


ohne Umsatzsteuer 
Steuer 


Umsätze zum allgemeinen Steuersatz 


Lieferungen und sonstige Leistungen 
zu 19 % 


Unentgeltliche Wertabgaben 
Lieferungen nach § 3 Absatz 1b UStG 
zu 19 % 


Sonstige Leistungen nach § 3 Absatz 9a


UStG zu 19 % 


177 


178 


179 


EUR 


,– 


,– 
,– 


EUR 


, 


, 
, 


Ct 


Umsätze zum ermäßigten Steuersatz 
von 7 % 


Lieferungen und sonstige Leistungen 
zu 7 % 


Unentgeltliche Wertabgaben 
Lieferungen nach § 3 Absatz 1b UStG 
zu 7 % 


Sonstige Leistungen nach § 3 Absatz 9a


UStG zu 7 % 


275 


195 


196 


,– 


,– 
,– 


, 


, 
, 


Umsätze zum ermäßigten Steuersatz 
von 0 % 


Lieferungen und sonstige Leistungen 
zu 0 % 


Unentgeltliche Wertabgaben 
Lieferungen nach § 3 Absatz 1b UStG 
zu 0 % 


Sonstige Leistungen nach § 3 Absatz 9a


UStG zu 0 % 


157 


158 


159 


,– 


,– 
,– 


EUR Ct 


Umsätze zu anderen Steuersätzen 155 ,– 156 , 
Umsätze land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebe nach § 24 UStG 
Lieferungen in das übrige Gemeinschafts-


gebiet an Abnehmer mit Umsatzsteuer-


Identifikationsnummer 
Steuerpflichtige Umsätze (einschließlich un-


entgeltlicher Wertabgaben), für die eine


Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist


(Sägewerkserzeugnisse, Getränke und al-


koholische Flüssigkeiten, z. B. Wein) 
Übrige steuerpflichtige Umsätze land- und


forstwirtschaftlicher Betriebe, für die keine 
Steuer zu entrichten ist 


777 


346 


361 


,– 


,– 


,– 


347 


EUR 


, 
Ct 


Umsätze nach § 25 UStG (Reiseleistun-


gen) 
EUR Ct 


Steuerpflichtige Umsätze nach § 25 UStG 308 ,– 309 , 
Umsätze nach § 25a UStG (Differenzbe-


steuerung) 
EUR Ct 


Steuerpflichtige Umsätze nach § 25a UStG 310 ,– , 
Wechsel von der Kleinunternehmer-Re-


gelung (§ 19 UStG) zur Regelbesteue-


rung beziehungsweise Durchschnitts-


satzbesteuerung (§ 24 UStG) 
Steuer (Nachsteuer) auf vereinnahmte An-


zahlungen infolge des Wechsels der Be-


steuerungsform 317 


EUR 


, 
Ct 


2
0
2
6
0
2
0
5
0
0
0
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EUR Ct 
Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen 


319
und ähnlichem wegen Steuersatzänderung , 
Summe der Steuer (zu übertragen in


Zeile 109) , 
C. Steuerfreie Lieferungen, sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben 


2
0
2
6
0
2
0
5
0
0
0
3


 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


52 


53 


54 


55 


56 


57 


58 


59 


60 


61 


62 


Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug 


a) Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b UStG) 


741
an Abnehmer mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 


744
neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 


749
neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) 


b) Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (z. B. nach § 4 Nummer 1 Buch-


stabe a, 2 bis 7 UStG) 


752
Ausfuhrlieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe a UStG) 


UStGUmsätze nach § 


Umsätze im Sinne des Offshore-Steuerabkommens, des Zusatzabkommens zum NATO-


Truppenstatut und des Ergänzungsabkommens zum Protokoll über die NATO-Haupt-


quartiere 


Umsätze nach Verordnungen der EU 


Reiseleistungen nach § 25 Absatz 2 UStG 


237
Summe der Zeilen 46 bis 49 


Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug 


a) nicht zum Gesamtumsatz (§ 19 Absatz 2 UStG) gehörend 


286
nach § 4 Nummer 12 UStG (Vermietung und Verpachtung von Grundstücken) 


UStG 287
nach § 4 Nummer 


b) zum Gesamtumsatz (§ 19 Absatz 2 UStG) gehörend 


236
nach § 19 Absatz 1 UStG 


UStG 240
nach § 


D. Innergemeinschaftliche Erwerbe 


Innergemeinschaftliche Erwerbe des ers-


ten Abnehmers im Rahmen eines Drei-


ecksgeschäfts nach § 25b Absatz 3 UStG 
Steuerfreie innergemeinschaftliche Er-


werbe von bestimmten Gegenständen und


Anlagegold nach §§ 4b und 25c UStG 


789 


791 


Bemessungsgrundlage


ohne Umsatzsteuer 
EUR 


,– 


,– 


Steuerpflichtige innergemeinschaftliche 
Erwerbe (§ 1a UStG) 


zum Steuersatz von 19 % 


zum Steuersatz von 7 % 


zum Steuersatz von 0 % 


781 


793 


780 


,– 
,– 
,– 


zu anderen Steuersätzen 
neuer Fahrzeuge (§ 1b Absatz 2 und 3


UStG) von Lieferern ohne Umsatzsteuer-


Identifikationsnummer zum allgemeinen


Steuersatz 


798 


794 


,– 


,– 


799 


796 


Bemessungsgrundlage


ohne Umsatzsteuer 


EUR 


Steuer 


EUR Ct 


, 
, 


EUR Ct 


, 


, 
Summe der Steuer (zu übertragen in


Zeile 110) , 


,– 
,– 
,– 


,– 
,– 


,– 
,– 
,– 


,– 


,– 
,– 


,– 
,– 
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65 


63 


64 


66 


67 


68 


69 


70 


71 


72 


73 


74 


75 


76 


77 


78 


79 


80 


81 


82 


83 


84 


E. Steuerschuldner bei Auslagerung (§ 27 Absatz 40a UStG) 


Bemessungsgrundlage


ohne Umsatzsteuer 
Steuer 


Lieferungen, die der Auslagerung vorange-


gangen sind (§ 27 Absatz 40a UStG) 852 


EUR 


,– 853 


EUR Ct 


Summe der Steuer (zu übertragen in


Zeile 111) 


F. Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte (§ 25b UStG) 


Bemessungsgrundlage


ohne Umsatzsteuer 
Steuer 


Lieferungen des ersten Abnehmers 742 


EUR 


,– 


Lieferungen, für die der letzte Abnehmer 
die Umsatzsteuer schuldet 


zum Steuersatz von 19 % 751 ,– 
EUR Ct 


zum Steuersatz von 7 % 746 ,– 
zum Steuersatz von 0 % 750 ,– 


zu anderen Steuersätzen 747 ,– 748 


EUR Ct 


Summe der Steuer (zu übertragen in


Zeile 112) 


G. Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG) 


Bemessungsgrundlage


ohne Umsatzsteuer 
Steuer 


Sonstige Leistungen nach § 3a Absatz 2


UStG eines im übrigen Gemeinschaftsge-


biet ansässigen Unternehmers (§ 13b Ab-


satz 1 UStG) 846 


EUR 


,– 847 


EUR Ct 


Umsätze, die unter das GrEStG fallen 
(§ 13b Absatz 2 Nummer 3 UStG) 873 ,– 874 


Andere Leistungen (§ 13b Absatz 2 Num-


mer 1, 2, 4 bis 12 UStG) 877 ,– 878 


Summe der Steuer (zu übertragen in


Zeile 113) 


H. Ergänzende Angaben zu Umsätzen 


Betrag 


Umsätze, die auf Grund eines Verzichts auf Steuerbefreiung (§ 9 UStG) als steuerpflichtig


behandelt worden sind (in Abschnitt B enthalten) 


EUR 


,– 
Steuerpflichtige Umsätze des leistenden Unternehmers, für die der Leistungsempfänger


die Steuer nach § 13b Absatz 5 UStG schuldet 209 ,– 
Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen sowie auf elektroni-


schem Weg erbrachte sonstige Leistungen an im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässi-


ge Nichtunternehmer sowie innergemeinschaftliche Fernverkäufe in das übrige Gemein-


schaftsgebiet unter der Voraussetzung des § 3a Absatz 5 Sätze 3 und 4 UStG und § 3c Ab-


satz 4 Sätze 1 und 2 UStG (in Abschnitt B oder C enthalten) 213 ,– 
Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen sowie auf elektroni-


schem Weg erbrachte sonstige Leistungen an im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässi-


ge Nichtunternehmer sowie innergemeinschaftliche Fernverkäufe in das übrige Gemein-


schaftsgebiet unter der Voraussetzung des § 3a Absatz 5 Sätze 3 und 4 UStG und § 3c Ab-


satz 4 Sätze 1 und 2 UStG (in anderen EU-Mitgliedstaaten zu versteuern) 214 ,– 
Nicht steuerbare Geschäftsveräußerung im Ganzen gemäß § 1 Absatz 1a UStG 211 ,– 
Nicht steuerbare sonstige Leistungen gemäß § 18b Satz 1 Nummer 2 UStG 721 ,– 
Übrige nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland) 205 ,– 
In den Zeilen 78, 80 und 81 enthaltene Umsätze, die nach § 15 Absatz 2 und 3 UStG den


Vorsteuerabzug ausschließen 204 ,– 
Auf den inländischen Streckenanteil entfallende Umsätze grenzüberschreitender Perso-


nenbeförderungen im Luftverkehr (§ 26 Absatz 3 UStG) 212 ,– 
Minderung der Bemessungsgrundlage nach § 17 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Ab-


satz 2 Nummer 1 Satz 1 UStG für uneinbringliche Forderungsentgelte (in Abschnitt B ent-


halten) 650 ,– 


, 


, 


, 
, 


, 


, 


, 
, 
, 


, 


2
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2
6
0
2
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86 


87 


88 


89 


90 


91 


92 


93 


94 


95 


96 


97 


98 


99 


100 


101 


102 


103 


104 


105 


106 


107 


108 


I. Abziehbare Vorsteuerbeträge 
(ohne die Berichtigung nach § 15a UStG) 


Steuer 
EUR Ct 


Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern 
320


(§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG) , 
Vorsteuerbeträge aus innergemeinschaftlichen Erwerben von Gegenständen 


761
(§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 UStG) , 


762
Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UStG) , 
Vorsteuerabzug für die Steuer, die der Abnehmer als Auslagerer schuldet (§ 27 Absatz 


466
40a UStG) , 
Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG 


467
(§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UStG) , 
Vorsteuerbeträge nach dem Durchschnittssatz für bestimmte Körperschaften, Perso-


334
nenvereinigungen und Vermögensmassen (§ 23a UStG) , 
Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb 
eines Unternehmens (§ 2a UStG) sowie von Kleinunternehmern im Sinne des § 19 Ab-


759
satz 1 UStG (§ 15 Absatz 4a UStG) , 
Vorsteuerbeträge aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften 


760
(§ 25b Absatz 5 UStG) , 


Summe der Vorsteuerbeträge (zu übertragen in Zeile 115) , 
Ergänzende Angabe 


Minderung der abziehbaren Vorsteuerbeträge nach § 17 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung 
637


mit Absatz 2 Nummer 1 Satz 1 UStG (in den Zeilen 85, 90 und 91 enthalten) 


J. Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG) 
, 


Sind im Kalenderjahr 2026 Grundstücke, Grundstücksteile, Gebäude oder Gebäudeteile, für die Vorsteuer ab-
1 = Ja370


gezogen worden ist, erstmals tatsächlich verwendet worden? 


(Geben Sie bitte auf einem besonderem Blatt für jedes Grundstück oder Gebäude gesondert an: Lage, Zeitpunkt der erstmaligen tat-


sächlichen Verwendung, Art und Umfang der Verwendung im Erstjahr, insgesamt angefallene Vorsteuer, in den Vorjahren – Investiti-


onsphase – bereits abgezogene Vorsteuer) 


Haben sich im Jahr 2026 die für den ursprünglichen Vorsteuerabzug maßgebenden Verhältnisse geändert bei 
1. Grundstücken, Grundstücksteilen, Gebäuden oder Gebäudeteilen, die innerhalb der letzten 10 Jahre 


1 = Ja371
erstmals tatsächlich und nicht nur einmalig zur Ausführung von Umsätzen verwendet worden sind? 


2. anderen Wirtschaftsgütern und sonstigen Leistungen, die innerhalb der letzten 5 Jahre erstmals tatsäch-
1 = Ja372


lich und nicht nur einmalig zur Ausführung von Umsätzen verwendet worden sind? 


3. Wirtschaftsgütern und sonstigen Leistungen, die nur einmalig zur Ausführung von Umsätzen verwendet 
1 = Ja369


worden sind? 


Die Verhältnisse, die ursprünglich für die Beurteilung des Vorsteuerabzugs maßgebend waren, haben sich seitdem geändert durch: 


X Veräußerung X Lieferung im Sinne des § 3 Absatz 1b UStG X Wechsel der Besteuerungsform, § 15a Absatz 7 UStG 


X Wechsel der Besteuerungsform im Rahmen der Kleinunternehmer-Regelung 


X Nutzungsänderung, und zwar 


Übergang von steuerpflichtiger zu steuerfreier Vermietung oder umgekehrt beziehungsweise Änderung des Verwen-
X 


dungsschlüssels bei gemischt genutzten Grundstücken (insbesondere bei Mieterwechsel). 


steuerfreie Vermietung bisher eigengewerblich genutzter Räume oder umgekehrt; Übergang von einer Vermietung für 
X 


NATO- oder ähnliche Zwecke zu einer nach § 4 Nummer 12 UStG steuerfreien Vermietung. 


X 


Vorsteuerberichtigungsbeträge 


nachträglich abziehbar zurückzuzahlen 
EUR Ct EUR Ct 


zu 1. (z. B. Grundstücke,


§ 15a Absatz 1 Satz 2 UStG) , , 
zu 2. (z. B. andere Wirtschaftsgüter,


§ 15a Absatz 1 Satz 1 UStG) , , 
zu 3. (z. B. Wirtschaftsgüter,


§ 15a Absatz 2 UStG) , , 
357 359


Summe , , 
zu übertragen in Zeile 116 zu übertragen in Zeile 118 
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K. Berechnung der zu entrichtenden Umsatzsteuer 


Steuer 


109 


110 


111 


112 


113 


Umsatzsteuer auf steuerpflichtige Lieferungen, sonstige Leistungen und unent-


geltliche Wertabgaben (aus Zeile 41) 


Umsatzsteuer auf innergemeinschaftliche Erwerbe (aus Zeile 62) 


Umsatzsteuer, die vom Auslagerer oder Lagerhalter geschuldet wird (§ 27 Absatz 40a


UStG) (aus Zeile 64) 


Umsatzsteuer, die vom letzten Abnehmer im innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft


geschuldet wird (§ 25b Absatz 2 UStG) (aus Zeile 70) 


Umsatzsteuer, die vom Leistungsempfänger nach § 13b UStG geschuldet wird (aus


Zeile 74) 


EUR 


, 
, 
, 
, 
, 


Ct 


114 


115 


116 


Zwischensumme 


Abziehbare Vorsteuerbeträge (aus Zeile 93) 


Vorsteuerbeträge, die auf Grund des § 15a UStG nachträglich abziehbar sind (aus


Zeile 108) 


, 
, 
, 


117 


118 


119 


120 


121 


122 


123 


124 


125 


126 


Verbleibender Betrag 


Vorsteuerbeträge, die auf Grund des § 15a UStG zurückzuzahlen sind (aus Zeile 108) 


In Rechnungen unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge (§ 14c UStG)


sowie Steuerbeträge, die nach § 6a Absatz 4 Satz 2 UStG geschuldet werden 


Steuerbeträge, die nach § 17 Absatz 1 Satz 7 UStG geschuldet werden 


Steuer- und Vorsteuerbeträge, die auf frühere Besteuerungszeiträume entfallen (nur für


Kleinunternehmer, die § 19 Absatz 1 UStG anwenden) 


Umsatzsteuer 
Überschuss - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen -


Anrechenbare Beträge (aus Zeile 18 der Anlage UN) 
Verbleibende Umsatzsteuer 
Verbleibender Überschuss - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen -


(bitte in jedem Fall ausfüllen) 


Vorauszahlungssoll 2026 (einschließlich Sondervorauszahlung) 
Noch an die Finanzkasse zu entrichten - Abschlusszahlung -


Erstattungsanspruch - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen -


(bitte in jedem Fall ausfüllen) 


318 


331 


391 


816 


820 


, 
, 
, 
, 
, 


, 
, 


, 
, 


, 


Ein Umsatzsteuerbescheid ergeht nur, wenn von Ihrer Berechnung der Umsatzsteuer abgewichen wird. 


Unterschrift 


Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung einer selbständig und eigenverantwortlich tätigen und zur Hilfeleistung in 
1 = Ja


127 Steuersachen nach §§ 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes befugten Person oder Vereinigung angefertigt. 


Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung einschließlich der Anlagen hat mitgewirkt: 


128 


129 


Datum, eigenhändige Unterschrift des Unternehmers 


Datenschutzhinweis: 
Die mit der Steuererklärung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149, 150 AO sowie der §§ 18, 18b UStG erhoben. Die


Angabe der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse ist freiwillig. Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in


der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Daten-


schutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben fin-


den Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt. 


Bearbeitungshinweis


1. Die aufgeführten Daten sind mit Hilfe des geprüften und genehmigten Programms sowie ggf. unter Berücksichtigung der gespei-


cherten Daten maschinell zu verarbeiten. 
2. Die weitere Bearbeitung richtet sich nach den Ergebnissen der maschinellen Verarbeitung. 


Kontrollzahl und/oder Datenerfassungsvermerk 


2
0
2
6
0
2
0
5
0
0
0
6
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1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


Steuernummer 


zur Umsatzsteuererklärung für im Ausland ansässige Unter-


nehmer 


Anlage UN 


A. Allgemeine Angaben 
Wirtschafts-Identifikationsnummer 


D E 
IBAN 


BIC (nur bei Bankverbindungen außerhalb des Euro-


päischen Wirtschaftsraums) 


Name des Geldinstituts (Zweigstelle) und Ort 


Kontonummer (nur bei Bankverbindungen außerhalb des Europäischen Zahlungsverkehrsraums - SEPA) 


Kontoinhaber ist der 
Unternehmer laut 
Zeile 5 auf Vordruck 
USt2A


X 
Name des Kontoinhabers 


Zur Wahrnehmung der steuerlichen Pflichten und Rechte als


Bevollmächtigter (§ 80 AO) ist bestellt: X Zum Empfang von Schriftstücken als Empfangsbevoll-


mächtigter (§ 123 AO) ist bestellt: X 
Name 


Straße 


Hausnummer Hausnummerzusatz Adressergänzung 


Postleitzahl Ort 


Postleitzahl Postfach 


Telefon 


E-Mail-Adresse 


Die Umsatzsteuererklärung wurde vom Bevollmächtigten unterschrieben. Die Voraussetzungen des § 150 Absatz 3 AO liegen vor. X 


B. Vorsteuer-Vergütungsverfahren beim Bundeszentralamt für Steuern 11 


Ist für das Kalenderjahr 2026 die Vergütung von Vorsteuern in einem besonderen Verfahren (§ 18 Absatz 9 
UStG, §§ 59 bis 61a UStDV) beantragt worden? 870 1 = Ja 


2 = Nein 


C. Anrechenbare Beträge 


Bei der Beförderungseinzelbesteuerung entrichtete Umsatzsteuer


(§ 18 Absatz 5b Satz 2 UStG) – Belege bitte gesondert übermitteln -


(zu übertragen in Zeile 123 der Umsatzsteuererklärung) 888 


EUR Ct 


D. Ergänzende Angaben zu Umsätzen 


Bemessungsgrundlage


ohne Umsatzsteuer 


In den steuerpflichtigen Umsätzen enthaltene Umsätze 


Innergemeinschaftliche Fernverkäufe aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet (§ 3c UStG) 898 


EUR 


,– 


, 


2
0
2
6
0
2
0
5
1
0
0
1


 


19 
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Anleitung zur Umsatzsteuererklärung 2026 
Abgabefrist: bis 31. Juli 2027  


Abkürzungen: AO = Abgabenordnung UStDV = Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 
UStAE = Umsatzsteuer-Anwendungserlass UStG = Umsatzsteuergesetz 


Diese Anleitung soll Sie informieren, wie Sie die Vordrucke richtig ausfüllen.  


Die Anleitung kann allerdings nicht auf alle Fragen eingehen. 
Wesentliche Änderungen gegenüber der Anleitung des Vorjahres sind mit „Neu!“ gekennzeichnet. 


Abgabe der Umsatzsteuererklärung:  


Die Umsatzsteuererklärung ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung authen-


tifiziert zu übermitteln (§ 18 Absatz 3 Satz 1 UStG in Verbindung mit § 87a Absatz 6 Satz 1 AO). 
Zur Umsatzsteuererklärung gehören der Hauptvordruck USt 2 A, die Anlage UN sowie die Anlage FV. Die Anla-


ge UN ist nur von Unternehmern zu übermitteln, die im Ausland ansässig sind; Hinweise zum Ausfüllen der An-


lage UN finden Sie im Vordruck USt 6 E. Die Anlage FV ist nur von Fiskalvertretern im Sinne des § 22a UStG 
zu übermitteln. Weitere Anlagen können in besonderen Fällen erforderlich sein, auf die in den Vordrucken hin-


gewiesen wird. 
Für die elektronische authentifizierte Übermittlung benötigen Sie ein Zertifikat. Dieses erhalten Sie nach kosten-


loser Registrierung unter www.elster.de. Bitte beachten Sie, dass die Registrierung bis zu zwei Wochen dauern 
kann. Unter www.elster.de/elsterweb/softwareprodukt finden Sie Programme zur elektronischen Übermittlung. 
Auf Antrag kann das Finanzamt zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektronische Übermittlung verzich-


ten. 


So werden die Vordrucke ausgefüllt:  


Die Wirtschafts-Identifikationsnummer dient der eindeutigen Identifizierung von juristischen Personen, Perso-


nenvereinigungen und natürlichen Personen, die wirtschaftlich tätig sind. Sie wird schrittweise vom Bundeszen-


tralamt für Steuern zugeteilt. Tragen Sie die Wirtschafts-Identifikationsnummer in Zeile 4 nur ein, wenn diese 
Ihnen bereits bekannt ist. 


Bitte tragen Sie aus erfassungstechnischen Gründen die Steuernummer auf jeder Vordruckseite (oben) ein. 
Füllen Sie bitte nur die weißen Felder der Vordrucke deutlich und vollständig aus, bei denen Sie Angaben zu er-


klären haben; nicht benötigte Felder lassen Sie bitte frei und sehen von Streichungen ab. Als Bemessungs-


grundlage tragen Sie bitte die Entgelte für Umsätze sowie die Anzahlungen ein. Bitte berücksichtigen Sie Ent-


gelterhöhungen und Entgeltminderungen bei den Bemessungsgrundlagen. Kennzeichnen Sie negative Be-


träge durch ein Minuszeichen. Sollte die vorgesehene Stellenanzahl der weißen Felder nicht ausreichen, ist 
eine Eintragung zwischen den weißen Feldern in Ausnahmefällen unschädlich. Reicht der vorgesehene Platz 
darüber hinaus nicht aus, verwenden Sie bitte für weitere Angaben ein gesondertes Blatt. Fügen Sie bitte die 
erforderlichen Anlagen oder Einzelaufstellungen bei. 
Tragen Sie bei den Bemessungsgrundlagen bitte nur Beträge in vollen Euro ein; bei den Steuer- und Vorsteuer-


beträgen ist dagegen stets auch die Eintragung von Centbeträgen erforderlich. Werte in fremder Währung rech-


nen Sie bitte in Euro um. 


Die Umsatzsteuererklärung ist vom Unternehmer eigenhändig zu unterschreiben. 


Allgemeine Angaben 


Zeile 18 Für im Inland ansässige Unternehmer gilt: 


Bitte tragen Sie nur in folgenden Fällen das Datum 
des Wechsels von der Kleinunternehmer-Regelung 
zur Regelbesteuerung ein, wenn: 


– Sie Ihr Unternehmen im laufenden Kalenderjahr 
gegründet haben und Ihr Gesamtumsatz nach 
§ 19 Absatz 2 UStG 25.000 € überschreitet (§ 19 
Absatz 1 UStG). In diesem Fall tragen Sie bitte 
das Datum des Umsatzes, mit dem die Grenze in 
Höhe von 25.000 € überschritten wurde, in Zeile 
18 ein. 


– Ihr Gesamtumsatz nach § 19 Absatz 2 UStG im 


USt 2 E - Anleitung zur Umsatzsteuererklärung - Dezember 2025 


laufenden Kalenderjahr 100.000 € überschreitet 
(§ 19 Absatz 1 UStG). In diesem Fall tragen Sie 
bitte das Datum des Umsatzes, mit dem die Gren-


ze in Höhe von 100.000 € überschritten wurde, in 
Zeile 18 ein. 


– Sie ab Beginn des laufenden Kalenderjahres auf 
die Anwendung der Kleinunternehmer-Regelung 
nach § 19 Absatz 3 UStG verzichten. In diesem 
Fall tragen Sie bitte in Zeile 18 den 1. Januar 2026 
ein. Den Verzicht können Sie gegenüber dem Fi-


nanzamt bis zum letzten Tag des Monats Februar 
2028 erklären. Ihre Umsätze unterliegen dann der 



http://www.elster.de/

http://www.elster.de/elsterweb/softwareprodukt

www.elster.de/elsterweb/softwareprodukt

www.elster.de
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Besteuerung nach den allgemeinen Vorschriften 
des UStG. An den Verzicht sind Sie für mindestens 
fünf Kalenderjahre gebunden (§ 19 Absatz 3 
UStG). 


Hat Ihr Gesamtumsatz (§ 19 Absatz 2 UStG) im voran-


gegangenen Kalenderjahr 25.000 € überschritten, un-


terliegen Ihre Umsätze ab dem 1. Januar des laufen-


den Kalenderjahres der Regelbesteuerung. In diesem 


Fall tragen Sie bitte in Zeile 18 kein Datum ein. 


Für im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unter-


nehmer gilt: 


Bitte füllen Sie die Zeile 18 nicht aus. Einen Verzicht 
auf die Anwendung der Kleinunternehmer-Regelung 
erklären Sie bitte gegenüber dem Mitgliedstaat, in dem 
Sie ansässig sind. 


Zeile 21 Die Steuer ist nach vereinbarten Entgelten zu berech-


nen, sogenannte Sollversteuerung (§ 16 Absatz 1 
Satz 1 UStG). Bitte tragen Sie in diesem Fall in 
Zeile 21 eine „1“ ein. 


Die Steuer kann unter den Voraussetzungen des § 20 
UStG nach vereinnahmten Entgelten berechnet wer-


den, sogenannte Istversteuerung. Bitte tragen Sie in 
diesem Fall in Zeile 21 eine „2“ ein. 


Wird die Steuer nur für einzelne Teile des Unterneh-


mens nach vereinnahmten Entgelten berechnet, tra-


gen Sie bitte in diesem Fall in Zeile 21 eine „3“ ein 
(§ 20 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Satz 2 oder 
Satz 1 Nummer 3 UStG). 


Die Besteuerung von Anzahlungen (§ 13 Absatz 1 
Nummer 1 Buchstabe a Satz 4 UStG) ist für die Eintra-


gung in Zeile 21 unbeachtlich. Wird im laufenden Ka-


lenderjahr ausschließlich die Kleinunternehmer-Rege-


lung (§ 19 UStG) angewendet, müssen Sie keine An-


gabe in Zeile 21 vornehmen. 
Bei einem Wechsel von der Besteuerung nach verein-


nahmten Entgelten zur Besteuerung nach vereinbar-


ten Entgelten oder umgekehrt (Wechsel der Besteue-


rungsart), dürfen Umsätze nicht doppelt erfasst wer-


den oder unversteuert bleiben. Umsätze, die in Be-


steuerungszeiträumen ausgeführt wurden, in denen 
Sie die Istversteuerung angewendet haben, unterlie-


gen weiterhin der Besteuerung nach vereinnahmten 
Entgelten. Das gilt auch, wenn in späteren Besteue-


rungszeiträumen ein Wechsel zur Sollversteuerung 
eintritt. Vereinnahmen Sie das Entgelt erst nach dem 
Wechsel der Besteuerungsart, erklären Sie bitte den 
Umsatz im Besteuerungszeitraum der Vereinnah-


mung. 


Zeile 22 Wünschen Sie eine Verrechnung oder liegt eine Ab-


tretung vor, tragen Sie bitte ausschließlich in Zeile 22 
eine „1“ ein. Liegt dem Finanzamt bei Abtretungen die 


Abtretungsanzeige nach amtlichem Muster noch nicht 
vor, fügen Sie diese bitte bei oder reichen Sie sie ge-


sondert ein. 


Steuerpflichtige Lieferungen, sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben 


Zeilen 24 bis 33 Bitte tragen Sie die Umsätze und erhaltenen Anzah-


lungen ein, für die die Umsatzsteuer entstanden ist. 


Bemessungsgrundlagen sind stets Nettobeträge (ohne 
Umsatzsteuer), die Sie bitte in vollen Euro (ohne Cent-


beträge) eingeben. Bitte tragen Sie auch Umsätze ein, 
bei denen die sogenannte Mindestbemessungsgrund-


lage anzuwenden ist (§ 10 Absatz 5 UStG). Die Um-


sätze, für die der Leistungsempfänger die Umsatz-


steuer nach § 13b Absatz 5 UStG schuldet, tragen Sie 
bitte nicht hier, sondern in den Zeilen 71 bis 74 ein. 


Die in den steuerpflichtigen Umsätzen enthaltenen in-


nergemeinschaftlichen Fernverkäufe im Sinne des 
§ 3c UStG in das übrige Gemeinschaftsgebiet tragen 
Sie bitte zusätzlich in Zeile 77 ein. 


Neu! 
Die in den steuerpflichtigen Umsätzen enthaltenen Te-


lekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleis-


tungen sowie auf elektronischem Weg erbrachten 
sonstigen Leistungen an im übrigen Gemeinschaftsge-


biet ansässige Nichtunternehmer unter der Vorausset-


zung des § 3a Absatz 5 Satz 3 UStG tragen Sie bitte 
zusätzlich in Zeile 77 ein. 


Unentgeltliche Wertabgaben aus dem Unternehmen 
sind, soweit sie in der Abgabe von Gegenständen be-


stehen, in der Regel den entgeltlichen Lieferungen 
und, soweit sie in der Abgabe oder Ausführung von 
sonstigen Leistungen bestehen, in der Regel den ent-


geltlichen sonstigen Leistungen gleichgestellt. Sie um-


fassen auch unentgeltliche Sachzuwendungen und 
sonstige Leistungen an Arbeitnehmer. 


Bitte tragen Sie hier auch die Lieferungen bei der Aus-


lagerung von Gegenständen aus einem Umsatzsteu-


erlager ein, wenn dem liefernden Unternehmer die 
Auslagerung zuzurechnen ist. In allen anderen Fällen 
der Auslagerung – insbesondere, wenn dem Abneh-


mer die Auslagerung zuzurechnen ist – tragen Sie die 
Umsätze bitte nicht hier, sondern in Zeile 63 ein. 


Bitte tragen Sie die Umsätze und erhaltenen Anzah-


lungen zum ermäßigten Steuersatz von 0 % (§ 12 Ab-


satz 3 UStG) in den Zeilen 30 bis 32 ein. Diesem 
Steuersatz unterliegen ausschließlich die Lieferung, 
Installation und unentgeltliche Wertabgabe von 


– Solarmodulen, 
– wesentlichen Komponenten für den Betrieb einer 


Photovoltaikanlage und 
– Speichern, die dazu dienen, den mit den Solarmo-


dulen erzeugten Strom zu speichern 
an den Betreiber einer Photovoltaikanlage. 
Voraussetzung dafür ist, dass die Photovoltaikanlage 
auf oder in der Nähe von 


– Privatwohnungen, 
– Wohnungen sowie 
– öffentlichen und anderen Gebäuden, die für dem 


Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt werden, 
installiert wird. Diese Voraussetzungen gelten als er-


füllt, wenn die installierte Bruttoleistung der Photovol‐
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taikanlage laut Marktstammdatenregister nicht mehr 
als 30 kW (peak) beträgt oder betragen wird. 
Zu den weiteren Voraussetzungen beachten Sie bitte 
die Abschnitte 3.2 Absatz 3 und 12.18 UStAE. 


Änderungen von Bemessungsgrundlagen (§ 17 UStG) 
für Umsätze, die den vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezem-


ber 2020 geltenden Steuersätzen von 16 % bzw. 5 % 
unterlegen haben, tragen Sie bitte zusammen mit dem 
selbst berechneten Steuerbetrag in Zeile 33 ein. 


Sofern aufgrund besonderer Genehmigung die soge-


nannte Istversteuerung (Besteuerung nach verein-


nahmten Entgelten) anzuwenden ist, gilt dies auch für 
in diesem Jahr vereinnahmte Beträge für nach dem 
30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 ausgeführ-


te Umsätze. 


Die Nachversteuerung von nach dem 30. Juni 2020 
und vor dem 1. Januar 2021 vereinnahmten Anzahlun-


gen für nach dem 31. Dezember 2025 ausgeführte 
Umsätze nehmen Sie bitte in Zeile 40 vor. 


Die Umsätze im Rahmen einer Geschäftsveräußerung 
im Ganzen an einen anderen Unternehmer für dessen 
Unternehmen unterliegen nicht der Umsatzsteuer (§ 1 
Absatz 1a UStG). Solche Umsätze geben Sie bitte in 
der Zeile 79 an. 


Im Inland steuerpflichtige Umsätze, die in den beson-


deren Besteuerungsverfahren nach §§ 18i, 18j oder 
18k UStG erklärt werden, tragen Sie bitte nicht in den 
Zeilen 24 bis 33 ein. Informationen zu den besonderen 
Besteuerungsverfahren erhalten Sie unter 
www.bzst.de. 


Ihre steuerpflichtigen Umsätze im Sinne des § 25 
UStG tragen Sie bitte nicht in den Zeilen 24 bis 33, 
sondern ausschließlich in Zeile 37 ein. Ihre steuerfrei-


en Umsätze im Sinne des § 25 UStG tragen Sie bitte 
ausschließlich in Zeile 49 ein. 


Ihre steuerpflichtigen Umsätze im Sinne des § 25a 
UStG tragen Sie bitte nicht in den Zeilen 24 bis 33, 
sondern ausschließlich in Zeile 38 ein. 


Bitte beachten Sie, dass für land- und forstwirt-


schaftliche Betriebe, die ihre Umsätze nach den 
Durchschnittssätzen des § 24 Absatz 1 UStG versteu-


ern, Lieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet 
an Abnehmer mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
getrennt von den sonstigen Umsätzen aufzuzeichnen 
sind. Tragen Sie diese Entgelte bitte in Zeile 34 ein. 
Über diese Lieferungen übermitteln Sie bitte Zusam-


menfassende Meldungen an das Bundeszentralamt 
für Steuern (vergleiche Erläuterungen zu den Zeilen 
42 bis 44). Nähere Informationen hierzu erhalten Sie 
unter www.bzst.de. 


Steuerpflichtige Umsätze (einschließlich unentgeltli-


cher Wertabgaben), für die eine Steuer nach § 24 
UStG zu entrichten ist (Sägewerkserzeugnisse, Ge-


tränke und alkoholische Flüssigkeiten, z. B. Wein) sind 
in Zeile 35 einzutragen. Bitte beachten Sie, dass für 
land- und forstwirtschaftliche Betriebe, die ihre Umsät-


ze nach den Durchschnittssätzen des § 24 Absatz 1 
Nummer 2 UStG versteuern, die auf die jeweiligen Be-


messungsgrundlagen anzuwendenden Durchschnitts-


sätze um die zum Zeitpunkt des Umsatzes aktuellen 
Sätze für pauschalierte Vorsteuerbeträge (§ 24 Ab-


satz 1 Satz 3 in Verbindung mit Satz 1 Nummer 2 
UStG) zu vermindern sind. Bitte wenden Sie den da-


nach berechneten Prozentsatz zur Ermittlung des 
Steuerbetrags auf die Bemessungsgrundlage an. 


Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, die ihre Um-


sätze nach den Durchschnittssätzen des § 24 Ab-


satz 1 UStG versteuern, müssen nur dann in Zeile 36 
Eintragungen machen, wenn sie verpflichtet sind, ihre 
Einnahmen aufzuzeichnen. Umsätze, für die die Ver-


einfachungsregelung nach Abschnitt 24.6 UStAE an-


gewendet wird, tragen Sie bitte ebenfalls hier ein. Bitte 
erfassen Sie diese Umsätze als Nettobetrag. 


Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, die ihre Um-


sätze nach den allgemeinen Vorschriften des UStG 
(Regelbesteuerung) versteuern, tragen ihre steuer-


pflichtigen Umsätze bitte in den Zeilen 24 bis 33 ein. 
Sofern nach § 24 Absatz 1 Satz 1 UStG der Gesamt-


umsatz (§ 19 Absatz 2 UStG) im vorangegangenen 
Kalenderjahr mehr als 600.000 € betragen hat, müs-


sen Sie die Umsätze nach der Regelbesteuerung ver-


steuern. Zur Ermittlung des Gesamtumsatzes können 
hilfsweise die ertragsteuerlichen Aufzeichnungen und 
Gewinnermittlungen herangezogen werden. Im Übri-


gen sind die Umsätze nach den Betriebsmerkmalen 
und unter Berücksichtigung der besonderen Verhält-


nisse zu schätzen. 


Sofern Sie innergemeinschaftliche Erwerbe getätigt 
haben, tragen Sie diese bitte in den Zeilen 56 bis 62 
ein. 


Zeilen 34 bis 36 


Bitte tragen Sie in Zeile 37 Ihre im Inland steuerpflich-


tigen Reiseleistungen ein (§ 25 UStG). 


Reiseleistungen sind Leistungen, die mit der Durch-


führung von Reisen verbunden sind, z. B. Transport, 
Übernachtung, Reisebegleitung oder Verpflegung. 
§ 25 UStG findet nur Anwendung, wenn Sie für die 
Durchführung der Reise Gegenstände und Dienstleis-


tungen Dritter (Reisevorleistungen) in Anspruch neh-


men und diese dem Reisenden unmittelbar zugute-


kommen. Zeile 37 


Die Bemessungsgrundlage ist die Differenz zwischen 
dem vom Reisenden gezahlten Betrag und den Kos-


ten der Reisevorleistungen (Marge). Die in diesem Un-


terschiedsbetrag enthaltene Umsatzsteuer ist heraus-
Neu!


zurechnen. 


Sie sind nicht berechtigt, die Vorsteuer aus den Reise-


vorleistungen abzuziehen. 



http://www.bzst.de/

http://www.bzst.de/

www.bzst.de

www.bzst.de
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wurde. 


Als Bemessungsgrundlage ist der Betrag anzusetzen, 
um den der Verkaufspreis den Einkaufspreis über-


steigt. Die in dem Unterschiedsbetrag enthaltene Um-


satzsteuer ist herauszurechnen. Die Steuer ist nach 
dem allgemeinen Steuersatz zu berechnen. 


Sie können bei jeder einzelnen Lieferung eines Ge-


brauchtgegenstandes auf die Anwendung der Diffe-


renzbesteuerung verzichten (§ 25a Absatz 8 UStG). 
Sofern Sie auf die Anwendung verzichten, tragen Sie 
diese Umsätze bitte nicht hier, sondern in Zeile 24 bis 
33 ein. 


Zeile 38   


Neu! 


Bitte tragen Sie in Zeile 38 Ihre der Differenzbesteue-


rung unterliegenden Umsätze ein (§ 25a UStG). 


Die Anwendung der Differenzbesteuerung setzt vor-


aus, dass 
- Sie als Wiederverkäufer tätig sind (gewerbsmäßiger 
Händler), 
- bewegliche, körperliche Gegenstände (Gebrauchtge-


genstände) geliefert haben, 
- die Gebrauchtgegenstände an Sie im Gemein-


schaftsgebiet geliefert wurden und 
- für die Lieferung an Sie Umsatzsteuer nicht geschul-


det oder die Differenzbesteuerung vorgenommen 


Zeile 39 Haben Sie in einem vorangegangenen Kalenderjahr 
die Kleinunternehmer-Regelung (§ 19 UStG) ange-


wendet und Anzahlungen für Umsätze vereinnahmt, 
die Sie erst in diesem Kalenderjahr ausgeführt haben 
und die nun der Regelbesteuerung oder der Durch-


schnittssatzbesteuerung (§ 24 UStG) unterliegen, 
dann tragen Sie die Steuer (Nachsteuer) bitte in Zeile 


39 ein. 
Wenn Sie von der Anwendung der Regelbesteuerung 
oder der Durchschnittssatzbesteuerung (§ 24 UStG) 
zur Kleinunternehmer-Regelung (§ 19 UStG) gewech-


selt haben, tragen Sie die Beträge bitte in Zeile 121 
und nicht in Zeile 39 ein. 


Zeile 40   Nach §   27 Absatz   1 Satz   2 und 3 UStG ist die Umsatz - ermäßigte Steuersatz von 7   % auf 5   % gesenkt.  
steuer, die für vor dem 1.   Januar 2021 vereinnahmten  Wurde eine Leistung nach dem 31. Dezember 2025  
Entgelte und Teilentgelte geschuldet wird, für den Be - erbracht, für die eine An- oder Vorauszahlung bereits  
steuerungszeitraum zu berechnen und zu bezahlen, in  vor dem 1.   Januar 2021 zu 16   % bzw. 5   % versteuert  
dem die Leistung bzw. Teilleistung ausgeführt wird.  wurde, tragen Sie die entsprechende Nachsteuer von  
Vom 1.   Juli 2020 bis zum 31.   Dezember 2020 wurde  3   % bzw. 2   % bitte in Zeile 40 ein. Eine Eintragung   in  
der allgemeine Steuersatz von 19   % auf 16   % und der  den Zeilen 24 bis 36 ist nicht vorzunehmen  


Steuerfreie Lieferungen, sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben 


Zeilen 42 bis 44 Bitte tragen Sie in Zeile 42 steuerfreie innergemein-


schaftliche Lieferungen an Abnehmer mit Umsatz-


steuer-Identifikationsnummer ein (§ 4 Nummer 1 
Buchstabe b in Verbindung mit § 6a UStG). Dies gilt 
nicht für Kleinunternehmer, deren Umsätze nach § 19 
Absatz 1 UStG steuerfrei sind, ausgenommen für in-


nergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge. 
Tragen Sie die nach § 19 Absatz 1 UStG steuerfreien 
Umsätze bitte in Zeile 53 ein. Über die in Zeile 42 ein-


zutragenden Lieferungen übermitteln Sie bitte Zusam-


menfassende Meldungen an das Bundeszentralamt 
für Steuern. Innergemeinschaftliche Lieferungen, 
die Sie nicht, unrichtig oder unvollständig in der Zu-


sammenfassenden Meldung angegeben haben, sind 
steuerpflichtig (vergleiche Abschnitt 4.1.2 Absatz 2 
und 3 UStAE). Tragen Sie diese bitte ausschließlich in 
den Zeilen 24, 27, 33 bzw. 39 ein. 


Bitte tragen Sie in Zeile 43 die innergemeinschaftli-


chen Lieferungen neuer Fahrzeuge (§ 1b UStG) an 
Abnehmer ohne Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 


gesondert ein. 


Bitte tragen Sie in Zeile 44 die innergemeinschaftli-


chen Lieferungen neuer Fahrzeuge durch Nichtunter-


nehmer und Unternehmer außerhalb ihres Unterneh-


mens ein (§ 2a UStG). Zum Vorsteuerabzug beachten 
Sie bitte die Erläuterungen zu den Zeilen 85 bis 93. 


Übermitteln Sie bitte über die in Zeilen 43 und 44 ein-


zutragenden Umsätze für jede innergemeinschaftliche 
Lieferung eines neuen Fahrzeugs an einen Abnehmer 
ohne Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eine Mel-


dung nach der Fahrzeuglieferungs-Meldepflicht-


verordnung an das Bundeszentralamt für Steuern. 


Nähere Informationen zu den vorgenannten Verfahren 
erhalten Sie beim Bundeszentralamt für Steuern 
(www.bzst.de). 


Anzahlungen zu steuerfreien innergemeinschaftlichen 
Lieferungen sind nicht einzutragen. Der Gesamtbetrag 
(Anzahlungen und Restzahlung) ist im Besteuerungs-


zeitraum der Leistungsausführung anzugeben. 


Zeile 45 Bitte tragen Sie in Zeile 45 steuerfreie Ausfuhrliefe-


rungen ein (§ 4 Nummer 1 Buchstabe a, § 6 UStG). 


Diese Umsätze berechtigen zum Vorsteuerabzug. 
Bitte tragen Sie abziehbare Vorsteuerbeträge in den 
Zeilen 85 bis 93 ein. 


Anzahlungen zu steuerfreien Umsätzen sind nicht ein-


zutragen. Der Gesamtbetrag (Anzahlungen und Rest-


zahlung) ist im Besteuerungszeitraum der Leistungs-


ausführung anzugeben. 


Umsätze, die aufgrund der Kleinunternehmerregelung 
(§ 19 Absatz 1 UStG) steuerfrei sind, tragen Sie hier 
bitte nicht ein. Bitte tragen Sie diese Umsätze in Zeile 
53 ein. 



http://www.bzst.de/

www.bzst.de
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Bitte tragen Sie hier folgende steuerfreie Umsätze ein: 
– Lohnveredelungen an Gegenständen der Ausfuhr 


(§ 4 Nummer 1 Buchstabe a, § 7 UStG) (Zeile 46); 
– Umsätze für die Seeschifffahrt und für die Luftfahrt 


(§ 4 Nummer 2, § 8 UStG), grenzüberschreitende 
Güterbeförderungen und andere sonstige Leistun-


gen nach § 4 Nummer 3 UStG sowie Vermittlungs-


leistungen nach § 4 Nummer 5 UStG (z. B. Provi-


sionen im Zusammenhang mit Ausfuhrlieferungen) 
(Zeile 46); 


– Umsätze im Sinne des Offshore-Steuerabkom-


mens, des Zusatzabkommens zum NATO-Trup-


penstatut oder des Ergänzungsabkommens zum 
Protokoll über die NATO-Hauptquartiere (Zeile 47); 


– Umsätze nach Verordnungen der EU (z.B. SAFE – 
2025/1106) (Zeile 48); 


– Reiseleistungen, soweit die Reisevorleistungen im 
Drittlandsgebiet bewirkt werden (§ 25 Absatz 2 
UStG) (Zeile 49). 


Diese Umsätze berechtigen zum Vorsteuerabzug. 
Bitte tragen Sie abziehbare Vorsteuerbeträge in den 
Zeilen 85 bis 93 ein. 


Anzahlungen zu steuerfreien Umsätzen sind nicht ein-


zutragen. Der Gesamtbetrag (Anzahlungen und Rest-


zahlung) ist im Besteuerungszeitraum der Leistungs-


ausführung anzugeben. 


Umsätze, die aufgrund der Kleinunternehmerregelung 
(§ 19 Absatz 1 UStG) steuerfrei sind, tragen Sie hier 
bitte nicht ein. Bitte tragen Sie diese Umsätze in Zeile 
53 ein. 


Zeilen 46 bis 50 


Neu! 


Bitte tragen Sie die steuerfreien Umsätze ohne Vor-


steuerabzug, die nicht zum Gesamtumsatz nach § 19 
Absatz 2 UStG gehören, ein. 


Gesamtumsatz im Sinne des § 19 Absatz 2 UStG ist 
die Summe der vom Unternehmer ausgeführten steu-


erbaren Umsätze im Sinne des § 1 Absatz 1 Num-


mer 1 UStG abzüglich 
– der Umsätze, die nach § 4 Nummer 8 Buchstabe i, 


Nummer 9 Buchstabe b und Nummer 11 bis 29 
steuerfrei sind und 


– der Umsätze, die nach § 4 Nummer 8 Buchstabe a 
bis h, Nummer 9 Buchstabe a und Nummer 10 
steuerfrei sind, wenn sie Hilfsumsätze sind. 


Bitte tragen Sie in Zeile 51 die steuerfreien Umsätze 
nach § 4 Nummer 12 UStG aus der Vermietung und 


Verpachtung von Grundstücken ein. Zeilen 51 bis 52 


Bitte tragen Sie in Zeile 52 die weiteren steuerfreien 
Umsätze ein. Dies können z. B. Umsätze nach § 4 
Nummer 14 UStG aus der Tätigkeit als Arzt oder aus 
ähnlicher heilberuflicher Tätigkeit sein. 


Die in Zeile 51 und 52 einzutragenden Umsätze sind 
nicht als steuerfreie Umsätze nach § 19 Absatz 1 
UStG in Zeile 53 einzutragen. 


Tragen Sie bitte nur den Gesamtbetrag (Anzahlungen 
und Restzahlung) im Besteuerungszeitraum der Leis-


tungsausführung ein. Ausschließliche Anzahlungen im 
Besteuerungszeitraum zu steuerfreien Umsätzen tra-


gen Sie bitte nicht ein. 


Kleinunternehmer sind von der Übermittlung von 
Umsatzsteuererklärungen befreit. Dies betrifft jedoch 
nicht die Fälle des § 18 Absatz 4a UStG. Hierunter fal-


len z. B. innergemeinschaftliche Erwerbe (§ 1 Absatz 1 
Nummer 5 UStG) und bezogene Leistungen, für die 
Kleinunternehmer die Steuer als Leistungsempfänger 
schulden (§ 13b Absatz 1 und 2 in Verbindung mit Ab-


satz 5 UStG). In den dort genannten Fällen haben 
Kleinunternehmer dem Finanzamt eine Umsatzsteuer-


erklärung zu übermitteln. Auch bleibt die Erklärungs-


pflicht in dem Fall bestehen, in dem der Kleinunterneh-


mer vom Finanzamt zur Abgabe aufgefordert wird 
(§ 149 Absatz 1 Satz 2 AO). 


Bitte machen Sie in Zeile 53 nur Angaben, wenn Sie 
als Kleinunternehmer steuerfreie Umsätze nach § 19 
Absatz 1 UStG erbracht haben und nach § 18 Absatz 
4a UStG zur Abgabe der Umsatzsteuererklärung ver-


pflichtet sind oder durch das Finanzamt zur Abgabe 
einer Umsatzsteuererklärung aufgefordert wurden. 


Ihre Lieferungen, sonstigen Leistungen und unentgelt-


lichen Wertabgaben sind nach § 19 Absatz 1 UStG im 
Inland steuerfrei, soweit der Gesamtumsatz (§ 19 Ab-


satz 2 UStG) 
– im vorangegangenen Kalenderjahr 25.000 €, 
– im laufenden Kalenderjahr 100.000 € nicht über-


stiegen hat und 
– Sie nicht auf die Steuerbefreiung nach § 19 Ab-


satz 3 UStG verzichtet haben. 
Bereits der Umsatz, der die Grenze in Höhe von 


100.000 € im laufenden Kalenderjahr übersteigt, ist 
nicht mehr nach § 19 Absatz 1 UStG steuerfrei, son-


dern unterliegt der Regelbesteuerung und ist nicht in 
Zeile 53 zu erfassen. 


Wenn Sie die unternehmerische Tätigkeit im Laufe 
des Kalenderjahres aufgenommen haben, unterliegt 
bereits der Umsatz, der die Grenze in Höhe von 
25.000 € übersteigt, der Regelbesteuerung, ist nicht 
nach § 19 Absatz 1 UStG steuerfrei und nicht in Zeile 
53 zu erfassen. 


Gesamtumsatz im Sinne des § 19 Absatz 2 UStG ist 
die Summe der vom Unternehmer ausgeführten steu-


erbaren Umsätze im Sinne des § 1 Absatz 1 Num-


mer 1 UStG abzüglich 
– der Umsätze, die nach § 4 Nummer 8 Buchstabe i, 


Nummer 9 Buchstabe b und Nummer 11 bis 29 
steuerfrei sind und 


– der Umsätze, die nach § 4 Nummer 8 Buchstabe a 
bis h, Nummer 9 Buchstabe a und Nummer 10 
steuerfrei sind, wenn sie Hilfsumsätze sind. 


Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug, die nicht 
zum Gesamtumsatz nach § 19 Absatz 2 UStG gehö-


ren, tragen Sie bitte ausschließlich in die Zeilen 51 
und 52 ein. Bitte beachten Sie hierzu die Erläuterun-


gen zu den Zeilen 51 und 52. 


Für den Zeitraum der Anwendung der Kleinunterneh-


mer-Regelung sind Sie nicht berechtigt 
– die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche 


Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b, § 6a 


Zeile 53 
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UStG) in Anspruch zu nehmen; 
– auf Steuerbefreiungen nach § 9 UStG zu verzich-


ten und 
– Vorsteuern nach § 15 UStG abzuziehen. Dies gilt 


auch für Steuerbeträge, die Sie als Kleinunterneh-


mer schulden (unter anderem § 27 Absatz 40a 
UStG, § 13b Absatz 5 UStG). 


Wenn Sie als Kleinunternehmer neue Fahrzeuge in-


nergemeinschaftlich liefern, beachten Sie bitte die Er-


läuterungen zu den Zeilen 42 bis 44. Zum Vorsteuer-


abzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer 
Fahrzeuge beachten Sie bitte die Erläuterungen zu 
den Zeilen 85 bis 93. Wegen der Erklärungspflichten 
zu innergemeinschaftlichen Erwerben, die für Sie als 
Kleinunternehmer in Betracht kommen, beachten Sie 
bitte die Erläuterungen zu den Zeilen 56 bis 62. Hin-


sichtlich der Umsätze, für die Sie als Kleinunterneh-


mer die Steuer nach § 27 Absatz 40a UStG schulden, 
beachten Sie bitte die Erläuterungen zu Zeile 63 und 
hinsichtlich der Steuerbeträge, die Sie als Kleinunter-


nehmer nach § 13b Absatz 5 UStG schulden, die Er-


läuterungen zu den Zeilen 71 bis 74. 


Die in Zeile 53 enthaltenen innergemeinschaftlichen 
Fernverkäufe im Sinne des § 3c UStG in das übrige 
Gemeinschaftsgebiet, tragen Sie bitte zusätzlich in 
Zeile 77 ein. 


Die in Zeile 53 enthaltenen Telekommunikations-, 
Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen sowie auf 
elektronischem Weg erbrachten sonstigen Leistungen 
an im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Nicht-


unternehmer unter der Voraussetzung des § 3a Ab-


satz 5 Satz 3 UStG, tragen Sie bitte zusätzlich in Zeile 
77 ein. 


Bitte beachten Sie die Erläuterungen zu Zeile 121 und 
tragen Sie die auf die bereits versteuerten Anzahlun-


gen entfallende Anrechnung der Steuer in Zeile 121 
ein, wenn 


– in einem vorangegangenen Kalenderjahr die Re-


gelbesteuerung oder die Durchschnittssatzbe-


steuerung (§ 24 UStG) angewendet wurde und 
– Anzahlungen für Umsätze vereinnahmt und ver-


steuert wurden, die erst in diesem Kalenderjahr 
ausgeführt worden sind und nun der Kleinunter-


nehmer-Regelung (§ 19 UStG) unterliegen. 
Da Sie die Steuer selbst berechnen müssen (§ 18 Ab-


satz 3 UStG), nehmen Sie bitte auch Eintragungen in 
den Zeilen 124 bis 126 vor. 


Für im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unter-


nehmer, welche die Steuerbefreiung für Kleinunterneh-


mer nicht mehr in Deutschland in Anspruch nehmen 
können, gilt: 


Bitte tragen Sie die in Deutschland als Kleinunterneh-


mer erbrachten Umsätze, welche Sie bisher über das 
besondere Besteuerungsverfahren für Kleinunterneh-


mer erklärt haben, in Zeile 53 der Umsatzsteuererklä-


rung ein. Gegebenenfalls kommt auch eine Teilnahme 
an den besonderen Besteuerungsverfahren One-Stop-


Shop bzw. Import-One-Stop-Shop in Betracht. Weitere 
Informationen dazu erhalten Sie bei der zuständigen 
Behörde Ihres Mitgliedstaates. 


Zeile 54 Bitte tragen Sie in Zeile 54 die steuerfreien Umsätze 
ohne Vorsteuerabzug, die zum Gesamtumsatz nach 
§ 19 Absatz 2 UStG gehören, ein. Dies können z. B. 
Umsätze nach § 4 Nummer 9 Buchstabe a UStG aus 
dem Verkauf von Grundstücken sein, sofern es sich 
nicht um Hilfsumsätze handelt. 


Gesamtumsatz im Sinne des § 19 Absatz 2 UStG ist 
die Summe der vom Unternehmer ausgeführten steu-


erbaren Umsätze im Sinne des § 1 Absatz 1 Num-


mer 1 UStG abzüglich 
– der Umsätze, die nach § 4 Nummer 8 Buchstabe i, 


Nummer 9 Buchstabe b und Nummer 11 bis 29 
steuerfrei sind und 


Innergemeinschaftliche Erwerbe 


– der Umsätze, die nach § 4 Nummer 8 Buchstabe a 
bis h, Nummer 9 Buchstabe a und Nummer 10 
steuerfrei sind, wenn sie Hilfsumsätze sind. 


Tragen Sie bitte nur den Gesamtbetrag (Anzahlungen 
und Restzahlung) im Besteuerungszeitraum der Leis-


tungsausführung ein. Ausschließliche Anzahlungen im 
Besteuerungszeitraum zu steuerfreien Umsätzen tra-


gen Sie bitte nicht ein. 


Umsätze, die aufgrund der Kleinunternehmerregelung 
(§ 19 Absatz 1 UStG) steuerfrei sind, tragen Sie hier 
bitte nicht ein. Bitte tragen Sie diese Umsätze in Zeile 
53 ein. 


Zeile 55  Bitte füllen Sie die Zeile 55 bei innergemeinschaftli - Lieferungen tragen Sie bitte in Zeile 65 ein. Bitte be -


chen Dreiecksgeschäften aus, wenn Sie der erste Ab- achten Sie hierzu die Erläuterungen zu den Zeilen 65  
nehmer sind und Ihr Erwerb als besteuert gilt (§   25b  bis 70.  
Absatz 3 UStG). Ihre als erster Abnehmer getätigten  


Zeilen 56 bis 62 Bitte tragen Sie in Zeile 56 die steuerfreien innerge- frei wäre (§ 4b Nummer 3 UStG), 
meinschaftlichen Erwerbe im Sinne des § 4b und – von Gegenständen, die der Unternehmer für Um-


§ 25c UStG ein. sätze verwendet, für die der Ausschluss vom Vor-


Steuerbefreit ist der innergemeinschaftliche Erwerb steuerabzug nach § 15 Absatz 3 UStG nicht eintritt 
– bestimmter Gegenstände, deren Lieferung im In- (§ 4b Nummer 4 UStG), und 


land steuerfrei wäre (§ 4b Nummer 1 und 2 – von Anlagegold (§ 25c Absatz 1 Satz 1 UStG). 
UStG), 


– der Gegenstände, deren Einfuhr im Inland steuer- Bitte tragen Sie hier die folgenden Umsätze ein: 
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– steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe 
im Sinne des § 1a UStG, die dem allgemeinen 
Steuersatz von 19 % (§ 12 Absatz 1 UStG) unter-


liegen (Zeile 57); 
– steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe, 


die dem ermäßigten Steuersatz von 7 % (§ 12 Ab-


satz 2 UStG) unterliegen (Zeile 58); 
– steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe, 


die einem anderen Steuersatz unterliegen (z. B. 
16 %, Zeile 60). 


Bitte tragen Sie in Zeile 59 die steuerpflichtigen inner-


gemeinschaftlichen Erwerbe ein, die dem ermäßigten 
Steuersatz von 0 % (§ 12 Absatz 3 UStG) unterliegen. 
Diesem Steuersatz unterliegen ausschließlich die in-


nergemeinschaftlichen Erwerbe von 
– Solarmodulen, 
– wesentlichen Komponenten für den Betrieb einer 


Photovoltaikanlage und 
– Speichern, die dazu dienen, den mit den Solarmo-


dulen erzeugten Strom zu speichern 
durch den Betreiber einer Photovoltaikanlage. 
Voraussetzung dafür ist, dass die Photovoltaikanlage 
auf oder in der Nähe von 


– Privatwohnungen, 
– Wohnungen sowie 
– öffentlichen und anderen Gebäuden, die für dem 


Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt werden, 


installiert wird. Diese Voraussetzungen gelten als er-


füllt, wenn die installierte Bruttoleistung der Photovol-


taikanlage laut Marktstammdatenregister nicht mehr 
als 30 kW (peak) beträgt oder betragen wird. 
Zu den weiteren Voraussetzungen beachten Sie bitte 
Abschnitt 12.18 UStAE. 


Sie müssen innergemeinschaftliche Erwerbe in dem 
Besteuerungszeitraum erklären, in dem die Rechnung 
ausgestellt wird; spätestens jedoch in dem Besteue-


rungszeitraum, in dem der Monat endet, der auf den 
Erwerb folgt (§ 13 Absatz 1 Nummer 6 UStG). 


Tragen Sie in Zeile 61 bitte den steuerpflichtigen in-


nergemeinschaftlichen Erwerb eines neuen Fahrzeugs 
ein, das Sie im Rahmen Ihres Unternehmens von 
einer Person ohne Umsatzsteuer-Identifikationsnum-


mer (insbesondere von einer Privatperson) bezogen 
haben. Ein innergemeinschaftlicher Erwerb liegt auch 
dann vor, wenn das Fahrzeug nicht von einem ande-


ren Unternehmer an Sie geliefert wurde. 


Haben Sie hingegen das neue Fahrzeug außerhalb 
Ihres Unternehmens (z. B. als Privatperson oder als 
Unternehmer für Ihren privaten Bereich) erworben, er-


klären Sie bitte den innergemeinschaftlichen Erwerb in 
einem gesonderten Verfahren (sogenannte Fahrzeug-


einzelbesteuerung nach § 1b UStG) mit dem Vordruck 
USt 1 B. 


Steuerschuldner bei Auslagerung (§ 27 Absatz 40a UStG) 


Tragen Sie bitte in Zeile 63 die Lieferungen ein, die Tragen Sie in Zeile 63 bitte nicht die Lieferungen ein, Zeile 63 
den Auslagerungen von Gegenständen aus einem die dem liefernden Unternehmer zuzurechnen sind, 
Umsatzsteuerlager vorangegangen sind. Die Umsatz- wenn die Auslagerung im Zusammenhang mit diesen 
steuer für diese Umsätze schuldet der Unternehmer, Lieferungen steht. Diese Umsätze tragen Sie bitte in 
dem die Auslagerung zuzurechnen ist (Auslagerer); den Zeilen 24, 27 bzw. 33 ein. Zum Vorsteuerabzug 
ggf. der Lagerhalter als Gesamtschuldner. beachten Sie bitte die Zeile 88 . 


Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte (§ 25b UStG) 


Bitte füllen Sie die Zeile 65 bei innergemeinschaftli-


chen Dreiecksgeschäften aus, wenn Sie erster Abneh-


mer sind und der letzte Abnehmer für diese Lieferun-


gen die Steuer schuldet. Bitte tragen Sie die Bemes-


sungsgrundlage (§ 25b Absatz 4 UStG) Ihrer Lieferun-


gen an den letzten Abnehmer ein. 


Die hier einzutragenden Umsätze übermitteln Sie bitte 
auch in Zusammenfassenden Meldungen an 
das Bundeszentralamt für Steuern. Bitte beachten Sie 
hierzu die Erläuterungen zu den Zeilen 42 bis 44. 


Die Bemessungsgrundlage und die Steuer, die der 
letzte Abnehmer nach § 25b Absatz 2 UStG für die 
Lieferung des ersten Abnehmers schuldet, tragen Sie 
bitte in den Zeilen 66, 67 und 69 ein. 


In Zeile 68 tragen Sie bitte die Umsätze zum ermäßig-


ten Steuersatz von 0 % (§ 12 Absatz 3 UStG) ein, 
wenn Sie als letzter Abnehmer die Steuer nach § 25b 


Absatz 2 UStG für die Lieferung des ersten Abneh-


mers schulden. Diesem Steuersatz unterliegt aus-


schließlich die Lieferung von 
– Solarmodulen 
– wesentlichen Komponenten für den Betrieb einer 


Photovoltaikanlage und 
– Speichern, die dazu dienen, den mit Solarmodulen 


erzeugten Strom zu speichern 
an den Betreiber einer Photovoltaikanlage. 
Voraussetzung dafür ist, dass die Photovoltaikanlage 
auf oder in der Nähe von 


– Privatwohnungen, 
– Wohnungen sowie 
– öffentlichen und anderen Gebäuden, die für dem 


Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt werden, 
installiert wird. Diese Voraussetzungen gelten als er-


füllt, wenn die installierte Bruttoleistung der Photovol-


taikanlage laut Marktstammdatenregister nicht mehr 


Zeilen 65 bis 70 
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als 30 kW (peak) beträgt oder betragen wird. Zu den Zum Vorsteuerabzug für diese Lieferung vergleiche 
weiteren Voraussetzungen beachten Sie bitte Ab- Erläuterungen zu den Zeilen 85 bis 93. 
schnitt 12.18 UStAE. 


Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG) 


Zeilen 71 bis 74 Hier tragen Sie bitte – vorbehaltlich der Ausnahmere-


gelungen des § 13b Absatz 6 UStG – die Umsätze ein, 
für die Sie die Steuer als Leistungsempfänger schul-


den: 
– sonstige Leistungen nach § 3a Absatz 2 UStG 


eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen 
Unternehmers (Zeile 71); 


– unter das Grunderwerbsteuergesetz fallende Um-


sätze, insbesondere Lieferungen von Grundstü-


cken, für die der leistende Unternehmer nach § 9 
Absatz 3 UStG zur Steuerpflicht optiert hat (Zeile 
72); 


– Werklieferungen und die nicht in Zeile 71 einzutra-


genden sonstigen Leistungen eines im Ausland 
ansässigen Unternehmers (Zeile 73). Dies gilt 
auch, sofern Sie als Leistungsempfänger eine ju-


ristische Person sind; 
– Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände 


durch den Sicherungsgeber an den Sicherungs-


nehmer außerhalb des Insolvenzverfahrens (Zeile 
73). Dies gilt auch, sofern Sie als Leistungsemp-


fänger eine juristische Person sind; 
– Bauleistungen, einschließlich Werklieferungen und 


sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit 
Grundstücken, die der Herstellung, Instandset-


zung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung 
von Bauwerken dienen (ohne Planungs- und Über-


wachungsleistungen), wenn Sie als Leistungsemp-


fänger ein Unternehmer sind, der selbst solche 
Bauleistungen erbringt (Zeile 73); 


– Lieferungen von Gas über das Erdgasnetz oder 
von Elektrizität sowie von Wärme oder Kälte durch 
einen im Ausland ansässigen Unternehmer unter 
den Bedingungen des § 3g UStG (Zeile 73); 


– Lieferungen von Gas über das Erdgasnetz durch 
einen im Inland ansässigen Unternehmer, wenn 
Sie als Leistungsempfänger Wiederverkäufer von 
Gas im Sinne des § 3g UStG sind (Zeile 73); 


– Lieferungen von Elektrizität eines im Inland ansäs-


sigen Unternehmers, wenn der liefernde Unterneh-


mer und Sie als Leistungsempfänger Wiederver-


käufer von Elektrizität im Sinne des § 3g UStG 
sind; nicht hierunter fallen Betreiber von Photovol-


taikanlagen (Zeile 73); 
– Übertragung der in § 13b Absatz 2 Nummer 6 


UStG bezeichneten sogenannten CO2-Emissions-, 
Gas- und Elektrizitätszertifikate (Zeile 73); 


– Lieferungen der in der Anlage 3 zum UStG aufge-


führten Gegenstände, insbesondere Altmetalle und 
Schrott (Zeile 73); 


– Lieferungen der in der Anlage 4 zum UStG aufge-


führten Metalle, wenn die Summe der für die steu-


erpflichtigen Lieferungen dieser Metalle in Rech-


nung zu stellenden Entgelte im Rahmen eines wirt-


schaftlichen Vorgangs mindestens 5.000 € beträgt; 
nachträgliche Minderungen des Entgelts bleiben 
dabei unberücksichtigt (Zeile 73); 


– Reinigen von Gebäuden und Gebäudeteilen, wenn 
Sie als Leistungsempfänger ein Unternehmer sind, 
der selbst solche Leistungen erbringt (Zeile 73); 


– Lieferungen von Gold in der in § 13b Absatz 2 
Nummer 9 UStG bezeichneten Art (Zeile 73); 


– Lieferungen von Mobilfunkgeräten, Tablet-Compu-


tern und Spielekonsolen sowie von integrierten 
Schaltkreisen vor Einbau in einen zur Lieferung 
auf der Einzelhandelsstufe geeigneten Gegen-


stand, wenn die Summe der für die steuerpflichti-


gen Lieferungen dieser Gegenstände in Rechnung 
zu stellenden Entgelte im Rahmen eines wirt-


schaftlichen Vorgangs mindestens 5.000 € beträgt; 
nachträgliche Minderungen des Entgelts bleiben 
dabei unberücksichtigt (Zeile 73); 


– sonstige Leistungen auf dem Gebiet der Telekom-


munikation, wenn Sie ein Unternehmer sind, Ihre 
Haupttätigkeit in Bezug auf den Erwerb dieser 
Leistung in deren Erbringung besteht und Ihr eige-


ner Verbrauch dieser Leistung von untergeordne-


ter Bedeutung ist (sogenannter Wiederverkäufer) 
(Zeile 73). 


Die Steuer entsteht mit Ausstellung der Rech-


nung, spätestens jedoch mit Ablauf des Kalendermo-


nats, der auf die Ausführung der Leistung folgt. Verein-


nahmen Sie das Entgelt oder ein Teil des Entgelts, 
bevor die Leistung oder Teilleistung ausgeführt worden 
ist, entsteht insoweit die Steuer mit Ablauf des Vor-


anmeldungszeitraums, in dem das Entgelt oder Teil-


entgelt vereinnahmt worden ist. 


Folgende Unternehmer schulden ebenfalls die Steuer: 
– Kleinunternehmer (§ 19 UStG), 
– pauschalversteuernde Land- und Forstwirte (§ 24 


UStG) und 
– Unternehmer, die nur steuerfreie Umsätze tätigen. 


Zum Vorsteuerabzug für die vom Leistungsempfänger 
geschuldete Steuer vergleichen Sie bitte die Erläute-


rungen zu den Zeilen 85 bis 93. 


Die von Ihnen erbrachten Umsätze, für die der Leis-


tungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b UStG 
schuldet, tragen Sie bitte in Zeile 76 (vergleiche Erläu-


terungen zu Zeile 76) ein. 
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Ergänzende Angaben zu Umsätzen 


Tragen Sie bitte in Zeile 75 die in Abschnitt B berück- Nummer 12 UStG) und für die Sie als leistendes Un- Zeile 75 
sichtigten Umsätze ein, für die Sie zulässigerweise ternehmen die Steuer schulden. Umsätze, die unter 
nach § 9 UStG auf die Steuerbefreiung verzichtet das Grunderwerbsteuergesetz fallen, tragen Sie bitte 
haben (z. B. für Grundstücksvermietungen nach § 4 ausschließlich in Zeile 76 ein. 


Tragen Sie bitte in Zeile 76 Ihre im Inland ausgeführ- Umsatzsteuer nach § 13b Absatz 5 UStG schuldet. Zeile 76 
ten steuerpflichtigen Umsätze nach § 13b Absatz 1 Die in Zeile 76 einzutragenden Umsätze geben Sie 
und 2 UStG ein, für die Ihr Leistungsempfänger die bitte nicht in Abschnitt B an. 


Tragen Sie bitte in den Zeilen 77 und 78 Umsätze ein, 
die im Sinne des § 3a Absatz 5 Sätze 3 und 4 UStG 
und § 3c Absatz 4 Sätze 1 und 2 UStG folgende Vor-


aussetzungen erfüllen: 
– Sie als leistender Unternehmer haben Ihren Sitz, 


Ihre Geschäftsleitung, eine Betriebsstätte oder in 
Ermangelung eines Sitzes, einer Geschäftsleitung 
oder einer Betriebsstätte Ihren Wohnsitz oder ge-


wöhnlichen Aufenthalt in nur einem Mitgliedstaat 
und 


– der Gesamtbetrag der Entgelte der an im übrigen 
Gemeinschaftsgebiet ansässige Nichtunter-


nehmer erbrachten Telekommunikations-, Rund-


funk- und Fernsehdienstleistungen und auf elektro-


nischem Weg erbrachten sonstigen Leistungen 
sowie des innergemeinschaftlichen Fernverkaufs 
in das übrige Gemeinschaftsgebiet hat den Betrag 
von 10.000 € im Jahr 2025 nicht überschritten. 


Die Entgelte der an im übrigen Gemeinschaftsgebiet 
ansässige Nichtunternehmer erbrachten Telekommu-


nikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen 


und auf elektronischem Weg erbrachten sonstigen 
Leistungen sowie des innergemeinschaftlichen Fern-


verkaufs in das übrige Gemeinschaftsgebiet tragen 
Sie bitte bis zum Gesamtbetrag von 10.000 € in Zeile 
77 ein und zusätzlich in Abschnitt B oder C. 


Im Falle des Verzichts auf das Recht der Besteuerung 
dieser Umsätze im Inland nach § 3a Absatz 5 
Sätze 4 und 5 sowie § 3c Absatz 4 Sätze 2 und 3 
UStG versteuern Sie diese Umsätze in anderen EU-


Mitgliedstaaten und tragen diese bitte bis zum Ge-


samtbetrag von 10.000 € in Zeile 78 ein. 


Überschreitet der Umsatz im Jahr 2026 den Betrag 
von 10.000 €, tragen Sie den Betrag ab dem Umsatz, 
der zur Überschreitung geführt hat, bitte in Zeile 81 
ein. 


Wurde der Gesamtbetrag von 10.000 € im Jahr 2025 
überschritten, tragen Sie die Umsätze bitte nicht in 
den Zeilen 77 und 78, sondern insgesamt in Zeile 81 
ein. 


Im Jahr 2025 Summe oben genannter Umsätze nicht mehr als 10.000 € und kein Verzicht 
nach § 3a Absatz 5 Satz 4 UStG bzw. § 3c Absatz 4 Satz 2 UStG 


Im Jahr 2026 nicht mehr als 10.000 € und kein Verzicht nach § 3a Absatz 5 Satz 4 bzw. § 3c Ab- Zeile 77 
satz 4 Satz 2 UStG 


Im Jahr 2026 nicht mehr als 10.000 € und Verzicht nach § 3a Absatz 5 Satz 4 bzw. § 3c Absatz 4 Zeile 78 
Satz 2 UStG 


Im Jahr 2026 mehr als 10.000 € und kein Verzicht nach § 3a Absatz 5 Satz 4 bzw. § 3c Absatz 4 Zeile 77 
Satz 2 UStG und 81 


Im Jahr 2026 mehr als 10.000 € und Verzicht nach § 3a Absatz 5 Satz 4 bzw. § 3c Absatz 4 Zeile 78 
Satz 2 UStG und 81 


Im Jahr 2025 Summe oben genannter Umsätze nicht mehr als 10.000 € und Verzicht nach 
§ 3a Absatz 5 Satz 4 UStG bzw. § 3c Absatz 4 Satz 2 UStG 


Im Jahr 2026 nicht mehr als 10.000 € Zeile 78 


Im Jahr 2026 mehr als 10.000 € Zeile 78 
und 81 


Im Jahr 2025 Summe oben genannter Umsätze mehr als 10.000 € 


Im Jahr 2026 nicht mehr als 10.000 € Zeile 81 


Im Jahr 2026 mehr als 10.000 € Zeile 81 


Zeilen 77 und 78 
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Zeile 79 Tragen Sie bitte in Zeile 79 die nach § 1 Absatz 1a 
UStG nicht steuerbaren Umsätze aus einer Geschäfts-


veräußerung im Ganzen ein. Eine Geschäftsveräuße-


rung im Ganzen liegt vor, wenn 
– die wesentlichen Grundlagen eines Unternehmens 


oder eines gesondert geführten Betriebs an einen 
anderen Unternehmer für dessen Unternehmen 
übertragen werden und 


– der Erwerber die unternehmerische Tätigkeit des 
Veräußerers fortsetzt. 


Bei einer unentgeltlichen Übertragung eines Unterneh-


mens oder eines gesondert geführten Betriebs tragen 
Sie hier bitte eine "0" ein. 


Übersenden Sie dem Finanzamt gesondert eine Kopie 
des Vertrags über die Geschäftsveräußerung im Gan-


zen und teilen folgende Angaben zum Erwerber mit: 
– Name, 
– die Anschrift sowie 
– (falls bekannt) das zuständige Finanzamt und die 


Steuernummer. 


Zeile 80 Tragen Sie in Zeile 80 bitte die nach § 3a Absatz 2 
UStG im übrigen Gemeinschaftsgebiet ausgeführ-


ten sonstigen Leistungen ein, für die die Steuer in 
einem anderen Mitgliedstaat von einem dort ansässi-


gen Leistungsempfänger geschuldet wird. Über die in 


Zeile 80 einzutragenden sonstigen Leistungen über-


mitteln Sie bitte Zusammenfassende Meldungen an 
das Bundeszentralamt für Steuern. Beachten Sie hier-


zu bitte die Erläuterungen zu den Zeilen 42 bis 44. 


Zeile 81 Tragen Sie bitte in Zeile 81 die übrigen von Ihnen 
ausgeführten nicht steuerbaren Umsätze (Nettoum-


sätze) ein, deren Leistungsort nicht im Inland liegt und 
die der Umsatzsteuer unterliegen würden, wenn sie im 
Inland ausgeführt worden wären. 


Hierzu gehören auch 
– Telekommunikationsleistungen, 
– Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen, 
– auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leis-


tungen und alle übrigen am Ort des Verbrauchs 
ausgeführten sonstigen Leistungen sowie 


– innergemeinschaftliche Fernverkäufe, 
die ein Unternehmer an Nichtunternehmer mit Sitz, 
Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im übrigen 
Gemeinschaftsgebiet ausführt. 


Außerdem gehören dazu Umsätze im übrigen Ge-


meinschaftsgebiet, die aufgrund der Sonderregelung 
für Kleinunternehmer des jeweiligen Mitgliedstaates 
steuerfrei sind. Diese Umsätze tragen Sie bitte zusätz-


lich in Zeile 82 ein. 
Ausgenommen sind die Umsätze des § 3a Absatz 5 
Sätze 3 und 4 UStG sowie des § 3c Absatz 4 
Sätze 1 und 2 UStG. Beachten Sie hierzu die Erläute-


rungen zu den Zeilen 77 und 78. 
Im Inland ausgeführte nicht steuerbare Umsätze 
geben Sie bitte hier nicht an. Nicht steuerbare Umsät-


ze im Rahmen einer Geschäftsveräußerung im Gan-


zen müssen Sie jedoch in der Zeile 79 eintragen. 
Andere nicht steuerbare Umsätze (z. B. nicht steuer-


bare Umsätze zwischen Unternehmensteilen) sind 
nicht zu erklären. 


Zeile 83   Eintragungen nehmen Sie bitte in Zeile 83   für grenz- gere Steuerfestsetzung oder einen (Teil-)Erlass vorlie -


überschreitende Personenbeförderungen im Luftver- gen. Geben Sie nur die Entgelte an, die auf den   jewei -


kehr vor, für die die Voraussetzungen für eine niedri - ligen inländischen Streckenanteil entfallen.  


Zeile 84 Hat sich die Bemessungsgrundlage für einen steuer-


pflichtigen Umsatz geändert, müssen Sie den dafür 
geschuldeten Steuerbetrag nach § 17 Absatz 1 Satz 1 
UStG berichtigen. Die Änderungen tragen Sie bitte bei 
den Bemessungsgrundlagen der jeweiligen Umsätze 
ein. 
Erfolgt die Änderung nach § 17 Absatz 2 Nummer 1 
Satz 1 UStG, weil das vereinbarte Entgelt für einen 
steuerpflichtigen Umsatz uneinbringlich geworden ist, 
tragen Sie die Minderung der Bemessungsgrundlage 
bitte zusätzlich in Zeile 84 ein. 


Folgende Änderungen der Bemessungsgrundlage tra-


gen Sie bitte hier nicht ein: 


Abziehbare Vorsteuerbeträge 


– Änderungen nach § 17 Absatz 1 Satz 5 UStG (in-


nergemeinschaftliche Erwerbe und Umsätze, für 
die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b 
UStG schuldet), 


– Änderungen im Fall der Steuerschuld des Ausla-


gerers (§ 27 Absatz 40a UStG) und 
– Änderungen bei der Lieferung an den letzten Ab-


nehmer im innergemeinschaftlichen Dreiecksge-


schäft (§ 25b UStG). 
Die Berichtigung der Bemessungsgrundlage nehmen 
Sie bitte in dem Besteuerungszeitraum vor, in dem die 
Änderung der Bemessungsgrundlage eingetreten ist 
(§ 17 Absatz 1 Satz 8 UStG). 


Zeilen 85 bis 93 Abziehbar sind nur die nach dem deutschen Umsatz- weils genannten Zeilen eintragen: 
steuergesetz geschuldeten Steuerbeträge. Informatio- – Die gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferungen 
nen zur Vergütung von ausländischen Vorsteuerbeträ- und sonstige Leistungen, die von einem anderen 
gen erhalten Sie beim Bundeszentralamt für Steuern Unternehmer für Ihr Unternehmen ausgeführt wor-


(www.bzst.de). den sind, sofern eine Rechnung nach den §§ 14, 
14a UStG vorliegt (Zeile 85); 


Folgende Vorsteuerbeträge können Sie unter den 
– die in einer Kleinbetragsrechnung enthaltene Um‐


sonstigen Voraussetzungen des § 15 UStG in den je-



http://www.bzst.de/
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satzsteuer, sofern eine Rechnung nach § 33 
UStDV vorliegt (Zeile 85); 


– die Umsatzsteuer für im Inland nach § 3d Satz 1 
UStG bewirkte innergemeinschaftliche Erwerbe 
(Zeile 86); 


– die entstandene Einfuhrumsatzsteuer für Gegen-


stände, die für das Unternehmen nach § 1 Ab-


satz 1 Nummer 4 UStG eingeführt worden sind 
(Zeile 87); 


– die Umsatzsteuer, die der Unternehmer schuldet, 
dem die Auslagerung aus einem Umsatzsteuerla-


ger zuzurechnen ist; bitte beachten Sie die Erläu-


terungen zu den Zeilen 24 bis 33 und zu Zeile 63 
(Zeile 88); 


– die Umsatzsteuer aus Leistungen im Sinne des 
§ 13b Absatz 1 und 2 UStG, die Sie als Leistungs-


empfänger nach § 13b Absatz 5 UStG schulden 
(bitte beachten Sie die Erläuterungen zu den Zei-


len 71 bis 74); eine Eintragung ist nur möglich, 
wenn die Leistungen für Ihr Unternehmen ausge-


führt worden sind (Zeile 89); 
– nach einem Durchschnittssatz (§ 23a UStG) ermit-


telte Beträge bei Körperschaften, Personenvereini-


gungen und Vermögensmassen im Sinne des § 5 
Absatz 1 Nummer 9 Körperschaftsteuergesetz, 
deren steuerpflichtiger Umsatz, mit Ausnahme 
der Einfuhr und des innergemeinschaftlichen Er-


werbs, im vorangegangenen Kalenderjahr 
45.000 € nicht überstiegen hat und die nicht ver-


pflichtet sind, Bücher zu führen und aufgrund jähr-


licher Bestandsaufnahmen regelmäßig Abschlüsse 
zu machen (Zeile 90); 


– die Steuer, die auf die Lieferung, Einfuhr oder in-


nergemeinschaftlichen Erwerb eines neuen Fahr-


zeugs für Sie als Fahrzeuglieferer im Sinne des 
§ 2a UStG oder als Kleinunternehmer im Sinne 
des § 19 Absatz 1 UStG entfällt (Zeile 91). Der 
Vorsteuerabzug ist nur bis zu dem Betrag zulässig, 
der für die nachfolgende innergemeinschaftliche 
Lieferung des neuen Fahrzeugs geschuldet würde, 
wenn die Lieferung nicht steuerfrei wäre. Sie kön-


nen die Vorsteuer erst mit der Ausführung der in-


nergemeinschaftlichen Lieferung des neuen Fahr-


zeugs geltend machen (§ 15 Absatz 4a UStG). In 
diesen Fällen tragen Sie bitte das Entgelt für die 
innergemeinschaftliche Lieferung des neuen Fahr-


zeugs in Zeile 44 bzw. bei Kleinunternehmern in 
Zeile 42, 43 oder 44 ein; 


– bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften 
(bitte beachten Sie die Erläuterungen zu den Zei-


len 65 bis 70) die vom letzten Abnehmer nach 
§ 25b Absatz 2 UStG geschuldete Umsatzsteuer 
(Zeile 92). 


Vorsteuerbeträge, die auf Erhöhungen und Minderun-


gen des Entgelts entfallen, sowie herabgesetzte, er-


lassene oder erstattete Einfuhrumsatzsteuer müssen 
Sie jeweils berücksichtigen. 


Ein Vorsteuerabzug für Wirtschaftsgüter, die Sie zu 
weniger als 10 % für Ihr Unternehmen nutzen, ist ge-


nerell nicht möglich (§ 15 Absatz 1 Satz 2 UStG). 


Zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung eines ein-


heitlichen Gegenstands, der sowohl unternehmerisch 
als auch nichtunternehmerisch genutzt wird, beachten 
Sie bitte Abschnitt 15.2c Absatz 2 und Abschnitt 15.6a 
UStAE. 


Hat sich die Bemessungsgrundlage für den Vorsteuer-


abzug für den an Ihr Unternehmen ausgeführten Um-


satz geändert, müssen Sie den Vorsteuerabzug nach 
§ 17 Absatz 1 Satz 2 UStG berichtigen. 


Erfolgt die Änderung nach § 17 Absatz 2 Nummer 1 
Satz 1 UStG, weil das vereinbarte Entgelt für einen 
steuerpflichtigen Umsatz uneinbringlich geworden ist, 
tragen Sie die Minderung der abziehbaren Vorsteuer-


beträge bitte zusätzlich in Zeile 94 ein. 


Folgende Änderungen des Vorsteuerabzugs tragen 
Sie bitte nicht in Zeile 94 ein: 


– Änderungen nach § 17 Absatz 1 Satz 5 UStG (in-


nergemeinschaftliche Erwerbe und Umsätze, für 


die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Zeile 94 
UStG schuldet), 


– Änderungen nach § 17 Absatz 3 Satz 1 UStG (Ein-


fuhrumsatzsteuer), 
– Änderungen im Fall der Steuerschuld des Ausla-


gerers (§ 27 Absatz 40a UStG) und 
– Änderungen bei der Lieferung an den letzten Ab-


nehmer im innergemeinschaftlichen Dreiecksge-


schäft (§ 25b UStG). 
Die Berichtigung des Vorsteuerabzugs nehmen Sie 
bitte in dem Besteuerungszeitraum vor, in dem die Än-


derung der Bemessungsgrundlage eingetreten ist 
(§ 17 Absatz 1 Satz 8 UStG). 


Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG) 


Ändern sich bei einem Wirtschaftsgut oder bei einer  stücke gelten, und bei Gebäuden auf fremden  Zeilen 95 bis 108   
sonstigen Leistung die für den ursprünglichen Vorsteu - Grund und Boden sowie damit zusammenhängen -


erabzug maßgebenden Verhältnisse, berichtigen Sie  de sonstige Leistungen mit einem Berichtigungs -


bitte den Vorsteuerabzug. Dies gilt auch für nachträgli - zeitraum von zehn Jahren: Eintragung einer „1“ in  
che Anschaffungs- oder Herstellungskosten.   Zeile 96 und Eintragung des Berichtigungsbetrags  


in Zeile 105.  
Bei einer Änderung der Verhältnisse machen Sie bitte  –  Bei übrigen sonstigen Leistungen und Wirtschafts -


folgende Angaben:  gütern, die nicht nur einmalig zur Ausführung von  
–  Bei Grundstücken einschließlich ihrer wesentli - Umsätzen verwendet werden (z.   B. Anlagevermö -


chen Bestandteile, bei Berechtigungen, für die die  gen) mit einem Berichtigungszeitraum von fünf  
Vorschriften des bürgerlichen Rechts über   Grund- Jahren   ab dem Zeitpunkt der erstmaligen tatsächli‐
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chen Verwendung: Eintragung einer „1“ in Zeile 97 mehreren Berichtigungsobjekten tragen Sie bitte die 
und Eintragung des Berichtigungsbetrags in Zeile Summe der Berichtigungsbeträge ein. Zu Vereinfa-


106. chungen bei der Berichtigung des Vorsteuerabzugs 
– Bei Wirtschaftsgütern und sonstigen Leistungen, beachten Sie bitte § 44 UStDV. 


die nur einmalig zur Ausführung von Umsät- Erläutern Sie bitte die Berechnung der Vorsteuerbe-


zen verwendet worden sind: Eintragung einer „1“ richtigungsbeträge und die Bezeichnung des Wirt-


in Zeile 98 und Eintragung des Berichtigungsbe- schaftsguts (bei Grundstücken und Gebäuden deren 
trags in Zeile 107. Lage) bzw. der sonstigen Leistung in einer Anlage, die 


Bitte tragen Sie den Grund für die Änderung der Nut- Sie Ihrem Finanzamt gesondert übermitteln. 
zungsverhältnisse in den Zeilen 99 bis 104 ein. Bei 


Beispiel 1 
Der Unternehmer hat im Kalenderjahr 2023 ein Bürogebäude errichtet, das er ab 1. Dezember 2023 zur Hälfte 
steuerpflichtig und zur Hälfte steuerfrei vermietet. Die auf die Herstellungskosten entfallende Vorsteuer von 
60.000 € hat er in Höhe von 30.000 € abgezogen. 


Ab Juli 2026 wird das gesamte Gebäude steuerpflichtig vermietet. Aufgrund der insgesamt steuerpflichtigen 
Vermietung muss der Unternehmer in Zeile 96 eine „1“ eintragen und kann 1.500 € Vorsteuer für das Kalender-


jahr 2026 in Zeile 105 geltend machen. 


Berechnung: 60.000 € Vorsteuer : 120 Monate Berichtigungszeitraum = 500 € monatliche Berichtigung; bereits 
im Kalenderjahr 2023 abgezogen: 50 % = verbleibende Berichtigung somit 250 € x 6 Monate (Juli bis Dezem-


ber 2026) = 1.500 €. 


Beispiel 2 
Der Unternehmer hat Anfang Oktober 2024 eine Maschine erworben, die er zur Hälfte zur Ausführung von Um-


sätzen, die den Vorsteuerabzug ausschließen und zur Hälfte zur Ausführung von Umsätzen, die den Vorsteuer-


abzug nicht ausschließen, verwendet. Der Unternehmer zieht die hierauf entfallende Vorsteuer von 24.000 € in 
Höhe von 12.000 € ab. 


Am 11. Dezember 2026 veräußert der Unternehmer die Maschine steuerpflichtig. Dieser Verkauf führt zu einer 
einmaligen Berichtigung des Vorsteuerabzugs in Höhe von 6.800 €. Dieser Betrag ist in Zeile 106 als Vorsteuer 
einzutragen. Zusätzlich ist in Zeile 97 eine „1“ einzutragen. 


Berechnung: 24.000 € Vorsteuer : 60 Monate Berichtigungszeitraum = 400 € monatliche Berichtigung; bereits 
im Kalenderjahr 2024 abgezogen: 50 % = verbleibende Berichtigung somit 200 € x 34 Monate restlicher Berich-


tigungszeitraum (Dezember 2026 bis September 2029) = 6.800 €. 


Berechnung der zu entrichtenden Umsatzsteuer 


Zeile 121 Wenn in einem vorangegangenen Kalenderjahr die nahmte und versteuerte Anzahlungen für Umsätze, 
Anwendung der Regelbesteuerung oder der Durch- die erst in diesem Kalenderjahr ausgeführt worden 
schnittssatzbesteuerung (§ 24 UStG) erfolgte und in sind; 
diesem Kalenderjahr die Kleinunternehmer-Regelung – Vorsteuerbeträge, für die die Voraussetzungen 
(§ 19 UStG) angewandt wird, tragen Sie in Zeile 121 zum Abzug nach § 15 UStG erst im Zeitraum der 
bitte folgende Steuer- und Vorsteuerbeträge ein: Anwendung der Kleinunternehmer-Regelung erfüllt 


– die Steuerbeträge, die auf den Zeitraum der Re- sind; 
gelbesteuerung entfallen und aufgrund der Be- – die Steuerbeträge, die sich aufgrund einer Ände-


rechnung der Steuer nach vereinnahmten Entgel- rung der Bemessungsgrundlage nach § 17 UStG 
ten (§ 20 UStG) erst im Zeitraum der Anwendung für die Umsätze ergeben, die vor dem Wechsel zur 
der Kleinunternehmer-Regelung entstanden sind; Kleinunternehmer-Regelung ausgeführt und be-


– die anzurechnenden Steuerbeträge für vor dem reits versteuert wurden. 
Wechsel zur Kleinunternehmer-Regelung verein-
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Vorauszahlungssoll ist die Summe der angemelde-


ten bzw. festgesetzten Umsatzsteuer-Vorauszahlun-


gen/Überschüsse aus dem Voranmeldungsverfahren 
einschließlich der Sondervorauszahlung für die Dauer-


fristverlängerung. Ob die Vorauszahlungen bereits ent-


richtet sind oder ob das Finanzamt einen Überschuss 
bereits ausgezahlt hat, ist für das Vorauszahlungssoll 
ohne Bedeutung. 


In den Fällen, in denen bereits eine Festsetzung der 
Umsatzsteuer für den Besteuerungszeitraum erfolgt 
ist, tragen Sie bitte die bisher festgesetzte Umsatz-


steuer als Vorauszahlungssoll ein. 


Aufgrund der Umsatzsteuererklärung kann sich eine 


Abschlusszahlung ergeben. Diese Zahlung ist einen 
Monat nach Eingang der Steuererklärung fällig. 


Zur Berechnung der Abschlusszahlung bzw. des Er-


stattungsanspruchs aufgrund der Umsatzsteuer-


erklärung mindern Sie bitte die verbleibende Umsatz-


steuer bzw. den verbleibenden Überschuss um das 
Vorauszahlungssoll für das Kalenderjahr. 


Ein Erstattungsanspruch wird nach Zustimmung 
(§ 168 AO) ohne gesonderten Antrag ausgezahlt, so-


weit der Betrag nicht mit Steuerschulden verrechnet 
wird. Wünschen Sie eine Verrechnung oder besteht 
eine Abtretung, tragen Sie bitte in Zeile 22 eine „1“ 
ein. Bitte beachten Sie die Erläuterungen zu Zeile 22. 


Zeilen 124 bis 







 


  


 


   


   


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


  


 


 


  


  


 


  


  


 


  


 


 


 


 


   


 


 


  


 


  


  
 


   
 


   
  


 
    


 


  
  
  


  


 
 


   
   


 
   


 
  


 


 
 
 


 


 


 


  


 
  


 


 
 


 


 


 
  


 


   
 


Anleitung zur Anlage UN 2026 
zur Umsatzsteuererklärung 


Abkürzungen: AO = Abgabenordnung UStG = Umsatzsteuergesetz 
UStDV = Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 


Sind Sie Unternehmer und haben Ihren Wohnsitz, Satz 2 AO in Verbindung mit der Umsatzsteuerzustän-


Sitz oder Ihre Geschäftsleitung außerhalb des Gel- digkeitsverordnung). Informationen hierzu erhalten Sie 
tungsbereichs des UStG? Dann ist für Sie ein be- unter www.bzst.de. 
stimmtes Finanzamt zentral zuständig (§ 21 Absatz 1 


Allgemeine Angaben 


Zeile 2 Die Wirtschafts-Identifikationsnummer dient der ein- deszentralamt für Steuern zugeteilt. Tragen Sie die 
deutigen Identifizierung von juristischen Personen, Wirtschafts-Identifikationsnummer hier nur ein, wenn 
Personenvereinigungen und natürlichen Personen, die diese Ihnen bereits bekannt ist. 
wirtschaftlich tätig sind. Sie wird schrittweise vom Bun-


Zeilen 3 bis 7 Sie erhalten Steuererstattungen vom Finanzamt nur Sie bitte zusätzlich zur IBAN die BIC für Steuererstat-


unbar. Bitte geben Sie die IBAN für Steuererstattun- tungen im SEPA-Zahlungsverkehr in Länder außer-


gen innerhalb des Europäischen Zahlungsverkehrs- halb des EU-/EWR-Raums ein. 
raums (Single Euro Payments Area, SEPA) an. Tragen 


Zeilen 8 bis 15 Sie können sich im Verwaltungsverfahren durch einen teilten Vollmacht erst wirksam wird, wenn dieser dem 
Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Vollmacht er- Finanzamt zugeht (§ 80 AO). 
mächtigt jedoch nicht zum Empfang von Steuererstat- Für die Zustellung von Schriftstücken können Sie ge-


tungen und Steuervergütungen. genüber dem Finanzamt einen inländischen Emp-


Bitte beachten Sie, dass ein Widerruf einer zuvor er- fangsbevollmächtigten ernennen (§ 123 AO). 


Zeile 16 Der Bevollmächtigte kann insbesondere dann die Um- wenn Sie durch längere Abwesenheit an der Unter-


satzsteuererklärung an Ihrer Stelle unterschreiben, schrift gehindert sind. 


Vorsteuer-Vergütungsverfahren beim Bundeszentralamt für Steuern 


Zeile 17 Ist für das Kalenderjahr 2026 das Vorsteuer-Vergü-


tungsverfahren beim Bundeszentralamt für Steuern 
bereits durchgeführt worden? Dann fügen Sie bitte die 
Rechnungs- und Einfuhrbelege im Original zum Nach-


weis der abziehbaren Vorsteuerbeträge bei (§ 62 Ab-


Anrechenbare Beträge 


satz 2 UStDV). Bitte tragen Sie im Abschnitt I des 
Hauptvordrucks (Zeilen 85 bis 94) nur Vorsteuerbeträ-


ge ein, die nicht bereits im Vorsteuer-Vergütungsver-


fahren vom Bundeszentralamt für Steuern vergü-


tet worden sind (§ 62 Absatz 1 UStDV). 


Zeile 18 Soll Umsatzsteuer, die im Verfahren der Beförde-


rungseinzelbesteuerung (§ 16 Absatz 5 UStG) gezahlt 
wurde, angerechnet werden? Dann fügen Sie bitte die 
von den Zolldienststellen ausgehändigten Durchschrif-


ten der Umsatzsteuererklärungen (Vordruckmuster 
2603) mit allen Steuerquittungen bei, damit die Steuer 
angerechnet werden kann. 


Ergänzende Angaben zu Umsätzen 


Tragen Sie bitte alle Personenbeförderungsleistungen, 
die nach § 3b Absatz 1 UStG im Inland bewirkt und 
nicht in einem besonderen Besteuerungsverfahren 
nach § 18i oder § 18j UStG erklärt werden, in Ab-


schnitt B des Hauptvordrucks (Zeilen 24, 27 bzw. 33) 
ein. 


Zeile 19   Innergemeinschaftliche Fernverkäufe aus dem übrigen  oder in den in § 1 Absatz 3 UStG bezeichneten  
Gemeinschaftsgebiet unterliegen nach §   3c Absatz 1  Gebieten.  
UStG der Umsatzbesteuerung im Inland, wenn folgen - 3.  Der Abnehmer ist  
de Voraussetzungen erfüllt sind:  a) eine Privatperson oder  
1.  Die Liefergegenstände wurden vom liefernden Un - b) - ein Unternehmer, der nur steuerfreie Umsätze  


ternehmer befördert oder versendet.  ausführt, die den Vorsteuerabzug ausschließen,  
2.  Die Beförderung oder Versendung endet im Inland  - ein Kleinunternehmer, dessen Umsätze steuerfrei  


USt 6 E - Anleitung zur Anlage UN - Dezember 2025  
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sind (§ 19 Absatz 1 UStG), 
- ein Land- und Forstwirt, dessen Umsätze der 
Durchschnittssatzbesteuerung nach § 24 UStG un-


terliegen, oder 
- eine juristische Person, die nicht Unternehmer ist 
oder Gegenstände für den nichtunternehmeri-


schen Bereich erwirbt, 
und hat weder die Erwerbsschwelle überschritten 
noch auf ihre Anwendung verzichtet (§ 3c Absatz 1 
Satz 3 UStG). 


4. Bei den gelieferten Gegenständen handelt es sich 
weder um neue Fahrzeuge noch um Gegenstän-


de, auf die die Differenzbesteuerung (§ 25a Ab-


satz 1 oder 2 UStG) angewendet wird (§ 3c Absatz 
5 Satz 1 UStG). 


5. Die Lieferung verbrauchsteuerpflichtiger Waren an 
in Nummer 3 Buchstabe b) genannte Abnehmer 
fallen nicht unter die Regelung des § 3c Absatz 1 
UStG. 


6. Der Lieferer ist in mehreren Mitgliedstaaten ansäs-


sig oder er ist nur in einem Mitgliedstaat ansässig 
und hat die Betragsgrenze von insgesamt 
10.000 € im Sinne des § 3c Absatz 4 Satz 1 UStG 
in den Jahren 2025 und/oder 2026 überschritten 
oder er hat auf die Anwendung der Regelung nach 
§ 3c Absatz 4 Satz 1 UStG verzichtet; der Verzicht 
bindet den Unternehmer für zwei Kalenderjahre. 


Bitte tragen Sie hier keine Umsätze ein, die im beson-


deren Besteuerungsverfahren nach § 18j UStG erklärt 
werden. 





		I. Vordruckmuster

		II. Änderungen

		III. Herstellung und Übermittlung der Vordruckmuster

		Schlussbestimmungen






Urteil vom 21. Oktober 2025, VIII R 13/23
Zur Besteuerung der laufenden Einnahmen aus einer Mitarbeiterbeteiligung


ECLI:DE:BFH:2025:U.211025.VIIIR13.23.0


BFH VIII. Senat


AO § 180 Abs 3 S 1 Nr 2, AO § 180 Abs 3 S 2, EStG § 20 Abs 1 Nr 4, EStG § 19 Abs 1 S 1 Nr 1, EStG VZ 2013 , EStG VZ
2014 , EStG VZ 2015 , EStG VZ 2016


vorgehend Finanzgericht Baden-Württemberg , 06. Oktober 2022, Az: 12 K 1692/20


Leitsätze


1. Ein Fall von geringer Bedeutung im Sinne des § 180 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Abgabenordnung kann offensichtlich
vorliegen, wenn das Finanzamt in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich erklärt, dass es im Streitfall eine atypisch
stille Beteiligung ausschließe und ein Feststellungsverfahren unter den gegebenen Umständen nicht für erforderlich
halte.


2. Laufende Vergütungen aus einer typisch stillen Beteiligung des Arbeitnehmers am Arbeitgeber-Unternehmen, die auf
diesem Sonderrechtsverhältnis beruhen, unterliegen, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 20 Abs. 1 Nr. 4
des Einkommensteuergesetzes erfüllt sind, ausschließlich der Besteuerung nach dieser Vorschrift.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 06.10.2022 - 12 K 1692/20
wird als unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die verheirateten Kläger und Revisionsbeklagten (Kläger) werden in den Jahren 2013 bis 2016 (Streitjahre)
zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. Der Kläger war seit 19xx als … bei der A GmbH (GmbH) angestellt und
erzielte aus dieser Tätigkeit in den Streitjahren Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit im Sinne des § 19 des
Einkommensteuergesetzes (EStG). Er war als Bereichsleiter … bei der GmbH tätig und als Prokurist berechtigt, die
GmbH gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen zu vertreten.


1


Am 06.12.2010 schlossen der Kläger und die GmbH einen "Gesellschaftsvertrag einer typischen stillen Gesellschaft"
mit dem nachfolgend auszugsweise wiedergegebenen Inhalt:


"Vorbemerkung


[…] Die Inhaberin bietet ausgesuchten, besonders wichtigen Mitarbeitern die Möglichkeit, sich als typisch stiller
Gesellschafter für die Dauer ihrer Anstellung bei der Inhaberin zu beteiligen.


Durch Gesellschafterbeschluss der Inhaberin vom heutigen Tag wurde beschlossen, dass u.a. [der Kläger] als typisch
stiller Gesellschafter am Unternehmen der Inhaberin beteiligt wird. […]


§ 2 Einlage


Die Einlage des stillen Gesellschafters beträgt … €. Sie ist sofort fällig und geht in das Vermögen der Inhaberin über.
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Der stille Gesellschafter kann seine Einlage ganz oder teilweise durch Bareinzahlung, durch Stehenlassen von
Tantieme- und sonstigen Vergütungsansprüchen und/oder durch Gutschrift der ihm künftig zufallenden
Gewinnanteile leisten.


§ 3 Dauer, Geschäftsjahr


(1) Die stille Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.


[…]


§ 4 Rechtsverhältnis zwischen Inhaberin und stillem
Gesellschafter


(1) Der Inhaberin steht allein die Geschäftsführung des Unternehmens zu. Im Außenverhältnis ist sie alleinige
Trägerin und Inhaberin des Unternehmens und wird durch die im Unternehmen geschlossenen Geschäfte allein
berechtigt und verpflichtet.


(2) Der stille Gesellschafter ist am Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Inhaberin nach dem Verhältnis
seiner stillen Einlage zum Gesamtkapital und nach Maßgabe der §§ 6 und 7 dieses Gesellschaftsvertrages beteiligt.
Das Gesamtkapital ist die Summe aus dem Stammkapital der Inhaberin und dem Gesamtbetrag aller stillen
Einlagen. Dem stillen Gesellschafter ist bekannt, dass die Inhaberin weitere stille Gesellschafter hat bzw. künftig
aufnehmen wird. Alle stillen Einlagen sollen maximal 20 % des Gesamtkapitals betragen.


(3) Die Beteiligung des stillen Gesellschafters am Verlust ist auf die Höhe seiner Einlage begrenzt. Sofern auf den
stillen Gesellschafter Verluste entfallen, die die Höhe seiner Einlage überschreiten, nimmt er jedoch an einem
künftigen Gewinn nur insoweit teil, als seine Gewinnanteile nicht zum Ausgleich von Verlustanteilen der Vorjahre zu
verwenden sind, die aufgrund der vorgenannten Verlustbegrenzung nicht von ihm, sondern von der Inhaberin zu
tragen waren. Seine künftigen Gewinnanteile mindern sich damit um die Anteile an Verlusten, die er aufgrund der
Verlustbegrenzung nicht zu tragen hatte.


(4) Am Wert des Unternehmens der Inhaberin ist der stille Gesellschafter nicht beteiligt.


(5) Der stille Gesellschafter erhält unverzüglich nach Fertigstellung den geprüften Jahresbericht der Inhaberin sowie
den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers. Dieser stellt für alle Parteien verbindlich das Ergebnis im Sinne des
Abs. 2 fest.


[…]


§ 5 Beteiligungsverhältnis, Änderungen der
Kapitalverhältnisse


(1) Das Gesamtkapital ist die Summe aus


- dem Stammkapital der Inhaberin und


- den Einlagen der typisch stillen Gesellschafter


Es beträgt derzeit, einschließlich Einlage von [dem Kläger],


insgesamt … €.


(2) Im Rahmen der stillen Gesellschaftsverhältnisse werden von allen stillen Gesellschaftern zusammen insgesamt
derzeit Kapitaleinlagen in Höhe von … € zur Verfügung gestellt.


(3) Im Falle, dass durch Eintritt weiterer stiller Gesellschafter die Einlagen aller Gesellschafter insgesamt 20 % des
Gesamtkapitals überschreiten, ist die Höhe der Gewinn- und Verlustbeteiligung angemessen neu festzusetzen.


(4) Ändert sich das haftende Kapital der Inhaberin und hat dies Auswirkungen auf die Gewinnbeteiligung des stillen
Gesellschafters, so ist dem stillen Gesellschafter Gelegenheit zu einer entsprechenden Änderung seiner Einlage zu
geben. Macht der stille Gesellschafter von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch, so ist sein Gewinnanteil angemessen
neu festzusetzen.
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[…]


§ 8 Konten des stillen Gesellschafters, Entnahmen


(1) Bei der Inhaberin wird für den stillen Gesellschafter ein Kapitalkonto, ein Darlehenskonto und ggf. ein
Verlustsonderkonto geführt.


a) Auf dem Kapitalkonto wird die Einlage des stillen Gesellschafters gebucht. Das Konto ist fest und unverzinslich.


b) Auf dem Darlehenskonto werden Gewinnanteile, soweit sie nicht dem Verlustsonderkonto gutzuschreiben sind,
Zinsgutschriften und die Entnahmen gebucht. Die auf dem Darlehenskonto gutgeschriebenen Beträge sind jeweils
mit zwei Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank pro Jahr zu verzinsen.


c) Auf dem Verlustsonderkonto werden Verlustanteile des stillen Gesellschafters gebucht. Die Gewinnanteile
künftiger Jahre sind diesem Verlustsonderkonto solange gutzuschreiben, bis es ausgeglichen ist. Zinsen für die auf
dem Verlustsonderkonto geführten Beträge werden nicht berechnet.


(2) Guthaben auf dem Darlehenskonto kann der stille Gesellschafter jederzeit entnehmen, soweit es sich nicht um
eine die Inhaberin schädigende Entnahme handelt. Guthaben auf dem Kapitalkonto sind vor Beendigung der stillen
Gesellschaft nicht entnahmefähig.


§ 9 Nichtübertragbarkeit der stillen Beteiligung


Die Übertragung oder Belastung der Beteiligung oder einzelner Rechte aus der Beteiligung sowie die Einräumung
von Unterbeteiligungen ist nicht zulässig.


§ 10 Beendigung durch Kündigung


(1) Die Inhaberin und der stille Gesellschafter können die stille Gesellschaft unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
von sechs Monaten auf das Ende eines Geschäftsjahres kündigen.


(2) Das Recht jedes Vertragspartners, die stille Gesellschaft aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist zu
kündigen, bleibt unberührt.


[…]


§ 11 Beendigung aus sonstigen Gründen


Die stille Gesellschaft endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf,


  a) mit der Rechtskraft des Beschlusses, durch den über das Vermögen der Inhaberin oder des stillen
Gesellschafters das Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgelehnt wird;


  b) mit der Auflösung der Inhaberin;


  c) mit der Beendigung des Anstellungsverhältnisses des stillen Gesellschafters bei der Inhaberin;


  d) mit dem Tod des stillen Gesellschafters.


§ 12 Folgen der Beendigung, Auseinandersetzung


(1) Bei Beendigung der Gesellschaft erhält der stille Gesellschafter einen schuldrechtlichen Anspruch auf das
Auseinandersetzungsguthaben. Dieses wird zum Bilanzstichtag (Abs. 2 und 3) berechnet aus dem Saldo aus der
Summe seines Kapital- und seines Darlehenskontos und einem etwa bestehenden Verlustsonderkonto. Am
Vermögen der Inhaberin, insbesondere an stillen Reserven und an einem Firmenwert der Inhaberin oder an
Gewinnen bzw. Verlusten aus schwebenden Geschäften ‑‑soweit diese nicht bilanzierungsfähig sind‑‑ ist der stille
Gesellschafter nicht beteiligt. §§ 235 Abs. 2 und 3 HGB, 738 bis 740 BGB werden ausgeschlossen.


(2) …


(3) …
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(4) Das Auseinandersetzungsguthaben wird dem stillen Gesellschafter unverzüglich nach Fertigstellung des letzten
maßgeblichen geprüften Jahresabschlusses ausbezahlt. Der stille Gesellschafter kann für seine Abfindung keine
Sicherstellung verlangen."


Die Jahresergebnisse der GmbH und die Ergebnisbeteiligung des Klägers entwickelten sich vor und nach der
Begründung der stillen Beteiligung folgendermaßen:


Jahr Jahresergebnis
GmbH in €


Gesamteinlage
Kläger in €


Ergebnisanteil
Kläger in €


Verhältnis Ergebnisanteil zu
Jahresergebnis in %


Verhältnis Ergebnisanteil
zu Einlage in %


2007 ./. … ‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑ 


2008 ./. … ‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑ 


2009 ./. … ‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑ 


2010 ./. … ‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑ 


2011 … … … 2,24 226,24


2012 … … … 2,00 380,22


2013 … … … 2,00 465,00


2014 … … … 2,00 410,17


2015 … … … 2,47 480,42


2016 ./. … … ./. … 2,48 ./. 400,82


2017 … … … 2,05 266,65


2018 … … … 2,50 49,97 
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Die Ergebnisanteile flossen dem Kläger jeweils im nachfolgenden Kalenderjahr zu. Die GmbH behandelte sie
steuerlich als Einkünfte aus Kapitalvermögen und behielt Kapitalertragsteuer sowie Solidaritätszuschlag ein. In
ihren Einkommensteuererklärungen für die Streitjahre gaben die Kläger die Ergebnisanteile aus der stillen
Beteiligung nicht an. Im Zusammenhang mit der GmbH erklärten sie lediglich Kapitalerträge, die nicht dem
inländischen Steuerabzug unterlegen haben, in Höhe von … € (2013), … € (2014), … € (2015) und … € (2016) und
verwiesen in der Anlage zur jeweiligen Einkommensteuererklärung insoweit auf eine Steuerbescheinigung der
GmbH. Für das Jahr 2014 stellten die Kläger einen Antrag auf Günstigerprüfung gemäß § 32d Abs. 6 EStG.
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Der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) veranlagte die Kläger zunächst erklärungsgemäß mit
Einkommensteuerbescheiden vom 23.09.2014 (2013), vom 30.07.2015 (2014), vom 24.06.2016 (2015) und vom
17.08.2017 (2016).
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Im Anschluss an eine bei der GmbH durchgeführte Lohnsteuer-Außenprüfung gelangte das FA zu der Auffassung,
dass es sich bei den Ergebnisanteilen des Klägers aus der stillen Beteiligung an der GmbH nicht um Einkünfte aus
Kapitalvermögen, sondern um Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit handele. Das FA änderte die
Einkommensteuerfestsetzungen für die Streitjahre gemäß § 173 Abs. 1 Nr. 1 der Abgabenordnung (AO) jeweils
durch Bescheid vom 10.04.2019 und erhöhte die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit entsprechend. Die
rechtzeitig erhobenen Einsprüche der Kläger wies das FA mit Einspruchsentscheidung vom 08.06.2020 als
unbegründet zurück.
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Die dagegen gerichtete Klage hatte aus den in Entscheidungen der Finanzgerichte 2023, 533 mitgeteilten Gründen
Erfolg. Das Finanzgericht (FG) hat die Einkommensteuerbescheide für die Streitjahre vom 10.04.2019 und die
Einspruchsentscheidung vom 08.06.2020 aufgehoben. Der Kläger habe die Einnahmen aus der stillen Beteiligung
nicht als atypisch stiller Gesellschafter im Rahmen einer Mitunternehmerschaft erzielt, weshalb die Gewinnanteile


7


Seite 4 von 8







Entscheidungsgründe


II.


bei ihm nicht zu gewerblichen Einkünften gemäß § 20 Abs. 8 i.V.m. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG geführt hätten. Die
Gewinnanteile seien als Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG und nicht als Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit gemäß § 19 EStG zu qualifizieren. Unter Berücksichtigung aller Umstände des Streitfalls
seien die dem Kläger zugeflossenen Gewinnanteile nicht durch sein Arbeitsverhältnis veranlasst, sondern hätten
ihre Ursache in der Kapitalbeteiligung des Klägers, die als Sonderrechtsverhältnis unabhängig von dessen
Arbeitsverhältnis bestehe.


Mit der Revision rügt das FA eine Verletzung materiellen Bundesrechts.8


Das FA beantragt,
das Urteil des FG Baden-Württemberg vom 06.10.2022 - 12 K 1692/20 aufzuheben und die Klage abzuweisen.
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Die Kläger beantragen,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.
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In der mündlichen Verhandlung haben die Vertreter des FA auf eine Frage der Senatsvorsitzenden hin das mögliche
Bestehen einer atypisch stillen Beteiligung des Klägers ausdrücklich verneint und erklärt, dass im Streitfall eine
atypisch stille Beteiligung ausgeschlossen und ein Feststellungsverfahren unter den gegebenen Umständen nicht
für erforderlich gehalten werde.
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Die Revision ist unbegründet und daher gemäß § 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zurückzuweisen.12


1. Das FG hat im Ergebnis zutreffend erkannt, dass die Gewinnanteile des Klägers aus dessen stiller Beteiligung am
Unternehmen der GmbH gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG zu den Einkünften des Klägers aus Kapitalvermögen gehören
und weder zu gewerblichen Einkünften gemäß § 20 Abs. 8 i.V.m. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG führen noch
Arbeitslohn im Sinne von § 19 EStG sind.
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a) Eine Aufhebung des Urteils des FG wegen eines Verstoßes gegen die Grundordnung des Verfahrens, in deren
Folge die Sache an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen wäre, kommt nicht
in Betracht. Es bestand keine Veranlassung, das Verfahren über die Rechtmäßigkeit der Einkommensteuerbescheide
für die Streitjahre gemäß § 74 FGO auszusetzen, um den ‑‑gegebenenfalls negativen‑‑ Abschluss eines Verfahrens
zur gesonderten und einheitlichen Feststellung der Einkünfte abzuwarten. Es bedarf nicht der Klärung in einem
gesonderten und einheitlichen Feststellungsverfahren, ob sich der Kläger (als Gesamtprokurist und Bereichsleiter …)
atypisch still an der GmbH beteiligt hat, da es sich offensichtlich um einen Fall von geringer Bedeutung handelt.
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Nach § 180 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 1 AO gilt § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO nicht, wenn es sich um
einen Fall von geringer Bedeutung handelt. Die Einkünfte, an denen mehrere Personen beteiligt sind, denen die
Einkünfte steuerlich zugerechnet werden, müssen dann nicht gesondert festgestellt werden. Die Klärung der Frage,
ob ein Fall von geringer Bedeutung vorliegt, ist aber grundsätzlich dem Feststellungsverfahren vorbehalten (Brandis
in Tipke/Kruse, § 180 AO Rz 49). Grundsätzlich muss deshalb ein Feststellungsverfahren auch dann durchgeführt
werden, wenn ein Fall von geringer Bedeutung in Betracht kommt. Ausnahmsweise kann von der Durchführung des
Feststellungsverfahrens und dem Erlass eines negativen Feststellungsbescheids abgesehen werden, wenn die
Voraussetzungen des § 180 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 AO offensichtlich vorliegen (vgl. Beschluss des Bundesfinanzhofs
‑‑BFH‑‑ vom 31.10.1991 - X B 69/91, BFH/NV 1992, 289, unter 3. [Rz 15, 17]). So liegt der Streitfall. Das FA hat in
der mündlichen Verhandlung ausdrücklich erklärt, dass es im Streitfall eine atypisch stille Beteiligung ausschließe
und ein Feststellungsverfahren unter den gegebenen Umständen nicht für erforderlich halte. Diese
Meinungsäußerung des FA ist angesichts des Umstands, dass ungeachtet der Gesamtprokura und Bereichsleitung
keiner der Beteiligten im Streitfall Anhaltspunkte für einen rechtlich abgesicherten, nicht unerheblichen
Entscheidungsspielraum und Einflussmöglichkeiten des Klägers auf grundsätzliche Fragen der Geschäftsleitung des
Arbeitgeber-Unternehmens erkennen kann (zu diesem Maßstab BFH-Urteil vom 12.04.2021 - VIII R 46/18, BFHE
273, 22, BStBl II 2021, 614, Rz 23, 27), für die Annahme eines Falls von geringer Bedeutung ausreichend.


15


b) Der Kläger hat in den Streitjahren aus der typisch stillen Beteiligung an der GmbH Einkünfte aus
Kapitalvermögen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG erzielt.
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Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG Einnahmen aus der Beteiligung an
einem Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter, es sei denn, dass der Gesellschafter als Mitunternehmer anzusehen
ist. Letzteres ist nicht der Fall. Der Kläger und die GmbH haben im Jahr 2010 die Begründung einer typisch stillen
Beteiligung vereinbart. An der zivilrechtlichen Wirksamkeit und tatsächlichen Durchführung des stillen
Gesellschaftsverhältnisses bestehen nach den Feststellungen des FG keine Zweifel. Das stille
Gesellschaftsverhältnis war dem Kläger auch steuerlich zuzurechnen. Hierüber besteht zwischen den Beteiligten
kein Streit.
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c) Die dem Kläger in den Streitjahren zugeflossenen Gewinnanteile sind daneben weder ganz noch teilweise den
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 19 EStG zuzuordnen, da sie allein durch das
Sonderrechtsverhältnis der typisch stillen Beteiligung des Klägers am Unternehmen der GmbH veranlasst sind.
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aa) Zu den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit gehören nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 EStG alle
Güter, die in Geld oder Geldeswert bestehen und die dem Arbeitnehmer aus dem Dienstverhältnis für das
Zurverfügungstellen seiner individuellen Arbeitskraft zufließen. Der für das Vorliegen von Einkünften aus
nichtselbständiger Arbeit zunächst erforderliche geldwerte Vorteil liegt insbesondere im Falle der Einräumung einer
Beteiligung nicht in der Beteiligung selbst. Er besteht ‑‑soweit der Erwerb einer Mitarbeiterbeteiligung in Rede
steht‑‑ in der Verbilligung, also in dem Preisnachlass (BFH-Urteil vom 14.12.2023 - VI R 1/21, BFHE 283, 339, BStBl
II 2024, 387, Rz 22, m.w.N.). Vorteile werden "für" eine Beschäftigung gewährt, wenn sie durch das individuelle
Dienstverhältnis des Arbeitnehmers veranlasst sind. Das ist der Fall, wenn der Vorteil mit Rücksicht auf das
Dienstverhältnis eingeräumt wird und sich die Leistung im weitesten Sinne als Gegenleistung für das
Zurverfügungstellen der individuellen Arbeitskraft des Arbeitnehmers erweist (BFH-Urteil vom 01.12.2020 -
VIII R 40/18, BFHE 271, 493, BStBl II 2024, 384, Rz 22). Arbeitslohn im Sinne des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG wird
nach der gefestigten Rechtsprechung des VI. Senats des BFH hingegen nicht erzielt, wenn eine Zuwendung wegen
anderer Rechtsbeziehungen oder wegen sonstiger, nicht auf dem Dienstverhältnis beruhender Beziehungen
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gewährt wird (BFH-Urteile vom 01.09.2016 - VI R 67/14, BFHE 255, 125,
BStBl II 2017, 69, Rz 21, m.w.N.; vom 21.06.2022 - VI R 20/20, BFHE 277, 338, BStBl II 2023, 87, Rz 12, m.w.N.; vom
14.12.2023 - VI R 1/21, BFHE 283, 339, BStBl II 2024, 387, Rz 23).
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bb) Die Veranlassung einer Zahlung durch ein gesellschaftsrechtliches Sonderrechtsverhältnis, welche zu einer
Zuwendung außerhalb des Einkünfteerzielungstatbestands in § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG führt, setzt grundsätzlich
voraus, dass dieses Rechtsverhältnis wirksam begründet worden ist, die Bedingungen des Sonderrechtsverhältnisses
ernsthaft vereinbart sowie durchgeführt worden sind und das Sonderrechtsverhältnis im Hinblick auf seine
Ausgestaltung einen eigenen wirtschaftlichen Gehalt neben dem Arbeitsverhältnis aufweist (BFH-Urteil vom
14.12.2023 - VI R 1/21, BFHE 283, 339, BStBl II 2024, 387, Rz 26 bis 35). Sind diese Voraussetzungen erfüllt, wirkt
auch ein bei Erwerb der stillen Beteiligung gegebenenfalls bestehender arbeitslohnbegründender
Veranlassungszusammenhang (aufgrund eines verbilligten Erwerbs vgl. BFH-Urteil vom 07.04.1989 - VI R 73/86,
BFHE 157, 496, BStBl II 1989, 927, unter 1.) beim Bezug hier ausschließlich relevanter laufender Vergütungen nicht
fort (vgl. BFH-Urteil vom 14.12.2023 - VI R 1/21, BFHE 283, 339, BStBl II 2024, 387, Rz 32, 33). Die laufenden
Vergütungen sind nur durch das Sonderrechtsverhältnis veranlasst und werden außerhalb des
Einkünfteerzielungstatbestands des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG erzielt. Etwas anderes kann nach der
Rechtsprechung des VI. Senats des BFH zwar gelten, wenn der Steuerpflichtige bei der Veräußerung seiner
Beteiligung einen marktunüblichen Überpreis erzielt (vgl. BFH-Urteil vom 14.12.2023 - VI R 1/21, BFHE 283, 339,
BStBl II 2024, 387, Rz 35; Bleschick, Der Betrieb ‑‑DB‑‑ 2025, 830, 833; Krüger, DB 2024, 889, 891 und 892;
Geserich, NWB Steuer- und Wirtschaftsrecht 2024, 906, 909). Diese Rückausnahme ist für die hier zu beurteilenden
laufenden Gewinnanteile aus der stillen Beteiligung als laufende Vergütungen nach den Gründen des BFH-Urteils
vom 14.12.2023 - VI R 1/21 (BFHE 283, 339, BStBl II 2024, 387) jedoch nicht relevant.
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cc) Der Senat schließt sich dem an. Laufende Vergütungen aus einer gesellschaftsrechtlichen Beteiligung des
Arbeitnehmers am Arbeitgeber-Unternehmen, die auf diesem Sonderrechtsverhältnis beruhen, liegen stets
außerhalb des Einkünfteerzielungstatbestands des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. Sind die tatbestandlichen
Voraussetzungen des § 20 EStG erfüllt, fallen laufende Vergütungen ausschließlich unter diese Vorschrift. Es ist für
laufende Vergütungen insbesondere nicht auf der Grundlage einer Veranlassungsprüfung und Gesamtwürdigung im
Einzelfall zu untersuchen, zu welcher Einkunftsart (im Streitfall § 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG oder § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
EStG) der engere Zusammenhang besteht und nicht im Rahmen einer Subsidiaritätsprüfung darüber zu bestimmen,
welche Einkunftsart im Vordergrund steht und dadurch die andere Einkunftsart verdrängt (s. noch anders BFH-
Urteile vom 05.11.2013 - VIII R 20/11, BFHE 243, 481, BStBl II 2014, 275, Rz 15; vom 01.12.2020 - VIII R 40/18,
BFHE 271, 493, BStBl II 2024, 384, Rz 21).
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dd) Nach diesen Maßstäben beruhten die Gewinnanteile des Klägers aus der typisch stillen Beteiligung an der
GmbH ausschließlich auf der stillen Beteiligung. Mit Abschluss des stillen Gesellschaftsvertrags haben der Kläger
und die GmbH ein gesellschaftsrechtliches Sonderrechtsverhältnis im oben genannten Sinn neben dem
Arbeitsverhältnis begründet (dazu aaa). Die vom Kläger erzielten Gewinnanteile waren ausschließlich durch dieses
Sonderrechtsverhältnis veranlasst (dazu bbb und ccc).
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aaa) Die zivilrechtlich wirksam begründete Vereinbarung über die stille Beteiligung wurde unstreitig ihrem Inhalt
entsprechend durchgeführt. Sie stellte eine vom Arbeitsverhältnis des Klägers unabhängige Erwerbsgrundlage mit
eigenem wirtschaftlichen Gehalt dar. Die stille Beteiligung konnte zu substantiellen Einnahmen des Klägers führen,
die diesem auch bei fehlender Arbeitsleistung, zum Beispiel im Krankheitsfall, zugestanden hätten. Die vertraglich
vorgesehene Beendigung der stillen Beteiligung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses steht der Eigenständigkeit
der stillen Beteiligung nicht entgegen. Zwar verknüpft diese Regelung den Fortbestand des
Beteiligungsverhältnisses mit dem Fortbestand des Arbeitsverhältnisses. Sie ist aber nicht geeignet, der Beteiligung
ihren eigenständigen Rechtscharakter zu nehmen. Die Beteiligung verliert allein durch solche Klauseln nicht ihren
wirtschaftlichen Gehalt. Eine solche Regelung stellt den mit der Mitarbeiterbeteiligung im Streitfall unter anderem
verfolgten Zweck, den Kläger durch seine Beteiligung als stiller Gesellschafter an das Unternehmen der GmbH zu
binden und ihm durch die Beteiligung die Teilhabe an der Gewinnentwicklung des Unternehmens zu ermöglichen,
nicht in Frage (vgl. zu sogenannten Leaver-Klauseln auch BFH-Urteil vom 14.12.2023 - VI R 1/21, BFHE 283, 339,
BStBl II 2024, 387, Rz 29).
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bbb) Die im Streit stehenden laufenden Gewinnanteile aus der typisch stillen Beteiligung am Unternehmen der
GmbH beruhten auf diesem neben dem Arbeitsverhältnis bestehenden gesellschaftsrechtlichen
Sonderrechtsverhältnis. Dies würde auch dann gelten, wenn der Kläger die stille Beteiligung im Jahr 2010 verbilligt
erworben haben sollte. Ist der verbilligte Erwerb durch das Arbeitsverhältnis veranlasst, führt diese Verbilligung
‑‑wie ausgeführt‑‑ zu einem lohnsteuerbaren Vorteil, der bei Zufluss als Arbeitslohn zu versteuern ist. Ein etwaiger
durch das Arbeitsverhältnis zur GmbH veranlasster geldwerter Vorteil aus einem verbilligten Beteiligungserwerb
beträfe aber weder die Streitjahre noch könnte ein solcher Beteiligungserwerb für die laufenden Vergütungen aus
der typisch stillen Beteiligung in den Streitjahren einen arbeitslohnbegründenden Zusammenhang entfalten.


24


ccc) Eine Angemessenheitskontrolle der laufenden Erträge des Klägers aus der typisch stillen Beteiligung mit der
(denkbaren) Folge, dass die Erträge bei einer "unangemessen hohen Rendite" anteilig und vorrangig durch das
Arbeitsverhältnis veranlasst wären, ist nicht vorzunehmen.


25


(1) Dem FA ist darin zuzustimmen, dass der Kläger in den Streitjahren aufgrund seiner Beteiligung von rund 2 % am
vertraglich definierten Gesamtkapital und angesichts einer positiven Gewinnentwicklung der GmbH Erträge aus der
stillen Beteiligung erzielt hat, die den Nennbetrag seiner stillen Einlage von … € jeweils deutlich überstiegen. § 20
Abs. 1 Nr. 4 EStG enthält aber keine Vorgabe des Inhalts, dass eine im Vergleich zur Einlage hohe Rendite des
stillen Gesellschafters nicht mehr als Fruchtziehung aus dieser Beteiligung im Rahmen der Kapitaleinkünfte
anzusehen sein kann und dann anderen Rechtsbeziehungen zuzuordnen ist. Während des Bestehens einer unter
fremden Dritten zivilrechtlich wirksam vereinbarten und den vertraglichen Regelungen gemäß tatsächlich
durchgeführten stillen Beteiligung ist die Angemessenheit der laufenden Ergebnisanteile unerheblich und deshalb
nicht zu prüfen. § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG verlangt für die Einkünfteerzielung tatbestandlich nur den Bezug von
Kapitalerträgen für die Überlassung des (hier: stillen) Kapitals, enthält aber für die Zuordnung zum
Einkünfteerzielungstatbestand des § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG keinen gesetzlichen Angemessenheitsvorbehalt (vgl. zu
Ausschüttungen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG BFH-Urteil vom 28.09.2022 - VIII R 20/20, BFHE 278, 231, BStBl II
2024, 697, Rz 33).


26


(2) Möglich wäre ein lohnsteuerrechtlicher Aufgriff laufender Gewinnanteile allerdings beispielsweise dann, wenn
dem Arbeitnehmer in bewusster Abweichung von den vertraglichen Vereinbarungen höhere als die
vereinbarungsgemäß geschuldeten Ergebnisanteile zugewiesen werden würden oder die Höhe der Ergebnisanteile
sich nach dem freien Ermessen des Arbeitgebers richten würde (vgl. zur Vereinbarung einer angemessenen
Verzinsung eines Genussrechts BFH-Urteil vom 21.10.2014 - VIII R 44/11, BFHE 247, 308, BStBl II 2015, 593). In
einem solchen Fall wäre zu entscheiden, ob das Sonderrechtsverhältnis ernsthaft vereinbart und durchgeführt wird
beziehungsweise ob es neben dem Arbeitsverhältnis über einen eigenständigen wirtschaftlichen Gehalt verfügt. Im
Streitfall besteht für eine solche Prüfung kein Anlass, denn nach den Feststellungen des FG wurde der typisch stille
Gesellschaftsvertrag zwischen dem Kläger und der GmbH vereinbarungsgemäß durchgeführt und beruhten die
Gewinnzuweisungen auf dem Verhältnis der Einlage des Klägers zum Gesamtkapital.
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2. Das FG hat dem Klageantrag der Kläger danach zutreffend entsprochen und die streitigen Änderungsbescheide
aufgehoben, da es sich bei den laufenden Gewinnanteilen des Klägers aus der typisch stillen Beteiligung am
Unternehmen der GmbH nicht um Arbeitslohn gemäß § 19 EStG, sondern um steuerbare Kapitalerträge im Sinne des
§ 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG handelte. Auf die zwischen den Beteiligten ebenfalls streitige Frage, ob die Voraussetzungen
für eine Änderung nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO vorlagen oder dem Erlass der Änderungsbescheide der Eintritt der
Festsetzungsverjährung entgegenstand, kommt es nicht an.


28


3. Die Entscheidung über die Kosten beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.29
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Urteil vom 21. Oktober 2025, VIII R 14/23
Zuordnung von Vergütungen aus einem obligatorischen Arbeitnehmer-Genussrecht zu den Kapitaleinkünften


ECLI:DE:BFH:2025:U.211025.VIIIR14.23.0


BFH VIII. Senat


EStG § 19 Abs 1 S 1 Nr 1, EStG § 20 Abs 1 Nr 7


vorgehend Hessisches Finanzgericht , 03. März 2022, Az: 11 K 1111/21


Leitsätze


1. Laufende Vergütungen aus einem obligatorischen Arbeitnehmer-Genussrecht gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 7 des
Einkommensteuergesetzes (EStG) fallen regelmäßig nicht unter den Einkünfteerzielungstatbestand des § 19 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 EStG.


2. Damit Genussrechtszinsen auf einem Genussrecht als gesellschaftsrechtlichem Sonderrechtsverhältnis neben dem
Arbeitsverhältnis beruhen, muss der Genussrechtsinhaber rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer des Rechts sein.
Das Genussrechtsverhältnis muss ferner ernsthaft vereinbart, durchgeführt werden und so ausgestaltet sein, dass es
neben dem Arbeitsverhältnis einen eigenständigen wirtschaftlichen Gehalt aufweist.


Tenor


Auf die Revision der Kläger werden das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 03.03.2022 - 11 K 1111/21 und die
Einspruchsentscheidung vom 15.07.2021 aufgehoben sowie der Einkommensteuerbescheid für 2018 vom 27.07.2020
dahingehend geändert, dass die Genussrechtszinsen in Höhe von … € nicht den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit,
sondern den Einkünften des Klägers aus Kapitalvermögen zugeordnet werden, die dem gesonderten Tarif gemäß § 32d
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes unterliegen.


Die Berechnung der Steuer wird dem Beklagten übertragen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Streitig ist, ob Genussrechtszinsen im Jahr 2018 (Streitjahr) als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit oder als
Einkünfte aus Kapitalvermögen zu behandeln sind.


1


Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) sind Eheleute und werden für das Streitjahr zusammen zur
Einkommensteuer veranlagt.


2


Der Kläger hatte vor dem Streitjahr Genussrechte gezeichnet, die von der A-AG in früheren Programmen
ausgegeben worden waren. Aufgrund einer Umstrukturierung wurde die A-AG auf die B-AG verschmolzen (Nr. 1.2.
des Genussrechtsprogramms IV/2018). Der Firmenname A-AG wurde von der aufnehmenden Gesellschaft
fortgeführt (im Folgenden: B-AG).


3


Die vorherigen Genussrechtsprogramme wurden nach der Umstrukturierung laut Nr. 1.3. durch das
Genussrechtsprogramm IV/2018 (im Folgenden: Genussrechtsvereinbarung) abgelöst. Zu den Genussrechten aus
früheren Tranchen bestimmte Nr. 1.5. der Genussrechtsvereinbarung, dass für die Ermittlung der Verzinsung des
Genussrechtskapitals nach Nr. 5 der Genussrechtsvereinbarung und zur Bestimmung der Verlustbeteiligung nach
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Nr. 6 der Genussrechtsvereinbarung für die maßgeblichen Beträge des Geschäftsjahrs 2017 auf die
handelsrechtlichen Gewinn- und Eigenkapitalgrößen im Einzelabschluss der ehemaligen A-AG zum 31.12.2017 vor
der Umstrukturierung abzustellen sei. Im Übrigen unterlagen die Genussrechte aus früheren Tranchen nach der
Umstrukturierung den Bedingungen der Genussrechtsvereinbarung. Im Rahmen der Genussrechtsvereinbarung
konnten nach der Umstrukturierung ab dem Streitjahr zudem neue Genussscheine erworben werden. Der streitigen
Zinszahlung lagen ausschließlich vor dem Streitjahr ausgegebene Genussrechte zugrunde.


Die Ausgabe von Genussrechten durch die Hauptversammlung der B-AG war wie in den vorhergehenden
Programmen an einen ausgewählten Kreis von Mitarbeitern und Führungskräften möglich, um diese am gemeinsam
erwirtschafteten Erfolg der Gesellschaft teilhaben zu lassen (Nr. 1.2. bis 1.4. der Genussrechtsvereinbarung). Die
Genussrechte waren unverbrieft (Nr. 2.1. und 2.2. der Genussrechtsvereinbarung).


5


Die Teilnehmer des Genussrechtsprogramms mussten zum Zeitpunkt der Zeichnung in einem nicht gekündigten
(befristeten oder unbefristeten) Dienst- oder Anstellungsverhältnis mit der Gesellschaft oder einem verbundenen
Unternehmen stehen. Bei Abschluss einer Genussrechtsvereinbarung musste der festgesetzte Grundbetrag der
Genussrechte vom Teilnehmer an die Gesellschaft gezahlt werden (Nr. 3.1. bis 3.4. der Genussrechtsvereinbarung).


6


Nach Nr. 4.1. bis 4.3. der Genussrechtsvereinbarung vermittelten die Genussrechte den Teilnehmern einen dem
Gewinnanteil der Aktionäre vorgehenden Anspruch auf Verzinsung des Genussrechtskapitals, der von der
Geschäftsentwicklung der Gesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr abhängig war. Das Genussrechtskapital nahm
auch am Verlust der B-AG nach einer in der Genussrechtsvereinbarung festgelegten Berechnungsformel teil. Aus
den Genussrechten konnte der Teilnehmer weder Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte in der
Hauptversammlung der B-AG noch eine Beteiligung am Liquidationserlös ableiten. Bei Beendigung des
Genussrechtsprogramms war das Genussrechtskapital von der B-AG zurückzuzahlen.


7


Die Verzinsung der Genussrechte war in Nr. 5 und 6 der Genussrechtsvereinbarung folgendermaßen geregelt:
Verzinst wurde der Nennwert der vom Teilnehmer gezeichneten Genussrechte, es sei denn, das Genussrechtskapital
war aufgrund der Verlustbeteiligung unter diesen Betrag gefallen. Für die Verzinsung musste die B-AG in einem
Geschäftsjahr auf der Basis ihres Einzelabschlusses ein EBITDA (definiert als Gewinn vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen) nach Maßgabe bestimmter handelsrechtlicher Größen in der Bilanzgliederung gemäß § 275 des
Handelsgesetzbuchs erzielt haben.


8


Der Genussrechtszinssatz für das jeweilige Geschäftsjahr war nach der in der Genussrechtsvereinbarung in Nr. 5.1.
hinterlegten Formel zu ermitteln. Innerhalb dieser Formel war der Basiszinssatz (… %) mit einem Quotienten zu
multiplizieren, der größer (>) oder kleiner (<) als 1,0 werden konnte. Der Quotient ermittelte sich aus dem EBITDA
des laufenden Geschäftsjahrs (Dividend) geteilt durch einen Divisor. Der Divisor war definiert als Summe aus (1)
dem EBITDA des Geschäftsjahrs vor Ausgabe des Genussrechtsprogramms sowie (2) der Differenz aus zwei
Eigenkapitalgrößen (Eigenkapital des laufenden Geschäftsjahrs ohne den Bilanzgewinn minus dem Eigenkapital
ohne den Bilanzgewinn für das dem Ausgabejahr vorangegangene Geschäftsjahr); dieser Differenzbetrag war durch
Y zu teilen, um den Divisor zu ermitteln. Der sich aus der Formel ergebende Genussrechtszinssatz war im Fall eines
höheren Werts auf maximal … % gekappt. Nach Nr. 8 der Genussrechtsvereinbarung war bei der Bilanzpolitik
hinsichtlich der in der Formel hinterlegten Bezugsgrößen den berechtigten Interessen der Genussrechtsinhaber
Rechnung zu tragen.


9


Die Verzinsung der Genussrechte war zu kürzen, soweit der Jahresüberschuss der B-AG für die Verzinsung
beziehungsweise Gewinnanteile auch anderer Arten von Genussrechten und gegebenenfalls weiterer
erfolgsabhängiger gleichrangiger Wertpapiere nicht ausreichte. Ansonsten waren die Verzinsungsbeträge zu dem in
Nr. 9 der Genussrechtsvereinbarung festgelegten Stichtag auszuzahlen.


10


Die Verzinsung des Genussrechts war schließlich davon abhängig, dass die Genussrechte vom Teilnehmer noch bis
zum Ende des ersten Quartals des jeweils folgenden Geschäftsjahrs gehalten wurden. Bei Ausscheiden des
Teilnehmers als Mitarbeiter der B-AG galten die Genussrechte als bis zum Tag des Ausscheidens gehalten, etwas
anderes galt aber im Fall der Kündigung oder Rücknahme der Genussrechte durch die B-AG.


11


Die Teilnehmer des Genussrechtsprogramms unterlagen Verfügungsbeschränkungen. Die Genussrechte waren nicht
handelbar und durften nicht beliehen werden.


12


Endete das Dienst- oder Anstellungsverhältnis des Teilnehmers während der Laufzeit des Genussrechtsprogramms,
konnte die B-AG dessen sämtliche Genussrechte durch schriftliche Erklärung kündigen. Bei einer Kündigung konnte
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der Teilnehmer eine Rückzahlung seines Genussrechtskapitals verlangen. Hierzu war der Nennbetrag der
Genussrechte um etwaige noch nicht ausgezahlte Verzinsungsbeträge zu erhöhen und um noch nicht ausgeglichene
Verluste zu vermindern. Eine Kündigung der Genussrechte durch die B-AG war zudem ausgeschlossen, wenn das
Dienst- oder Anstellungsverhältnis wegen Pensionierung, Tod oder Erwerbsunfähigkeit des Teilnehmers endete
(Nr. 16.1. und 16.2. der Genussrechtsvereinbarung). Im Todesfall vor Ende der Laufzeit des Genussrechts gingen die
Rechte des Teilnehmers auf den oder die Erben über (Nr. 15.2. der Genussrechtsvereinbarung).


Ferner stand der B-AG eine einseitige Rücknahmeoption für die Genussrechte zu. Diese Option konnte sie jederzeit
und unabhängig vom Bestand oder der Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses des Teilnehmers ausüben.
Der Teilnehmer war zu entschädigen. Für die Ermittlung der Entschädigung war der Nennbetrag der Genussrechte
des Teilnehmers um etwaige noch nicht ausgezahlte Verzinsungsbeträge zu erhöhen und um noch nicht
ausgeglichene Verluste, für die das Genussrechtskapital haftete, zu mindern; ferner war eine positive
Vorfälligkeitsentschädigung für entgehende künftige Zinszahlungen bis zum Ende der regelmäßigen Laufzeit des
Genussrechts in die Entschädigung einzubeziehen (Nr. 18.1. bis 18.3. der Genussrechtsvereinbarung).


14


Schließlich enthielt Nr. 19 der Genussrechtsvereinbarung eine Rangrücktrittserklärung des Teilnehmers für die
Ansprüche aus den Genussrechten gegenüber den Ansprüchen anderer außenstehender Gläubiger und eine
Gleichstellung mit den Aktionären sowie den Genussrechtsinhabern anderer Genussrechtsprogramme der B-AG. Die
Ansprüche des Teilnehmers auf Rückzahlung des Genussrechtskapitals waren, solange eine Überschuldung der B-AG
bestand, nur aus zukünftigen Gewinnen, einem Liquidationsüberschuss oder aus dem sonstigen, die Schulden
übersteigenden Vermögen zu begleichen. Eine Nachschusspflicht bestand für die Genussrechtsinhaber jedoch nicht.


15


In Nr. 20 der Genussrechtsvereinbarung war geregelt, dass jeder Teilnehmer des Genussrechtsprogramms das
Angebot auf eigenes Risiko annehme und die damit verbundenen Haftungsrisiken übernehme. Ferner sollte die
Zeichnung der Genussrechte keine Auswirkungen auf die Berechnung etwaiger Bonuszahlungen, Tantiemen,
Pensionspläne oder sonstiger Vergütungen des Teilnehmers haben.


16


In der Einkommensteuererklärung der Kläger für das Streitjahr wurden für den Kläger inländische Kapitalerträge,
die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben (ohne Investmenterträge), in Höhe von … € erklärt.
Daneben erzielte der Kläger weitere Kapitalerträge und beantragte, wie auch die Klägerin, die Günstigerprüfung
und die Überprüfung des Steuereinbehalts. Ferner erklärte der Kläger Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit in
Höhe von … € sowie damit im Zusammenhang stehende Werbungskosten. Der erklärte Bruttoarbeitslohn stimmte
nicht mit der von der B-AG erteilten Lohnsteuerbescheinigung überein. Nach der Bescheinigung hatte der Kläger im
Streitjahr einen Bruttoarbeitslohn in Höhe von … € erzielt, in dem die Genussrechtsausschüttung in Höhe von … €
enthalten war. Weitere hier nicht streitige Einkünfte des Klägers sowie der Klägerin betrafen die Einkünfte aus
Vermietung und Verpachtung und Einkünfte der Klägerin aus Kapitalvermögen.


17


Im Einkommensteuerbescheid für das Streitjahr berücksichtigte der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt
‑‑FA‑‑) Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit des Klägers in Höhe von … € (einschließlich der Genussrechtszinsen).


18


Der Einspruch der Kläger gegen den Einkommensteuerbescheid für das Streitjahr blieb erfolglos. Das FA hielt daran
fest, dass die Zinszahlungen aus den Genussrechten des Klägers im Streitjahr Einnahmen aus nichtselbständiger
Arbeit seien.


19


Die anschließend erhobene Klage hatte keinen Erfolg. Die Begründung des Finanzgerichts (FG) ist in
Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2024, 650 wiedergegeben.


20


Mit der Revision verfolgen die Kläger ihr Begehren weiter. Sie rügen die Verletzung materiellen Bundesrechts. Das
FG habe § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der im Streitjahr anzuwendenden Fassung des Einkommensteuergesetzes (EStG)
und § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG unzutreffend angewandt. Ferner machen die Kläger Verfahrensmängel des FG geltend.


21


Die Kläger beantragen sinngemäß,
das Urteil des Hessischen FG vom 03.03.2022 - 11 K 1111/21 und die Einspruchsentscheidung vom 15.07.2021
aufzuheben sowie den Einkommensteuerbescheid für 2018 vom 27.07.2020 dahingehend zu ändern, dass die
Genussrechtszinsen in Höhe von … € nicht den Einkünften des Klägers aus nichtselbständiger Arbeit, sondern den
Einkünften aus Kapitalvermögen zugeordnet werden, die dem gesonderten Tarif gemäß § 32d Abs. 1 EStG
unterliegen.
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Entscheidungsgründe


II.


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


23


Die Revision ist begründet.24


Der Kläger hat im Streitjahr aus der Verzinsung der Genussrechte Einnahmen aus Kapitalvermögen gemäß § 20
Abs. 1 Nr. 7 EStG erzielt. Das FG hat diese zu Unrecht als Arbeitslohn gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG bei den
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit eingeordnet. Die Vorentscheidung ist aufzuheben. Die Sache ist spruchreif.
Der angefochtene Bescheid ist wie beantragt zu ändern (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung
‑‑FGO‑‑).


25


1. Bei den Genussrechten des Streitfalls handelt es sich um obligationsähnliche Genussrechte und sonstige
Kapitalforderungen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG. § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG erfasst ‑‑ebenso wie § 8 Abs. 3
Satz 2 Alternative 2 des Körperschaftsteuergesetzes‑‑ nur diejenigen Genussrechte, bei denen der
Genussrechtsinhaber sowohl am Gewinn als auch am Liquidationserlös beteiligt ist. Daran ändert sich auch nichts,
wenn ‑‑wie hier‑‑ die Verzinsung gewinnabhängig und am Ende der Laufzeit nur eine Rückzahlung des
Genussrechtskapitals zum Nennbetrag vorgesehen ist (vgl. Urteil des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 14.08.2019 -
I R 44/17, BFHE 267, 1, Rz 37, 41, 45). Fehlt eine der beiden Voraussetzungen, liegen keine beteiligungsähnlichen,
sondern obligationsähnliche Genussrechte vor, aus denen Einkünfte im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG erzielt
werden (BFH-Urteil vom 14.08.2019 - I R 44/17, BFHE 267, 1, Rz 37). Im Streitfall bestimmt sich der
Genussrechtszins unter anderem nach der Entwicklung des EBITDA, was einer Beteiligung am Gewinn der B-AG
entspricht (s. Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 11.04.2023, BStBl I 2023, 672, Tz. 31; ebenso
Schrade/Linseisen, Die Unternehmensbesteuerung 2025, 89 (93 f.); Schirmer/Egermann, Der Betrieb ‑‑DB‑‑ 2024,
1839), und umfasst auch eine Verlustbeteiligung ohne Nachschusspflicht. Jedoch fehlt es an einer Beteiligung des
Klägers am Liquidationserlös.


26


2. Die Genussrechte sind dem Kläger zuzurechnen. Anhaltspunkte dafür, dass wegen der Ausgestaltung der
Genussrechtsbedingungen dem Kläger als rechtlichem Eigentümer die Genussrechte wegen wirtschaftlichen
Eigentums der B-AG an den Genussrechten nicht zuzurechnen sein könnten, bestehen nicht. Die vom Zivilrecht
gemäß § 39 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO) abweichende Zuordnung eines Wirtschaftsguts (hier: der
Genussrechte) gemäß § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO kommt nur in Betracht, wenn nach dem Gesamtbild der
Verhältnisse ein anderer als der zivilrechtliche Eigentümer die tatsächliche Herrschaft ausübt und den nach
bürgerlichem Recht Berechtigten von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut in der Weise ausschließen kann, dass
der Herausgabeanspruch des zivilrechtlichen Eigentümers keine wirtschaftliche Bedeutung mehr hat (BFH-Urteil
vom 02.02.2022 - I R 22/20, BFHE 276, 20, BStBl II 2022, 324, Rz 41; s.a. Hardeck/Schirmer, Steuer und Wirtschaft
‑‑StuW‑‑ 2024, 299, 304 bis 306). Solche Umstände sind nicht ersichtlich. Der Kläger hat das Genussrechtskapital
aus eigenem Vermögen aufgebracht. Er trägt für das Genussrechtskapital das Verlustrisiko und kann bei Beendigung
des Genussrechts durch Zeitablauf und im Fall der Kündigung eine Rückzahlung des Kapitals sowie bei Ausübung
der Rücknahmeoption der B-AG eine über den Rücknahmebetrag hinausgehende Entschädigung verlangen. Die
Verfügungsbeschränkungen in Gestalt der ausgeschlossenen Übertragbarkeit und fehlenden Beleihbarkeit der
Genussrechte bis zum Ende der Laufzeit begründen kein wirtschaftliches Eigentum der B-AG als Emittentin (vgl.
BFH-Urteile vom 07.04.1989 - VI R 73/86, BFHE 157, 496, BStBl II 1989, 927, unter 3. nur zu Auswirkungen auf die
Bewertung; vom 30.06.2011 - VI R 37/09, BFHE 234, 187, BStBl II 2011, 923, Rz 12, 20 zur grundsätzlichen
Unbeachtlichkeit einer Sperr- beziehungsweise Haltefrist bei Aktien).


27


3. Der vom FG betonte Gesichtspunkt einer nicht fremdüblichen Verzinsung des Genussrechtskapitals spricht nicht
gegen die Einordnung der Zinsen als Kapitalerträge gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG. § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG verlangt
für die Einkünfteerzielung tatbestandlich nur den Bezug von Kapitalerträgen für die Überlassung des (hier:
Genussrechts-)Kapitals, enthält aber für die Zuordnung zum Einkünfteerzielungstatbestand des § 20 Abs. 1 Nr. 7
EStG keinen gesetzlichen Angemessenheitsvorbehalt (vgl. zu Ausschüttungen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG BFH-
Urteil vom 28.09.2022 - VIII R 20/20, BFHE 278, 231, BStBl II 2024, 697, Rz 33).


28


4. Die Genussrechtszinsen sind weder ganz noch teilweise als Arbeitslohn gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG29
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einzuordnen. Daher besteht auch kein Vorrang einer solchen Zuordnung gegenüber der Besteuerung der
Genussrechtszinsen als Kapitalerträge. Dies hat das FG anders beurteilt. Aufgrund dieses Rechtsfehlers ist die
Vorentscheidung aufzuheben.


a) Arbeitslohn im Sinne des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG wird nach der gefestigten Rechtsprechung des VI. Senats
des BFH nicht erzielt, wenn eine Zuwendung wegen anderer Rechtsbeziehungen oder wegen sonstiger, nicht auf
dem Dienstverhältnis beruhender Beziehungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gewährt wird (BFH-Urteile
vom 01.09.2016 - VI R 67/14, BFHE 255, 125, BStBl II 2017, 69, Rz 21, m.w.N.; vom 21.06.2022 - VI R 20/20, BFHE
277, 338, BStBl II 2023, 87, Rz 12, m.w.N.; vom 14.12.2023 - VI R 1/21, BFHE 283, 339, BStBl II 2024, 387, Rz 23).


30


b) Die Veranlassung einer Zahlung durch ein gesellschaftsrechtliches Sonderrechtsverhältnis, welche zu einer
Zuwendung außerhalb des Einkünfteerzielungstatbestands des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG führt, setzt
grundsätzlich voraus, dass dieses Rechtsverhältnis wirksam begründet worden ist, die Bedingungen des
Sonderrechtsverhältnisses ernsthaft vereinbart sowie durchgeführt worden sind und das Sonderrechtsverhältnis im
Hinblick auf seine Ausgestaltung einen eigenen wirtschaftlichen Gehalt neben dem Arbeitsverhältnis aufweist
(BFH-Urteil vom 14.12.2023 - VI R 1/21, BFHE 283, 339, BStBl II 2024, 387, Rz 26 bis 35; Bleschick, DB 2025, 830,
832). Sind diese Voraussetzungen erfüllt, wirkt auch ein bei Erwerb des Genussrechts gegebenenfalls bestehender
arbeitslohnbegründender Veranlassungszusammenhang (aufgrund eines verbilligten Erwerbs vgl. BFH-Urteil vom
07.04.1989 - VI R 73/86, BFHE 157, 496, BStBl II 1989, 927, unter 1.) beim Bezug hier ausschließlich relevanter
laufender Vergütungen nicht fort (vgl. BFH-Urteil vom 14.12.2023 - VI R 1/21, BFHE 283, 339, BStBl II 2024, 387,
Rz 32, 33). Die laufenden Vergütungen sind dann nur durch das Sonderrechtsverhältnis veranlasst und werden
außerhalb des Einkünfteerzielungstatbestands des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG erzielt. Etwas anderes kann nach
der Rechtsprechung des VI. Senats des BFH zwar gelten, wenn der Steuerpflichtige bei der Veräußerung seiner
Beteiligung einen marktunüblichen Überpreis erzielt (vgl. BFH-Urteil vom 14.12.2023 - VI R 1/21, BFHE 283, 339,
BStBl II 2024, 387, Rz 35; Bleschick, DB 2025, 830, 833; Krüger, DB 2024, 889, 891 und 892; Geserich, NWB Steuer-
und Wirtschaftsrecht 2024, 906, 909). Diese Rückausnahme ist für laufende Vergütungen (wie die hier zu
beurteilenden Zinsen aus den Genussrechten) nach den Gründen des BFH-Urteils vom 14.12.2023 - VI R 1/21 (BFHE
283, 339, BStBl II 2024, 387) jedoch nicht relevant.


31


c) Der Senat schließt sich dem an.32


Er hat zu Genussrechten von Arbeitnehmern bereits entschieden, dass diese ein gesellschaftsrechtliches
Sonderrechtsverhältnis neben dem Arbeitsverhältnis begründen können. Erforderlich für die Veranlassung der
Genussrechtszinsen nur durch die Genussrechte als eigenständige Erwerbsgrundlage ist nach der bisherigen
Senatsrechtsprechung, dass das Genussrecht unabhängig vom Arbeitsverhältnis besteht und den gesamten
Leistungsaustausch der Vertragspartner abbildet, ohne dass daneben noch dem Arbeitsverhältnis zuzuordnende,
lohnsteuerrechtlich erhebliche Leistungen vorliegen (vgl. BFH-Urteil vom 21.10.2014 - VIII R 44/11, BFHE 247, 308,
BStBl II 2015, 593, Rz 10). Der Senat hat Genussrechten einen eigenständigen wirtschaftlichen Gehalt neben dem
Arbeitsverhältnis abgesprochen, wenn die Höhe der Verzinsung auf der Unternehmensebene durch einen
Partnerschaftsausschuss frei bestimmt wird, da sich ein fremder Kapitalgeber auf eine in den
Genussrechtsbedingungen zugesagte, nur als "angemessen" bezeichnete und damit völlig unbestimmte Verzinsung
nicht einlassen würde (BFH-Urteil vom 21.10.2014 - VIII R 44/11, BFHE 247, 308, BStBl II 2015, 593, Rz 13).
Gleiches hat der Senat für Genussrechte entschieden, deren Wert sich nicht selbständig und losgelöst vom
Arbeitsverhältnis entwickeln konnte, weil die Genussrechte vom Arbeitnehmer nur verwertet werden konnten,
indem er sie nach Ablauf der Laufzeit an seine Arbeitgeberin veräußerte und die Höhe des Rückkaufswerts davon
abhing, ob das Anstellungsverhältnis mit einer Kündigung mit oder ohne wichtigen Grund endete. Bei dieser
spezifischen Ausgestaltung war die Verwertung des Genussrechts maßgeblich von dem Verhalten des
Genussrechtsinhabers als Arbeitnehmer abhängig und Belohnung für seine Arbeitsleistung (vgl. BFH-Urteil vom
05.11.2013 - VIII R 20/11, BFHE 243, 481, BStBl II 2014, 275, Rz 20). Daran hält der Senat fest (zustimmend
Schirmer/Egermann, DB 2024, 1839, 1841, mit dem weiteren Beispiel, dass die Verzinsung des Genussrechts
unmittelbar an Leistungskennzahlen des Arbeitnehmers statt an Unternehmenskennzahlen anknüpft; ebenso
Hardeck/Schirmer, StuW 2024, 299, 306).


33


Außerhalb solcher (besonderen) Umstände fallen laufende Vergütungen aus einem obligatorischen Genussrecht, die
auf dem Genussrecht beruhen (dazu unter II.4.d), jedoch nicht in den Einkünfteerzielungstatbestand des § 19 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 EStG (s. II.4.b).
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d) Das FG, welches vor der Veröffentlichung des BFH-Urteils vom 14.12.2023 - VI R 1/21 (BFHE 283, 339, BStBl II35
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2024, 387) entschieden hat, hat diese Entscheidung in der Vorentscheidung für die Einkunftsartenabgrenzung nicht
berücksichtigen können. Für laufende Vergütungen bedarf es nach dem unter II.4. dargelegten Maßstab mangels
eines Rangverhältnisses zwischen den Einkunftsarten keiner einzelfallbezogenen Prüfung (mehr), um zu
entscheiden, welche Einkunftsart im Vordergrund steht und die andere Einkunftsart verdrängt (s. noch anders BFH-
Urteile vom 05.11.2013 - VIII R 20/11, BFHE 243, 481, BStBl II 2014, 275, Rz 15; vom 01.12.2020 - VIII R 40/18,
BFHE 271, 493, BStBl II 2024, 384, Rz 21). Laufende Vergütungen aus einem obligatorischen Arbeitnehmer-
Genussrecht sind Kapitalerträge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG und unterliegen außerhalb der unter II.4.c
angesprochenen besonderen Verknüpfungen mit dem Arbeitsverhältnis regelmäßig nicht mehr dem
Einkünfteerzielungstatbestand des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG, sodass es an der für die Vorrangprüfung
notwendigen Steuerbarkeit der Vergütungen bei beiden Einkunftsarten fehlt.


Die Genussrechtszinsen im Streitfall beruhen nach den unter II.4.a bis c genannten Kriterien auf den Genussrechten
als gesellschaftsrechtlichem Sonderrechtsverhältnis. Sie gehören nicht zu den Einkünften aus § 19 Abs. 1 Nr. 1
Satz 1 EStG, sondern sind nur als Kapitalerträge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG steuerbar (s. II.1. bis 3.).


36


aa) Es gibt nach den bisherigen Feststellungen des FG keinen Anhaltspunkt dafür, dass das Genussrechtsverhältnis
des Klägers mit der B-AG nicht ernsthaft vereinbart und wie vereinbart durchgeführt worden sein könnte.


37


bb) Die Genussrechte waren dem Kläger als rechtlichem Eigentümer auch wirtschaftlich zuzurechnen (s. II.2.). Sie
verfügten nach ihrer Ausgestaltung über einen eigenen wirtschaftlichen Gehalt neben dem Arbeitsverhältnis. Die
Verzinsung nach Maßgabe der Berechnungsformel in der Genussrechtsvereinbarung konnte zu substantiellen
Einnahmen des Inhabers führen. Auch wenn die Genussrechte im Fall einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses von
der B-AG für die Zukunft beendet werden konnten, erhielt der Kläger sein Genussrechtskapital zurück und hatte
etwaige Genussrechtszinsen der Vorjahre nicht zurückzugewähren. Diese Verknüpfung des Fortbestands des
Genussrechts mit dem Bestand des Arbeitsverhältnisses schließt den eigenständigen wirtschaftlichen Gehalt des
Sonderrechtsverhältnisses auch im Hinblick auf die weitere Ausgestaltung nicht aus. Dies gilt auch für den vom FG
betonten Gesichtspunkt, dass durch das Genussrecht und die Verfallsklauseln (Leaver-Klauseln) die Mitarbeiter an
das Unternehmen gebunden und ihnen durch die Beteiligung die Teilhabe an der Gewinn- beziehungsweise
Wertentwicklung des Unternehmens ermöglicht werden sollte (vgl. BFH-Urteile vom 14.12.2023 - VI R 1/21, BFHE
283, 339, BStBl II 2024, 387, Rz 29; vom 04.10.2016 - IX R 43/15, BFHE 255, 442, BStBl II 2017, 790, Rz 26; vom
17.06.2009 - VI R 69/06, BFHE 226, 47, BStBl II 2010, 69, unter II.2.a bb (2)). Schließlich folgt der eigenständige
wirtschaftliche Gehalt des Genussrechtsverhältnisses neben dem Arbeitsverhältnis ‑‑entgegen der Annahme des
FG‑‑ im Streitfall auch daraus, dass dem Kläger bei fehlender Arbeitsleistung Zinsen aus den Genussrechten
zustanden, wenn die Voraussetzungen in Nr. 5 der Genussrechtsvereinbarung erfüllt waren.
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cc) Der Senat vermag angesichts der transparenten und im Vorhinein festgelegten Berechnungsformel auch nicht zu
erkennen, dass es wegen der Ausgestaltung der Verzinsung an einem eigenständigen wirtschaftlichen Gehalt der
Genussrechte fehlen könnte. Im Gegenteil: Das Genussrecht vermittelte dem Kläger eine
Gewinnbeteiligungschance, die von der Höhe seines Genussrechtskapitals und dem Erfolg des Unternehmens
abhängig war und eine Verlustbeteiligung umfasste. Die Verzinsung in Gestalt der Ermittlung des Gewinnanteils
knüpfte nach Nr. 5 der Genussrechtsvereinbarung transparent an einen Basiszinssatz von ... % an, der je nach
Entwicklung des dortigen Quotienten unter- oder überschritten werden konnte. Der Quotient war von Kennzahlen
wie der Entwicklung des EBITDA und des bilanziellen Eigenkapitals abhängig. Insoweit wurde den
Genussrechtsinhabern in Nr. 8 der Genussrechtsvereinbarung nur zugesagt, dass die Bilanzpolitik der B-AG bei der
Bildung und Auflösung von Rücklagen den Ausschüttungsinteressen der Teilnehmer Rechnung tragen werde. Bei
einer positiven Entwicklung der maßgeblichen Kennzahlen realisierte sich die in den Genussrechten gewährte
Chance auf eine hohe Verzinsung des Genussrechtskapitals, welches seinerseits als Risikokapital einem effektiven
Verlustrisiko und einem Rangrücktritt der Genussrechtsinhaber unterlag. Eine dem Streitfall des Senatsurteils vom
21.10.2014 - VIII R 44/11 (BFHE 247, 308, BStBl II 2015, 593) vergleichbare unübliche Zuweisung von
Gewinnanteilen liegt nicht vor (s. zu einer solchen üblichen Gewinnverteilungsabrede für das Genussrecht auch FG
Münster, Urteil vom 07.12.2018 - 4 K 1366/17 E, EFG 2019, 620). Eine Begrenzung der unter § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG
fallenden Genussrechtszinsen im Wege einer Renditeobergrenze samt Zuordnung eines übersteigenden Betrags zu
den Einkünften gemäß § 19 EStG scheidet, unabhängig von der Frage, wie diese Obergrenze zu bestimmen wäre,
aus (s. II.4.b).


39


5. Die Sache ist spruchreif. Die Klage ist begründet und der Einkommensteuerbescheid für das Streitjahr wie
beantragt zu ändern. Die Genussrechtszinsen in Höhe von … € sind Einkünfte des Klägers aus Kapitalvermögen
gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG. Sie unterliegen dem gesonderten Tarif gemäß § 32d Abs. 1 EStG, da die


40


Seite 6 von 7







Quelle: www.bundesfinanzhof.de


Voraussetzungen des hier allein in Betracht kommenden Ausschlussgrundes gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1
Buchst. b EStG nicht erfüllt sind (dazu BFH-Urteil vom 16.06.2020 - VIII R 5/17, BFHE 269, 179, BStBl II 2020, 807,
Rz 32). Weder ist der Kläger ein zu mindestens 10 % beteiligter Anteilseigner der B-AG noch ist er eine einem
Anteilseigner der B-AG nahestehende Person im Sinne der Regelung.


6. Der Senat entscheidet mit Einverständnis der Beteiligten ohne mündliche Verhandlung (§ 121 i.V.m. § 90 Abs. 2
FGO).


41


7. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.42
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Urteil vom 26. Februar 2025, II R 54/22
Beteiligung an KGaA als schenkungsteuerrechtlich nicht begünstigtes Verwaltungsvermögen - Die Entscheidung wurde
nachträglich zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt


ECLI:DE:BFH:2025:U.260225.IIR54.22.0


BFH II. Senat


ErbStG § 7 Abs 1 Nr 1, ErbStG § 9 Abs 1, ErbStG § 13a Abs 1 S 1, ErbStG § 13b Abs 1 Nr 2, ErbStG § 13b Abs 2 S 1, ErbStG
§ 13b Abs 2 S 2 Nr 2, ErbStG § 13b Abs 2 S 2 Nr 3 Alt 1, ErbStG § 13b Abs 2 S 2 Nr 4, ErbStG § 13b Abs 2 S 2 Nr 4a,
ErbStG § 13b Abs 4, EStG § 15 Abs 1 S 1 Nr 2, EStG VZ 2016 , GG Art 20 Abs 3


vorgehend Finanzgericht Rheinland-Pfalz , 18. August 2022, Az: 4 K 2122/19


Leitsätze


Befindet sich im Betriebsvermögen einer KG eine Komplementärbeteiligung an einer KGaA, deren Vermögen zu mehr als
50 % aus Wertpapieren besteht und daher als Verwaltungsvermögen einzuordnen ist, gehört bei der Übertragung des
Anteils an der KG die Komplementärbeteiligung an der KGaA analog § 13b Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 3 Alternative 1, Nr. 4
des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes in der Fassung des Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes vom
26.06.2013 (BGBl I 2013, 1809, BStBl I 2013, 802) ‑‑ErbStG‑‑ nicht zum nach § 13a Abs. 4 ErbStG begünstigten
Betriebsvermögen.


Tenor


Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz vom 18.08.2022 - 4 K 2122/19 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) erwarb mit notariell beurkundetem Vertrag vom 30.06.2016 im Wege der
Schenkung (Schenker) einen Kommanditanteil in Höhe von … % an der A GmbH & Co. KG (Beigeladene). Dies
entsprach einer Übertragung eines Anteils von … € des Kommanditkapitals in Höhe von insgesamt … €.


1


Alleiniger Kommanditist der Beigeladenen war vor der Übertragung des Anteils der Schenker. Seine
Kommanditeinlage belief sich auf … €, die auf dem Kapitalkonto I verbucht wurde und dem Stammkapital der
Gesellschaft entsprach. Neben dem Kapitalkonto I/Festkapital war unter anderem ein Kapitalkonto II eingerichtet.
Dieses wies die Beteiligung der Beigeladenen als Komplementärin der B GmbH & Co. KG auf Aktien (KGaA) aus.


2


Die KGaA war mit notariell beurkundetem Vertrag vom xx.xx.2016 vom Schenker und der Beigeladenen errichtet
und am xx.xx.2016 in das Handelsregister eingetragen worden. In Erfüllung ihrer Einlageverpflichtung brachte die
Beigeladene in das Vermögen der KGaA Anteile an einem Fonds mit einem Verkehrswert von … € ein. Am
Grundkapital der KGaA in Höhe von … € war allein der Schenker beteiligt.


3


Der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) stellte mit Bescheid vom xx.xx.2019 über die gesonderte
und einheitliche Feststellung des Werts des Anteils am Betriebsvermögen (§ 97 des Bewertungsgesetzes ‑‑BewG‑‑)
nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BewG, der Summen der gemeinen Werte der Wirtschaftsgüter des
Verwaltungsvermögens nach § 13b Abs. 2a des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes in der zum
Streitzeitpunkt geltenden Fassung des Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes vom 26.06.2013 (BGBl I 2013, 1809,


4
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Entscheidungsgründe


II.


BStBl I 2013, 802) ‑‑ErbStG‑‑, der Ausgangslohnsumme und der Anzahl der Beschäftigten nach § 13a Abs. 1a ErbStG
auf den Stichtag 30.06.2016 für Zwecke der Schenkungsteuer gegenüber dem Kläger den Wert des Anteils am
Betriebsvermögen der Beigeladenen mit … € fest. Die Summen der gemeinen Werte der Wirtschaftsgüter des
Verwaltungsvermögens wurden ebenfalls mit … € festgestellt.


Der von dem Kläger hiergegen eingelegte Einspruch, mit dem er beantragte, die Summen der gemeinen Werte der
Wirtschaftsgüter des Verwaltungsvermögens mit 0 € festzustellen, da es sich bei der unentgeltlichen Übertragung
des Teilkommanditanteils um die Übertragung von begünstigtem Vermögen nach § 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG handele
und die Komplementär-Beteiligung der Beigeladenen als persönlich haftende Gesellschafterin der KGaA nicht als
steuerschädliches Verwaltungsvermögen nach § 13b Abs. 2 ErbStG zu qualifizieren sei, wurde vom FA mit
Einspruchsentscheidung vom xx.xx.xxxx, dem Kläger am xx.xx.xxxx zugegangen, zurückgewiesen.


5


Die Klage vor dem Finanzgericht (FG) hatte keinen Erfolg. Das FG vertrat die Auffassung, dass die
Komplementärbeteiligung der Beigeladenen an der KGaA zwar keinen Anteil an einer Kapitalgesellschaft nach
§ 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 ErbStG darstelle, da die Beigeladene nicht am Nennkapital der KGaA beteiligt gewesen sei.
Jedoch bejahte es den Ausschluss der Begünstigung nach § 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG aufgrund einer Auslegung des
§ 13b Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 3 ErbStG, nach der es sich bei der Komplementärbeteiligung der Beigeladenen an der
KGaA um Verwaltungsvermögen handele.


6


Mit seiner Revision macht der Kläger eine Verletzung von § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Alternative 1 ErbStG geltend.
Das Verwaltungsvermögen werde in § 13b Abs. 2 ErbStG enumerativ aufgezählt und abschließend definiert. Der
Gesetzgeber habe sich bewusst für eine abschließende Aufzählung des Verwaltungsvermögens entschieden und
damit auch in Kauf genommen, dass Vermögenswerte, die nicht explizit aufgelistet seien, nicht als
Verwaltungsvermögen eingestuft werden könnten. Die Auslegung von § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Alternative 1 ErbStG
durch das FG fuße auf einer unzulässigen extensiven Auslegung der Norm, die nicht in ihrem Wortlaut angelegt sei.
Der eindeutige Wortlaut enthalte keinen Verweis auf die KGaA. Der Erwerb eines Anteils eines persönlich haftenden
Gesellschafters einer KGaA sei hingegen durch ausdrückliche Nennung in § 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG begünstigt. Die
KGaA sei auch keine andere Gesellschaft im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG),
bei der der Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) des Betriebs anzusehen sei. Der persönlich haftende
Gesellschafter einer KGaA werde ertragsteuerrechtlich (fiktiv) nur als Mitunternehmer besteuert, ohne ein solcher zu
sein. Aber auch ertragsteuerrechtlich würden die Gewinnanteile des persönlich haftenden Gesellschafters einer
KGaA nicht nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG, sondern nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG besteuert. Auf diesen
verweise § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 ErbStG jedoch nicht.


7


Der Kläger beantragt,
die Vorentscheidung aufzuheben und den Feststellungsbescheid vom xx.xx.2019 in Gestalt der
Einspruchsentscheidung vom xx.xx.2019 dahingehend zu ändern, dass die Summe der gemeinen Werte der
Wirtschaftsgüter des Verwaltungsvermögens nach § 13b Abs. 2a ErbStG auf … € festgestellt wird.


8


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


9


Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Das FG
hat zutreffend entschieden, dass die Übertragung des Anteils an der Beigeladenen durch den Schenker auf den
Kläger gemäß § 13b Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 4a ErbStG und analog § 13b Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 3 Alternative 1,
Nr. 4 ErbStG nicht nach § 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG steuerbegünstigt ist.


10


1. Die im Streitfall zum Zeitpunkt der Ausführung der Zuwendung am 30.06.2016 anwendbaren Vorschriften der
§§ 13a, 13b ErbStG sind nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 17.12.2014 - 1 BvL 21/12
(BVerfGE 138, 136, BStBl II 2015, 50) zwar mit Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) unvereinbar. Das BVerfG hatte
jedoch ihre Anwendbarkeit bis zu einer Neuregelung angeordnet, die spätestens bis zum 30.06.2016 zu treffen war.
Eine solche wurde durch Art. 1 Nr. 3 und 4 des Gesetzes zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vom 04.11.2016 (BGBl I 2016,
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2464, BStBl I 2016, 1202) erst mit Wirkung ab dem 01.07.2016 (Art. 3 dieses Gesetzes) geschaffen (vgl. Urteil des
Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 11.12.2024 - II R 44/21, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt, Rz 12).


2. Der Kläger hat von dem Schenker unentgeltlich einen Kommanditanteil von … % an der Beigeladenen erworben.
Dieser Erwerb unterliegt nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG der Schenkungsteuer. Es handelt sich bei dem Erwerb des
Kommanditanteils um begünstigtes Vermögen nach § 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG i.V.m. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG,
das nach § 13a Abs. 1 Satz 1 ErbStG, wenn es sich um Betriebsvermögen nach § 13b Abs. 4 ErbStG handelt, bei der
Besteuerung insgesamt außer Ansatz bleibt.


12


3. Jedoch ist nach § 13b Abs. 2 Satz 1 ErbStG von der Begünstigung des § 13b Abs. 1 ErbStG ausgenommen
Betriebsvermögen von Gesellschaften, das zu mehr als 50 % aus Verwaltungsvermögen besteht. Den Begriff des
Verwaltungsvermögens definiert § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG. Die Wirtschaftsgüter des Verwaltungsvermögens sind
in § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 5 ErbStG abschließend aufgezählt. Maßgebend für die Einordnung von
Wirtschaftsgütern als Verwaltungsvermögen sind die Verhältnisse am Stichtag der Entstehung der Steuer (§ 9 Abs. 1
ErbStG; vgl. R E 13b.8 Abs. 2 Satz 1 der zum Zeitpunkt der streitgegenständlichen Schenkung geltenden
Erbschaftsteuer-Richtlinien 2013; BFH-Urteil vom 10.05.2023 - II R 21/21, BFHE 281, 107, BStBl II 2024, 116,
Rz 16), also dem 30.06.2016.
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4. Die Steuerbefreiung für die Übertragung des Anteils an der Beigeladenen nach § 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG ist zwar
nicht nach § 13b Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 2 ErbStG, jedoch nach § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 4a ErbStG und analog nach
§ 13b Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 3 Alternative 1, Nr. 4 ErbStG ausgeschlossen.
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a) Nach § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Satz 1 ErbStG gehören zum Verwaltungsvermögen Anteile an
Kapitalgesellschaften, wenn die unmittelbare Beteiligung am Nennkapital dieser Gesellschaften 25 % oder weniger
beträgt und sie nicht dem Hauptzweck des Gewerbebetriebs eines Kreditinstitutes oder eines
Finanzdienstleistungsinstitutes im Sinne des § 1 Abs. 1 und 1a des Kreditwesengesetzes i.d.F. der Bekanntmachung
vom 09.09.1998 (BGBl I 1998, 2776), das zuletzt durch Art. 24 des Gesetzes vom 23.10.2008 (BGBl I 2008, 2026)
geändert worden ist, oder eines Versicherungsunternehmens, das der Aufsicht nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 des
Versicherungsaufsichtsgesetzes i.d.F. der Bekanntmachung vom 17.12.1992 (BGBl I 1993, 2), das zuletzt durch Art. 6
Abs. 2 des Gesetzes vom 17.10.2008 (BGBl I 2008, 1982) geändert worden ist, unterliegt, zuzurechnen sind.
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b) Die Vorschrift setzt die unmittelbare Beteiligung am Nennkapital der Kapitalgesellschaft voraus (Weinmann in
Moench/Weinmann, § 13b ErbStG Rz 52; Wachter in Fischer/Pahlke/Wachter, ErbStG, 4. Aufl., § 13b Rz 325;
Meincke, Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, Kommentar, 16. Aufl., § 13b Rz 18; Jülicher in
Troll/Gebel/Jülicher/Gottschalk, ErbStG, § 13b Rz 176; S. Viskorf in Viskorf/Schuck/Wälzholz, Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetz, Bewertungsgesetz, 4. Aufl., § 13b ErbStG Rz 104; Stalleiken in
von Oertzen/Loose/Stalleiken, Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, 3. Aufl., § 13b Rz 145). Unter einer
Kapitalgesellschaft im Sinne dieser Vorschrift ist zwar auch eine KGaA zu verstehen (Wachter in
Fischer/Pahlke/Wachter, ErbStG, 4. Aufl., § 13b Rz 43; S. Viskorf in Viskorf/Schuck/Wälzholz, Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetz, Bewertungsgesetz, 4. Aufl., § 13b ErbStG Rz 104), da sie ihrem Wesen nach eine
Kapitalgesellschaft ist (§ 278 Abs. 1 des Aktiengesetzes). Allerdings liegt hinsichtlich des Anteils des persönlich
haftenden Gesellschafters einer KGaA jedenfalls dann keine Beteiligung am Nennkapital vor, wenn der persönlich
haftende Gesellschafter keinen Anteil am Grundkapital hält.


16


c) Im Streitfall war die Beigeladene als persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) nicht am
Grundkapital der KGaA beteiligt, was ihr möglich gewesen wäre (vgl. MüKoAktG/Perlitt, 6. Aufl., § 278 Rz 54). Sie
erbrachte mit der Übertragung der Fondsanteile eine nicht auf das Grundkapital zu leistende Vermögenseinlage, die
keine Beteiligung am Nennkapital vermittelt (vgl. BFH-Urteil vom 13.04.1994 - II R 57/90, BFHE 174, 177, BStBl II
1994, 505, unter II.1.a). Der Kläger war danach durch die Schenkung des Kommanditanteils an der Beigeladenen
nicht nach § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 ErbStG am Nennkapital der KGaA beteiligt.
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5. Die Begünstigung der Übertragung des Kommanditanteils nach § 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG ist jedoch aufgrund der
Anwendung des § 13b Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 4a ErbStG und der analogen Anwendung des § 13b Abs. 2 Satz 1 und
2 Nr. 3 Alternative 1, Nr. 4 ErbStG ausgeschlossen.
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a) Das Kommanditkapital der Beigeladenen (Kapitalkonto I) ist ‑‑unter den Beteiligten unstreitig‑‑
Verwaltungsvermögen nach § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 4a ErbStG. Die Steuerbegünstigung nach § 13b Abs. 1 Nr. 2
ErbStG war deshalb diesbezüglich nicht zu gewähren.
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b) Die Begünstigung der Übertragung des Anteils an der Beigeladenen nach § 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG ist in analoger
Anwendung des § 13b Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 3 Alternative 1 ErbStG darüber hinaus insoweit ausgenommen, als
zum Betriebsvermögen der Beigeladenen die Komplementärbeteiligung an der KGaA gehörte, die ihrem
Kapitalkonto II zugeordnet worden war, da das Vermögen der KGaA zu mehr als 50 % aus Wertpapieren bestand,
das als Verwaltungsvermögen gemäß § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 ErbStG zu qualifizieren ist.
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aa) Nach § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 ErbStG gehören zum Verwaltungsvermögen Beteiligungen an Gesellschaften im
Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3 oder § 18 Abs. 4 EStG und an entsprechenden Gesellschaften im
Ausland sowie Anteile an Kapitalgesellschaften, die nicht unter § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 ErbStG fallen, wenn bei
diesen Gesellschaften das Verwaltungsvermögen mehr als 50 % beträgt.
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bb) Zwar wird der Anteil des persönlich haftenden Gesellschafters einer KGaA in der Vorschrift nicht ausdrücklich
genannt. Jedoch ist aufgrund der Zielrichtung des § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 ErbStG die Vorschrift über ihren Wortlaut
hinaus im Rahmen einer Analogie auf den Anteil des persönlich haftenden Gesellschafters einer KGaA anzuwenden.
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(1) Eine solche erweiternde Auslegung setzt eine Regelungslücke voraus. Die Norm muss gemessen an ihrem Zweck
unvollständig, das heißt ergänzungsbedürftig sein. Ihre Ergänzung darf nicht einer vom Gesetzgeber beabsichtigten
Beschränkung auf bestimmte Tatbestände widersprechen. Dass eine gesetzliche Regelung rechtspolitisch als
verbesserungsbedürftig anzusehen ist ("rechtspolitische Fehler"), reicht nicht aus. Die Unvollständigkeit muss sich
vielmehr aus dem gesetzesimmanenten Zweck ergeben und kann auch bei einem eindeutigen Wortlaut vorliegen.
Die Gesetzeslücke ist in einer dem Gesetzeszweck, der Entstehungsgeschichte und der Gesetzessystematik
entsprechenden Weise durch Analogie, teleologische Extension oder Reduktion zu schließen. Dies ist Aufgabe der
Fachgerichte (BFH-Urteil vom 29.11.2017 - II R 14/16, BFHE 260, 372, BStBl II 2018, 362, Rz 17).
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(2) Im Streitfall liegt eine solche planwidrige Regelungslücke vor, die es durch eine Analogie zu schließen gilt.
§ 13b Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 ErbStG kann ein Gesamtkonzept des Gesetzgebers entnommen werden,
wonach der Erwerb von Betriebsvermögen, das zu mehr als 50 % zum Verwaltungsvermögen gehört, grundsätzlich
nicht steuerbegünstigt sein soll.
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§ 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG bestimmt, dass Betriebsvermögen von Personengesellschaften im Sinne des § 15 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 EStG und der Anteil des persönlich haftenden Gesellschafters einer KGaA steuerbegünstigt sind. Die
Begünstigung soll nach § 13b Abs. 2 Satz 1 ErbStG entfallen, wenn das Betriebsvermögen der vorgenannten
Gesellschaften zu mehr als 50 % aus Verwaltungsvermögen besteht. Was zum Verwaltungsvermögen gehört, hat der
Gesetzgeber in § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 5 ErbStG geregelt. Der Regelung in § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 ErbStG ist
die Absicht des Gesetzgebers zu entnehmen, bei Beteiligungen im Betriebsvermögen für die Bestimmung von
Verwaltungsvermögen bei allen Gesellschaftsformen bis auf die unterste Beteiligungsebene durchzuschauen. Das
zeigt sich daran, dass in der Vorschrift neben Kapitalgesellschaften, die nicht unter § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 ErbStG
fallen, die auch in § 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG bezeichneten inländischen Personengesellschaften und diesen
entsprechende ausländische Gesellschaften benannt werden. Der Gesetzgeber strebte eine lückenlose Erfassung
aller dieser Beteiligungen als Verwaltungsvermögen an, wenn bei ihnen selbst die Verwaltungsvermögensquote
mehr als 50 % beträgt.
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Die Nichtnennung des Anteils eines persönlich haftenden Gesellschafters einer KGaA in § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 3
ErbStG ‑‑anders als in § 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG‑‑ ist eine offensichtliche gesetzgeberische Regelungslücke. Nach
dem Telos des § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 ErbStG ‑‑die Rückführung aller in § 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG genannten
grundsätzlich steuerbegünstigten Gesellschaften in die Besteuerung, wenn sie im Betriebsvermögen Beteiligungen
an Gesellschaften halten, deren eigenes Betriebsvermögen zu mehr als 50 % aus Verwaltungsvermögen besteht‑‑
ist kein sachlicher Grund ersichtlich, den Anteil des persönlich haftenden Gesellschafters einer KGaA nicht unter
diese Vorschrift zu subsumieren (vgl. Stalleiken in von Oertzen/Loose/Stalleiken, Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetz, 3. Aufl., § 13b Rz 273).
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(3) Auch die Entstehungsgeschichte von §§ 13a, 13b ErbStG spricht für das Schließen der Gesetzeslücke durch eine
Analogie. § 13a ErbStG wurde durch das Erbschaftsteuerreformgesetz vom 24.12.2008 (BGBl I 2008, 3018) geändert
und § 13b ErbStG neu in das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz eingefügt. Nach den Gesetzesmaterialien
bildete Betriebsvermögen eine Basis für Wertschöpfung und Beschäftigung und den Erhalt von Arbeitsplätzen (vgl.
BRDrucks 4/08, S. 52; BTDrucks 16/7918, S. 33). Die Auswirkungen auf Arbeitsplätze diente als Begründung der
erbschaftsteuerrechtlichen Verschonungsmaßnahmen (BTDrucks 16/11107, S. 9). Die steuerliche Verschonung des
unentgeltlichen Erwerbs betrieblichen Vermögens sollte Unternehmen vor Liquiditätsproblemen bewahren, die
durch erbschaft- oder schenkungsteuerliche Belastung des Unternehmensübergangs entstehen können (BVerfG-
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Urteil vom 17.12.2014 - 1 BvL 21/12, BStBl II 2015, 50, Rz 133). Zielrichtung der §§ 13a, 13b ErbStG war nach den
Vorstellungen des Gesetzgebers, dass solches Vermögen grundsätzlich begünstigt wird, das unmittelbar einem
Betrieb und zugleich dem Erhalt von Arbeitsplätzen nützt. In diesem Konzept sollte § 13b Abs. 2 ErbStG dazu
dienen, dass überwiegend vermögensverwaltende Betriebe allgemein von den Verschonungen ausgenommen
bleiben. Vermögen, das in erster Linie der weitgehend risikolosen Renditeerzielung dient und in der Regel weder die
Schaffung von Arbeitsplätzen noch zusätzliche volkswirtschaftliche Leistungen bewirkt, sollte von der steuerlichen
Begünstigung wieder ausgenommen werden (BTDrucks 16/7918, S. 35; vgl. auch BVerfG-Urteil vom 17.12.2014 -
1 BvL 21/12, BStBl II 2015, 50, Rz 133). Darunter fällt auch der Anteil eines persönlich haftenden Gesellschafters
einer KGaA, deren Betriebsvermögen ‑‑wie im Streitfall unstreitig‑‑ zu mehr als 50 % aus Verwaltungsvermögen
(Geldvermögen) besteht. Eine solche Beteiligung dient nicht dem Erhalt von Arbeitsplätzen, sondern dem Halten
von Geldvermögenswerten. Es ist deshalb angezeigt, einer solchen Beteiligung durch eine analoge Anwendung von
§ 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 ErbStG in Übereinstimmung mit der Intention des Gesetzgebers die für produktives
Betriebsvermögen vorgesehene Steuerbegünstigung nicht zu gewähren.


(4) In einem solchen Fall muss auch das Vertrauen des Steuerpflichtigen in den bloßen Wortlaut der dem
gesetzgeberischen Regelungskonzept offensichtlich zuwiderlaufenden gesetzlichen Regelung zurücktreten. Zwar
muss gerade das Steuerrecht in seiner Eigenschaft als Eingriffsrecht in besonderer Weise auf rechtsstaatliche
Grundsätze Bedacht nehmen. Eingriffe und Entlastungen bedürfen stets der gesetzlichen Grundlage (Art. 20 Abs. 3
GG; vgl. BFH-Beschluss vom 28.07.2004 - XI R 54/99, BFHE 207, 404, BStBl II 2005, 262, unter B.III.3.). Hinsichtlich
einer gesetzlichen Lücke ist abzuwägen, ob es allein an dem Gesetzgeber ist, diese Lücke zu schließen, oder ob dies
den Fachgerichten im Wege richterlicher Rechtsfortbildung obliegt. Im Streitfall führt die analoge Anwendung von
§ 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 ErbStG auf den Anteil eines persönlich haftenden Gesellschafters einer KGaA aber nicht
dazu, dass erstmals ein Eingriff durchgeführt wird, der zu einer Besteuerung führt. Vielmehr wird der Grundzustand
wiederhergestellt, dass eine Schenkung unter Lebenden nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG der Schenkungsteuer
unterliegt. Ein schützenswertes Vertrauen in eine Steuerbegünstigung als Ausnahme des Grundsatzes der
Besteuerung besteht daher nicht.
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(5) Eine analoge Anwendung von § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 ErbStG steht nicht im Widerspruch zu den bisherigen
BFH-Urteilen zum Verwaltungsvermögen. Der BFH hat Bestimmungen, die eine Ausnahme vom Grundsatz der
Besteuerung darstellen ‑‑wie beispielsweise die Rückausnahmen des § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Satz 2 ErbStG, nach
denen eine Nutzungsüberlassung von Grundstücken an Dritte nicht anzunehmen ist und deshalb steuerbegünstigtes
Betriebsvermögen vorliegt‑‑ eng ausgelegt (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 02.12.2020 - II R 22/18, BFHE 272, 120, BStBl II
2022, 66, Rz 55, die eingelegte Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen, BVerfG-
Beschluss vom 20.02.2025 - 1 BvR 1493/21, juris und BFH-Urteil vom 16.03.2021 - II R 3/19, BFHE 272, 508, BStBl
II 2022, 706, Rz 50).
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cc) Nach diesen Grundsätzen hat das FG im Ergebnis richtig erkannt, dass es sich bei dem Komplementäranteil der
Beigeladenen an der KGaA um Verwaltungsvermögen im Sinne des § 13b Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 3 ErbStG handelt.
Das Betriebsvermögen der Beigeladenen, an der der Kläger … % durch die Schenkung erwarb, bestand neben dem
Kommanditkapital aus dem Komplementäranteil an der KGaA, deren Betriebsvermögen wiederum zu mehr als 50 %
ausschließlich aus den eingelegten Fondsanteilen bestand. Bei diesen Fondsanteilen handelte es sich um
Verwaltungsvermögen im Sinne des § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 ErbStG.
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6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO. Der Beigeladenen sind keine Kosten aufzuerlegen, da sie
keine Anträge gestellt hat (vgl. § 135 Abs. 3 FGO). Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen sind nicht
erstattungsfähig (§ 139 Abs. 4 FGO).
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